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Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung  

– CoronaVO)

vom 30. November 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, wird 
verordnet:

Teil 1 – Allgemeine Regelungen

Abschnitt 1: Ziele 

§ 1
Ziele

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 
(Coronavirus) zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem 
Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der medizinischen Ver-
sorgungskapazitäten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote 
aufgestellt, die Freiheiten des Einzelnen einschränken und die Anzahl physischer 
Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduzieren. Die Umsetzung dieser Rege-
lungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und 
andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden.

Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen

§ 2
Allgemeine Abstandsregel

(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden 
sind, wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Me-
tern empfohlen.

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von  
1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands 
im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen erfor-
derlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewähr-
leistet ist. Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen, die nach § 9 Absatz 1 
zulässig sind.

(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren 
in § 16 Absatz 1 genannten Einrichtungen.

§ 3
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-
Bedeckung muss getragen werden

1.  bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in  Eisenbah-
nen, Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgast-
schiffen und Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlege-
stellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden,

2. in Einrichtungen im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11, 
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3.  in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilbe-
rufe und der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

4.  in und im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, Ladengeschäften 
und auf Märkten im Sinne der §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung (GewO) sowie auf 
diesen räumlich zugeordneten Parkflächen,

5.  beim praktischen Fahr-, Boots- und Flugschulunterricht und bei den praktischen 
Prüfungen,

6.  innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buch-
stabe c Straßengesetz; darüber hinaus auf Wegen im Sinne des § 3 Absatz 2 
Nummer 4 Buchstabe d Straßengesetz, soweit dies durch die zuständigen Be-
hörden bestimmt ist, 

7.   in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikums-
verkehr bestimmt sind,

8. in Arbeits- und Betriebsstätten und

9.   in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen so-
wie den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der 
Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier Trägerschaft; hiervon unberührt 
bleiben die Regelungen der Corona-Verordnung Schule für Schulen im Sinne 
des § 16 Absatz 1. 

(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht

 1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,

 2.  für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesund-
heitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen 
hat,

 3.  in Arbeits- und Betriebsstätten am Platz oder bei Verrichtung der Tätigkeit, 
sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten wer-
den kann; dies gilt nicht, wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht,

 4.  in Praxen, Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 
2, 3, 7 und 8, sofern die Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige 
Tätigkeit dies erfordern,

 5. beim Konsum von Lebensmitteln, 

 6.  wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen 
gegeben ist,

 7.  in den Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 und 7 bei sportlicher 
Betätigung in Sportanlagen und Sportstätten von Einrichtungen im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 9,

 8.  in den Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 7 und 8 bei Veranstal-
tungen im Sinne des § 10 Absatz 4,

 9.  in den Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 6  
und 7, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehal-
ten werden kann, oder

10.  in Einrichtungen im Sinne des § 1 Kindertagesbetreuungsgesetz für Kinder, 
pädagogisches Personal und Zusatzkräfte dieser Einrichtungen.
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Abschnitt 3: Besondere Anforderungen

§ 4
Hygieneanforderungen

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzu-
halten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:

1.  die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten 
und die Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Um-
setzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird,

2.  die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufent-
halt von Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,

3.  die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 
Personen berührt werden,

4.  die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in 
den Mund genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

5.  die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche,

6.  das Vorhalten von Handwaschmitteln in ausreichender Menge sowie von nicht 
wiederverwendbaren Papierhandtüchern oder Handdesinfektionsmittel oder an-
deren gleichwertigen hygienischen Handtrockenvorrichtungen,

7.  den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt 
wurden,

8.  eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahme-
verbote, die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Abstandsregelun-
gen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine beste-
hende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf die Pflicht 
zu gründlichem Händewaschen in den Sanitäranlagen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der 
Art des Angebots, eine Einhaltung der Hygieneanforderungen nicht erforderlich 
oder unzumutbar ist.

§ 5
Hygienekonzepte

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
ein Hygienekonzept zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen dabei nach den 
konkreten Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist insbesondere darzustellen, wie die Hygie-
nevorgaben nach § 4 umgesetzt werden sollen.

(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hy-
gienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber 
hinausgehende Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infektions-
schutzgesetz bleiben unberührt.

§ 6
Datenverarbeitung

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur Datenverarbeitung Verpflichteten 
von Anwesenden, insbesondere Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und 
Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Vor- und Nachname, Anschrift, 
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Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die Telefonnummer 
ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheits-
amt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben und gespeichert 
werden. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die Daten bereits vor-
handen sind.

(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen zu speichern und sodann 
zu löschen. Es ist zu gewährleisten, dass Unbefugte keine Kenntnis von den Daten 
erlangen.

(3) Die Daten sind auf Verlangen der für Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde 
zu übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig.

(4) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise verweigern, von dem 
Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen. 

(5) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber den zur Da-
tenverarbeitung Verpflichteten angeben, müssen sie zutreffende Angaben machen.

§ 7
Zutritts- und Teilnahmeverbot

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
ein Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an be-
stimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen,

1.  die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder stan-
den, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, 

2.  die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder

3.  die entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall 
unzumutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen erfor-
derlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie 
möglich minimiert ist.

§ 8
Arbeitsschutz

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Arbeitsschutzanforderungen 
einzuhalten sind, hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mindestens folgende 
Pflichten zu erfüllen:

1.  die Infektionsgefährdung von Beschäftigten ist unter Berücksichtigung der Be-
dingungen am Arbeitsplatz zu minimieren,

2.  Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unterweisen, insbesondere 
mit Hinweis auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Ar-
beitsabläufe und Vorgaben,

3.  die persönliche Hygiene von Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Hand-
desinfektion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz sicherzustellen; einge-
setzte Utensilien sind regelmäßig zu desinfizieren,

4.  den Beschäftigten sind in ausreichender Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen be-
reitzustellen,
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5.  Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung ei-
ner Erkrankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht 
oder nur eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten 
mit vermehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten eingesetzt werden, 
bei denen der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten 
werden kann.

 
(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber darf Informationen nach Absatz 1 
Nummer 5 nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz 
von Beschäftigten erheben, speichern und verwenden, wenn diese ihm mitteilen, 
dass sie zu der dort genannten Gruppe gehören; Beschäftigte sind zu einer solchen 
Mitteilung nicht verpflichtet. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat diese In-
formation zu löschen, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, spä-
testens aber eine Woche, nachdem diese Verordnung außer Kraft tritt.

Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen

§ 9
Ansammlungen und private Veranstaltungen

(1) Ansammlungen und private Veranstaltungen sind nur gestattet 

1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder

2.  mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts sowie Verwandten 
in gerader Linie, jeweils einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern, Part-
nern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, mit insgesamt nicht mehr als 
fünf Personen; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind 
hiervon ausgenommen.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 
Ansammlungen und private Veranstaltungen gestattet mit insgesamt nicht mehr als 
10 Personen aus verschiedenen Haushalten; Kinder der jeweiligen Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, 
Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
sozialen Fürsorge dienen.

§ 10
Sonstige Veranstaltungen 

(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzu-
halten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine Da-
tenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
nach § 7. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen 
nach § 8 einzuhalten.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren Durchführung 
bereits nach § 9 Absatz 1 zulässig ist. 

(3) Untersagt sind

1.  Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, insbesondere Veranstaltungen 
der Breitenkultur, sonstige Kunst- und Kulturveranstaltungen und Tanzveran-
staltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben; 
Spitzen- und Profisportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden, 

2. sonstige Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden.

Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwir-
kende an der Veranstaltung außer Betracht. 
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(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder der 
Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu dienen bestimmt sind, insbesondere auf Ver-
anstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung 
einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge 
von Planfeststellungsverfahren.

(5) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes 
und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Ver-
antwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisati-
on oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt.

§ 11
Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung 
des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu 
dienen bestimmt sind, zulässig.

(2) Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 
hinzuwirken. Die zuständigen Behörden können weitere Auflagen, beispielsweise 
zur Einhaltung der Hygieneanforderungen nach § 4, festlegen.

(3) Versammlungen können verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen 
anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann.

§ 12
Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften 

sowie Veranstaltungen bei Todesfällen

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Re-
ligions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung zulässig. Wer eine 
religiöse Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten 
sowie ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen. Es gilt ein 
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Die Sätze 1 bis 3 finden auf Veranstaltun-
gen von Weltanschauungsgemeinschaften entsprechende Anwendung.

(2) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Bestattungen, Urnenbeisetzungen und To-
tengebete zulässig. Wer eine solche Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforde-
rungen nach § 4 einzuhalten. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7.

(3) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechts-
verordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere Obergrenzen 
der Personenanzahl, und sonstige ausführende Regelungen für Veranstaltungen 
nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen.

Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für be-
stimmte Einrichtungen und Betriebe

§ 13
Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen

(1) Der Betrieb von Clubs und Diskotheken wird für den Publikumsverkehr un-
tersagt.

(2) Ferner wird der Betrieb folgender Einrichtungen für den Publikumsverkehr 
untersagt:

1.  Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielbanken und Wettvermitt-
lungsstellen, mit der Ausnahme von Wettannahmestellen,
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 2.  Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere Theater-, Opern- und Konzert-
häuser, Museen sowie Kinos, mit Ausnahme von Musikschulen, Kunstschulen, 
Jugendkunstschulen, Autokinos sowie Archiven und Bibliotheken,

 3.  Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe und sonstige Ein-
richtungen, die Übernachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, mit Ausnahme 
von geschäftlichen, dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten 
Zwecken notwendigen Übernachtungen,

 4.  Messen und Ausstellungen,

 5.  Freizeitparks, zoologische und botanische Gärten sowie sonstige Freizeitein-
richtungen, auch außerhalb geschlossener Räume, und Museumsbahnen,

 6.  öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich Fitness-
studios, Yogastudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen sowie Bolzplät-
ze, mit Ausnahme einer Nutzung für den Freizeit- und Amateurindividualsport 
allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts sowie zu 
dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spit-
zen- und Profisport, 

 7.  Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie Badeseen 
mit kontrolliertem Zugang, mit Ausnahme einer Nutzung für den Reha-Sport, 
Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport, 

 8. Saunen,

 9.  das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften, einschließ-
lich Shisha- und Raucherbars und gastgewerbliche Einrichtungen im Sinne des  
§ 25 Absatz 2 Gaststättengesetz, mit Ausnahme gastgewerblicher Einrichtun-
gen und Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Gaststättengesetz, des Außer-
Haus-Verkaufs sowie von Abhol- und Lieferdiensten; ebenfalls ausgenommen 
ist die Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen Übernachtungsangebo-
ten im Sinne von Nummer 3,

10.  Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akade- 
miengesetz, mit Ausnahme der Ausgabe von Getränken und Speisen aus-
schließlich zum Mitnehmen und des Außer-Haus-Verkaufs; § 16 Absatz 2  
Satz 2 gilt entsprechend,

11.  Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios, sowie kosmetische 
Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, mit Ausnahme von medi-
zinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, 
Logopädie, Podologie und Fußpflege; ebenfalls ausgenommen sind Friseurbe-
triebe sowie Barbershops, die nach der Handwerksordnung Friseurdienstleis-
tungen erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen 
sind und

12.  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede sonstige 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes.

(3) Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung, 
soweit diese in geschlossenen Räumen stattfinden, haben die Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Kundinnen und Kunden in Abhängigkeit von der Größe der Verkaufs-
flächen wie folgt zu beschränken:

1.  bei Verkaufsflächen, die kleiner als 10 Quadratmeter sind, auf höchstens eine 
Kundin oder einen Kunden,

2.  bei Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmeter insgesamt und im Lebensmit-
teleinzelhandel auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden je 10 Quadratme-
ter Verkaufsfläche, 
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3.  bei Verkaufsflächen außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels ab 801 Quad-
ratmeter insgesamt auf einer Fläche von 800 Quadratmeter auf höchstens eine 
Kundin oder einen Kunden pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche und auf der 
800 Quadratmeter übersteigenden Fläche auf höchstens eine Kundin oder einen 
Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen. 

(4) Der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen und Akademien nach dem Aka-
demiengesetz wird ausgesetzt; digitale Formate und andere Fernlehrformate sind 
zulässig. Abweichend von Satz 1 können vom Rektorat und der Akademieleitung 
Veranstaltungen in Präsenzform zugelassen werden, soweit diese zwingend not-
wendig und nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikati-
onstechnologien oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind. § 16 Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 14 
Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen 

und Betriebe

Wer die nachfolgend genannten Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten betreibt 
oder anbietet, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygiene-
konzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach 
§ 6 durchzuführen:

 1.  Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Bibliotheken, Archive 
und Studierendenwerke,

 2. Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen,

 3.  Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fachschulen für Sozialwe-
sen, Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst und Weiterbildungs- und Fort-
bildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe im Zuständigkeitsbe-
reich des Sozialministeriums,

 4.  Fahr-, Boots- und Flugschulen einschließlich der Abnahme der theoretischen 
und praktischen Prüfungen,

 5.  sonstige Bildungseinrichtungen und -angebote jeglicher Art einschließlich der 
Durchführung von Prüfungen, soweit nicht in § 16 Absatz 1 aufgeführt,

 6.  im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11 zulässige Einrichtungen, sowie Son-
nenstudios,

 7.  öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitness-
studios und Yogastudios sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen,

 8.  Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO, mit Aus-
nahme der Anforderungen des § 6,

 9.  das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen und Leistun-
gen im Sinne des § 25 GastG; bei gastgewerblichen Einrichtungen und Leis-
tungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 GastG muss die Datenverarbeitung 
nach § 6 nur bei externen Gästen vorgenommen werden,

10. Beherbergungsbetriebe,

11. Kongresse und

12. Wettannahmestellen.

Beim Betreiben oder Anbieten dieser Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten gilt 
ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Darüber hinaus sind die Arbeitsschutz-
anforderungen nach § 8 einzuhalten; dies gilt nicht im Falle des Satzes 1 Num- 
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mern 2 und 5. Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn im Rahmen der Einrichtung, des Ange- 
bots oder der Aktivität eine nach § 10 erlaubte Veranstaltung durchgeführt wird. 
Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 gilt auch für die in § 3 Absatz 1 Num-
mern 1 und 4 genannten Verkehrsmittel, Bereiche und Einrichtungen.

Teil 2 – Besondere Regelungen

§ 15 
Grundsatz

(1) Die aufgrund der §§ 16 bis 18 und des § 12 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnungen gehen sämtlichen Regelungen von Teil 1 vor, sofern dort abweichende 
Regelungen getroffen werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit in diesen Rechtsverordnungen von §§ 9, 10 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 und § 13 Absätze 1 bis 3 abgewichen wird; ausgenommen sind 
Regelungen, die weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen vorse-
hen.

§ 16
Verordnungsermächtigungen

(1) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für den Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, 
Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule, Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen zum 
Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, 
insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.

(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Sozialministerium durch Rechtsverordnung für den Be-
trieb von

1.  Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Bibliotheken und Archi-
ven,

2. Studierendenwerken und

3.  Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Nummer 1 und Absatz 5 auf-
geführt, sowie Kinos

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anfor-
derungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. Satz 1 Nummer 1 findet 
keine Anwendung auf die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließ-
lich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie 
die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen. Für die Hochschule für Polizei 
Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für 
Polizei Baden-Württemberg können vom Innenministerium und für die Hochschu-
le für Rechtspflege Schwetzingen vom Justizministerium die für den Ausbildungs-, 
Studien- und Fortbildungsbetrieb und die Vorbereitung und Durchführung von 
Prüfungen sowie für das Einstellungsverfahren erforderlichen Ausnahmen von den 
Beschränkungen dieser Verordnung zugelassen werden.

(3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für den Betrieb von

1.  Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrich-
tungen und Tageskliniken,

2.  Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Be-
hinderungen,

3. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe,



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

11

4.  ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosenhilfe sowie von einem 
Anbieter verantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach dem 
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz,

5. Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege,

6. Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,

7.  Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozial-
wesen in seiner Ressortzuständigkeit,

8.  Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe 
sowie

9. Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforde-
rungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.

(4) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus

1.  für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen Bedingungen und Anfor-
derungen, insbesondere auch Hygienevorgaben, und

2.  die Absonderung von Personen, die in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung neu 
oder nach längerer Abwesenheit aufgenommen werden,

festzulegen.

(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für den Betrieb von

1.  öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitness-
studios und Yogastudios und der Durchführung sportlicher Wettkämpfe sowie 
Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen,

2. Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrolliertem Zugang sowie

3.  Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen sowie für entsprechende 
Angebote im Sinne des § 14 Satz 1 Nummer 5 in der Ressortzuständigkeit des 
Kultusministeriums

 zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforde-
rungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.

(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für

1.  den öffentlichen und touristischen Personenverkehr im Sinne des § 3 Absatz 1 
Nummer 1 einschließlich gastgewerblicher Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 
Satz 2 GastG und

2.  die theoretische und praktische Fahr-, Boots- und Flugausbildung, die theoreti-
schen und praktischen Prüfungen sowie die praktischen Ausbildungsinhalte der 
Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüfe-
rinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeug-, Boots- und Flugverkehr sowie weitere 
Angebote der Fahrschulen, die sich unmittelbar aus der Fahrerlaubnis-Verord-
nung oder dem Straßenverkehrsgesetz ergeben,

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforde-
rungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

12

(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 
Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für

1. den Einzelhandel,

2. das Beherbergungsgewerbe,

3.  das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen im Sinne des  
§ 25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 GastG,

4. Messen, Ausstellungen sowie Kongresse,

5. das Handwerk,

6.  Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, 
medizinische und nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen,

7. Vergnügungsstätten,

8.  Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne des § 55 
Absatz 1 GewO betrieben werden, und 

9. Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforde-
rungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem jeweils zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung für 
sonstige Einrichtungen, Betriebe, Angebote und Aktivitäten, die nicht in dieser 
Vorschrift sowie in § 12 gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer Infektion 
mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevor-
gaben, festzulegen.

§ 17
Verordnungsermächtigungen zu Absonderungspflichten 

Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Regelungen zu Absonderungspflichten und damit im Zusammenhang 
stehenden weiteren Pflichten und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
zu erlassen, insbesondere 

1.  die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland einreisen, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG, 

2.  die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdäch-
tigen und Ausscheidern, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG,

3.  die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG, 
sich bei den für sie zuständigen Behörden zu melden und auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Absonderung hinzuweisen,

4. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29 IfSG und 

5.  berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß § 31 IfSG 
einschließlich solcher, die sich gegen Personen richten, die ihren Wohnsitz au-
ßerhalb von Baden-Württemberg haben, 

sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen 
hierzu vorzuschreiben.
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Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten

§ 18
Verarbeitung personenbezogener Daten

Das Sozialministerium und das Innenministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verar-
beitung personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizei-
behörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus Gründen des 
Infektionsschutzes erforderlich ist

1.  zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie der 
Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor Ansteckung bei Einsätzen,

2.  zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnah-
men nach dem Infektionsschutzgesetz,

3.  zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener Rechtsverordnungen und

4.  zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit 
einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrichtungen und Justizvollzugs-
anstalten.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1 a Nummer 24 IfSG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Me-
tern nicht einhält,

 2.  entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,

 3.  entgegen § 6 Absatz 5 als Anwesende oder Anwesender unzutreffende Angaben 
zu Vorname, Nachname, Anschrift, Datum der Anwesenheit oder Telefonnum-
mer macht,

 4.  entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung teilnimmt oder eine private Ver-
anstaltung abhält,

 5.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 2 
eine Veranstaltung abhält, 

 6.  einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 1 
Satz 3, § 12 Absatz 2 Satz 3 oder § 14 Sätze 2 oder 5 zuwiderhandelt,

 7.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 Arbeitsschutzanforderungen 
nicht einhält,

 8. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 eine Veranstaltung abhält,

 9.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung der Abstandsregel nach 
§ 2 hinwirkt,

10. entgegen § 13 Absätze 1 oder 2 eine Einrichtung betreibt oder

11.  entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote oder Aktivitäten betreibt oder 
anbietet.
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Teil 4 – Schlussvorschriften

§ 20
Weitergehende Maßnahmen, Abweichungen

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

(2) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall Abwei-
chungen von den durch diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung aufge-
stellten Vorgaben zulassen.

(3) Das Sozialministerium kann den zuständigen Behörden im Rahmen der Dienst- 
und Fachaufsicht weitere Weisungen für ergänzende regionale Maßnahmen bei au-
ßergewöhnlich starkem Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen.

§ 21
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geändert worden 
ist, außer Kraft. Die aufgrund der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (GBl.  
S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. 
S. 1052) geändert worden ist, erlassenen Rechtsverordnungen gelten bis zu einem 
Außerkrafttreten nach Absatz 2 Satz 3 fort.

(2) § 13 Absätze 2 bis 4 treten mit Ablauf des 20. Dezembers 2020 außer Kraft. Im 
Übrigen tritt diese Verordnung mit Ablauf des 27. Dezembers 2020 außer Kraft. 
Mit Außerkrafttreten dieser Verordnung gemäß Satz 2 treten sämtliche Verordnun-
gen, die aufgrund dieser Verordnung oder der vom 23. Juni 2020 erlassen wurden, 
außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.

Stuttgart, den 30. November 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann 
 

     Strobl     Sitzmann 
 
     Dr. Eisenmann   Bauer 
 
     Untersteller   Dr. Hoffmeister-Kraut 
 
     Lucha     Hauk 
 
     Wolf     Hermann 

     Erler
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Begründung zur Corona-Verordnung vom 30. November 2020 
 
Teil 1 – Allgemeine Regelungen 

Zu Abschnitt 1: Ziele 

In diesem Abschnitt werden die Ziele dieser Verordnung aufgeführt. 
 
Zu § 1 (Ziele) 

Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 die epidemische Lage von natio-
naler Tragweite festgestellt (BT-PlPr 19/154, S. 19169C), die am 18. November 
2020 durch den Deutschen Bundestag bestätigt wurde und damit weiterhin besteht. 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) hat der Gesetzgeber erste 
Maßnahmen getroffen, um zum einen das Funktionieren des Gesundheitswesens in 
einer die gesamte Bundesrepublik betreffenden epidemischen Lage sicherzustel-
len und zum anderen die mit dieser besonderen Situation verbundenen negativen 
finanziellen Folgewirkungen abzumildern. Zu diesem Zweck wurde seither bun-
desweit auf Grundlage von Gesetzesänderungen, Verordnungen und Allgemein-
verfügungen versucht, das pandemische Geschehen unter Kontrolle zu bekommen. 

Im Rahmen des Dritten Bevölkerungsschutzgesetzes trat unter anderem § 28 a 
IfSG am 19. November 2020 (BGBl. I S. 2397) in Kraft, welcher angesichts der 
länger als ursprünglich gedacht anhaltenden Pandemie der gesetzgeberischen Klar-
stellung der notwendigen Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 IfSG dient. Vor 
diesem Hintergrund und der weiterhin bestehenden epidemischen Lage wird die 
Corona-Verordnung der Landesregierung (CoronaVO) zum 1. Dezember 2020 neu 
erlassen. 

Da die im Rahmen des sog. „Lockdown light“ für November 2020 getroffenen 
Maßnahmen das Ziel der Umkehrung der besorgniserregenden Entwicklung des 
Infektionsgeschehens im Bund und auch in Baden-Württemberg nicht erreicht ha-
ben, wurden am 25. November 2020 von den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin die Verlängerung dieser 
Maßnahmen sowie weitergehende Schutzmaßnahmen vereinbart, was nunmehr 
landesrechtlich umgesetzt werden soll. Nach wie vor gilt es, eine Lage, in der die 
Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht mehr sichergestellt werden kann 
(Gesundheitsnotlage), zu vermeiden. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, 
die Infektionszahlen zu senken, die umfassende Nachverfolgbarkeit von Infekti-
onsketten wieder zu gewährleisten und der hohen Auslastung der intensivmedizi-
nischen Kapazitäten entgegen zu treten, ist eine Kombination von umfangreichen 
Maßnahmen erforderlich, die sowohl zu einer signifikanten Reduzierung physi-
scher Kontakte im privaten Umfeld als auch zu einer Reduzierung von Kontakten 
in Bereichen, in denen Begegnungen stattfinden, führt. 

Zur Erreichung dieser Ziele und zur Abwehr der ansonsten drohenden Gefahr für 
Gesundheit und Leben der Bevölkerung, insbesondere von vulnerablen Personen, 
sieht die Landesregierung konkrete, zeitlich befristete Maßnahmen vor. Die in 
dieser Verordnung neu hinzugekommenen Schutzmaßnahmen basieren auf einer 
Vereinbarung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer 
mit der Bundeskanzlerin vom 25. November 2020, die sich auf wissenschaftli-
che Empfehlungen und Prognosen, die unter anderem von den deutschen Wissen-
schaftsorganisationen vorgelegt wurden, stützt. Auch nach den Erfahrungen aus 
der ersten Welle der Pandemie sind zeitlich befristete, erhebliche Einschränkun-
gen persönlicher Kontakte geeignet, aber auch erforderlich, um das Wachstum des 
Infektionsgeschehens auszubremsen und umzukehren. Dies ist von wissenschaft-
licher Seite überzeugend bestätigt worden. Solche zeitlich befristeten Einschrän-
kungen sind auch erforderlich, weil mildere, gleich wirksame Mittel nicht zur Ver-
fügung stehen.

Die Verbreitung des Corona-Virus durch die Hauptübertragungswege Tröpfchen-
infektion und Aerosole findet dort statt, wo Menschen aufeinandertreffen. Die bis-
herigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Expertisen belegen, dass die Verbrei-
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tung des besonders leicht im Wege der Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch 
übertragbaren Virus nur durch eine strikte Minimierung der physischen Kontakte 
zwischen den Menschen eingedämmt werden kann. Die Kontaktbeschränkungen 
sind sowohl durch die Reduzierung privater Kontakte als auch durch eine Schlie-
ßung von Einrichtungen für den Publikumsverkehr und andere Begegnungsstätten 
umzusetzen, die gerade auf das Zusammenkommen von Menschen angelegt sind.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gesamtkonzept zur Bekämpfung des Corona-
virus Anfang November 2020 neu ausgerichtet und wird es mit dieser Verordnung 
zum 1. Dezember aufgrund der nach wie vor besorgniserregenden Entwicklung 
nachjustiert. Ziel ist weiterhin, durch eine stets zeitlich zu befristende und regelmä-
ßig auf die Verhältnismäßigkeit hin zu überprüfende Reduzierung öffentlicher und 
privater Kontakte die Ausbreitung des Virus so einzudämmen, dass sich eine pan-
demische Trendwende ergibt, d. h. sich die Infektionskurve umkehrt, damit auch 
weiterhin insbesondere die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems gewährleis-
tet werden kann. Denn immer noch können die Gesundheitsämter die Umstände 
in rund sieben von zehn Infektionsfällen nicht ermitteln und die entsprechenden 
Infektionsketten nicht nachvollziehen. Nur wenn die Nachverfolgung von Infekti-
onsketten durch die Gesundheitsämter (wieder) umfänglich möglich ist, kommen 
weniger einschränkende Maßnahmen in Betracht, die die Ausbreitung des Virus 
effektiv eindämmen. 

Unmittelbares Regelungsziel der November-Maßnahmen war eine Reduzierung 
physischer Kontakte in der Bevölkerung um 75 Prozent. Allerdings hat das Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung nach jüngsten Erkenntnissen aus den er-
mittelten Daten feststellen können, dass durch diese Maßnahmen die Kontakte um 
lediglich 40 Prozent reduziert worden sind. Zwar wurde das exponentielle Wachs-
tum im November gebremst. Doch auch wenn sich die Zahlen auf hohem Niveau 
stabilisieren, kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Denn nach wie vor 
sind die Infektionszahlen in Baden-Württemberg zu hoch. Die erhoffte pandemi-
sche Trendwende konnte bislang nicht erreicht werden. Lediglich ein „Seitwärts-
trend“ ist zu beobachten. Am 20. November verzeichnete das Robert Koch-Institut 
(RKI) für Deutschland einen neuen Höchstwert: 23.648 Neuinfektionen wurden 
von den Gesundheitsämtern binnen 24 Stunden an das RKI gemeldet. Folglich 
wird das Ziel der deutlichen Reduzierung der Anzahl an täglichen Neuinfektionen 
ohne zusätzliche zielgerichtete, effektive Maßnahmen nicht erreicht. Die daher 
zum 1. Dezember zu treffenden Maßnahmen sind geeignet, eine weitergehende 
Reduzierung der öffentlichen und privaten Kontakte zu erreichen. Entsprechen-
de Regelungen sind auch akut erforderlich: Am 25. November 2020 wurde mit  
410 Todesfällen die bundesweit höchste Sterberate binnen eines Tages im Zusam-
menhang mit COVID-19 gemeldet. Die Intensivstationen im Land sind aktuell 
(Stand 27. November 2020) zu 81,1 Prozent ausgelastet. 

Vor diesem Hintergrund können die zum 1. November 2020 getroffenen Maßnah-
men noch nicht aufgehoben werden, sondern müssen in Teilen verschärft werden. 
Ein Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, der zudem auch eine Kon-
taktverfolgung gewährleistet, ist in Baden-Württemberg bei weitem noch nicht er-
reicht (7-Tage-Inzidenz, Stand 27. November 2020: 128,4 je 100.000 Einwohner). 
Dieser Wert wurde jedoch in § 28 a Absatz 3 IfSG als Orientierungsmarke für die 
Entscheidung über Lockerungen festgelegt.

Es ist daher weiterhin dringend erforderlich, alle nicht notwendigen Kontakte un-
bedingt zu vermeiden und die AHA+AL Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen, 
Alltagsmasken, CoronaWarnApp, Lüften) stets einzuhalten.

Zur Erreichung der vorgenannten Ziele enthält auch die neue CoronaVO zwei zen-
trale Regelungsbereiche:

1.  Für Kontakte im privaten Umfeld (z. B. private Treffen, Feiern und Veranstal-
tungen) und in der Öffentlichkeit ist eine konkrete zahlenmäßige Beschränkung 
nach Teilnehmeranzahl und Anzahl der zusammenkommenden Haushalte vor-
gesehen.
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2.   Bestimmte Einrichtungen, die darauf ausgerichtet sind, dass Menschen dort zu-
sammenkommen, sind für einen begrenzten Zeitraum vorübergehend geschlos-
sen zu halten. Dies betrifft auch solche Einrichtungen, die in der Vergangenheit 
Hygienekonzepte zur Reduzierung von Infektionsrisiken implementiert haben 
und für die nach der verfügbaren Datenlage nicht empirisch nachgewiesen wer-
den kann, dass sie spezifische Treiber der Pandemie sind. Angesichts des Um-
standes, dass in Baden-Württemberg bei etwa 70 Prozent der Neuinfektionen 
der Ursprung des Infektionsgeschehens nach wie vor nicht ermittelt werden 
kann, lassen sich konkrete Treiber des Infektionsgeschehens auch weiterhin ge-
rade nicht abschließend feststellen. Daher ist eine Beschränkung der Maßnah-
men auf Bereiche und Einrichtungen mit einem besonders hohen Infektionsrisi-
ko angesichts des diffusen und lokal nicht eingrenzbaren Infektionsgeschehens 
nicht ausreichend, um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern 
sowie die Trendwende des pandemischen Geschehens zu erreichen.

Von den Maßnahmen bewusst ausgenommen bleiben Einrichtungen, die für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Pandemie und auch für die Zukunft 
der Gesellschaft und des Landes in besonderer Weise von essentieller Bedeutung 
sind, insbesondere die Bereiche „Kinderschutz“ und „Bildung“. Durch die Ein-
schränkungen soll gewährleistet werden, dass Kindertagesstätten, Schulen und 
sonstige Bildungseinrichtungen weiterhin offengehalten werden können. Für die 
Landesregierung hat der Präsenzunterricht an Schulen weiterhin höchste Priori-
tät. Das Recht auf Bildung kann am besten durch Lernen und Lehren in Präsenz 
gewährleistet werden. Das gilt für die Jüngeren, die noch wenig Schul- und Lern-
erfahrung haben, genauso wie für ältere Schülerinnen und Schüler, die in Kürze 
ihre Abschlüsse absolvieren. Schule ist ein Ort des Lernens, aber auch ein Ort des 
sozialen Miteinanders. Daher soll so lange wie möglich am Unterricht vor Ort 
festgehalten werden, ohne den Infektions- und Gesundheitsschutz aus dem Blick 
zu verlieren. Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Infektions-
häufigkeit und Übertragungswahrscheinlichkeit bei jüngeren Menschen geringer 
als im Vergleich zu Erwachsenen, sodass die Schließung von Kindertagesstätten 
und Schulen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 nicht zwingend 
erforderlich ist (§ 28 a Absatz 6 Satz 3 IfSG). Durch die Priorisierung der Bereiche 
„Kinderschutz“ und „Bildung“ wird darüber hinaus auch die Berufstätigkeit der 
Erziehenden im weit überwiegenden Teil ermöglicht und Arbeitsplätze erhalten. 

Im Bereich der Wirtschaft wird durch eine Kombination verschiedener Maßnah-
men, wie z. B. Mund-Nase-Bedeckung, Abstandsregelungen, Beschränkung der 
zulässigen Personenanzahl bis hin zur vollständigen Schließung, sozialen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung getragen. Dies be-
deutet, dass im Bereich des produzierenden Gewerbes, des Handwerks und der 
Industrie, der sich durch geringen Publikumsverkehr auszeichnet, womit weniger 
physische Kontakte verbunden sind, auch weniger starke Einschränkungen erfor-
derlich sind. Bereiche, die ausschließlich auf Publikumsverkehr ausgerichtet sind, 
wie Diskotheken, Spielhallen, Gaststätten und Hotels sowie kulturelle Einrichtun-
gen, erfordern hingegen weitreichendere Reglementierungen.

In diesem Zusammenhang stellt nunmehr § 28 a Absatz 6 Satz 2 IfSG klar, dass 
soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf den Einzelnen und 
die Allgemeinheit bei der Entscheidung über das „Ob“ und „Wie“ von Schutz-
nahmen im Rahmen der Gesamtabwägung einzubeziehen und zu berücksichtigen 
sind, soweit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 vereinbar ist. Zudem können einzelne soziale, gesellschaftliche oder 
wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung 
sind, zum Beispiel der Einzelhandel mit Konsumgütern, von Schutznahmen ausge-
nommen werden, soweit ihre Einbeziehung zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 nicht zwingend erforderlich ist (§ 28 a Absatz 6 Satz 3 IfSG). Insbeson-
dere Belange, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung sind, können 
Ausnahmen rechtfertigen. Hiermit wird dem Erfordernis einer notwendigen Diffe-
renzierung in einem Gesamtkonzept von Schutzmaßnahmen Rechnung getragen. 

Die sachliche Rechtfertigung und Differenzierung einzelner Schutzmaßnahmen 
ist daher nicht allein anhand des infektionsschutzrechtlichen Gefahrengrades der 
betroffenen Tätigkeit zu beurteilen. Vielmehr sind auch alle sonstigen relevanten 
Belange zu berücksichtigen, etwa die Auswirkungen der Ge- und Verbote für die 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

18

betroffenen Unternehmen und Dritte sowie auch öffentliche Interessen an der un-
eingeschränkten Aufrechterhaltung bestimmter unternehmerischer Tätigkeiten.

Ausgenommen von den Maßnahmen sind zudem Ansammlungen und Veranstal-
tungen, die der Wahrnehmung besonders gewichtiger Grundrechte der Bürgerin-
nen und Bürger dienen, mithin Versammlungen nach Artikel 8 GG und Veranstal-
tungen, die der Glaubens- und Religionsausübung nach Artikel 4 GG dienen. Die 
Einschränkung dieser verfassungsrechtlich besonders geschützten Rechtsgüter ist 
auch vor dem Grundrechtsschutz auf Leben und körperliche Unversehrtheit bei 
Einhaltung der vorgeschriebenen Schutz- und Hygieneanforderungen derzeit nicht 
geboten.

Der Landesregierung ist bewusst, dass mit den Maßnahmen Eingriffe in die Grund-
rechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie der Betreiber der vorüberge-
hend geschlossenen Einrichtungen verbunden sind:

1.  Mit der Beschränkung der Anzahl der zulässigen Kontakte im privaten Bereich 
und in der Öffentlichkeit wird in das Grundrecht der Normbetroffenen aus Arti-
kel 2 Absatz 1 und Artikel 6 GG eingegriffen.

2.  Die Anordnung der Schließung bestimmter Einrichtungen greift in das Grund-
recht vor allem der Betreiber dieser Einrichtungen aus Artikel 12 Absatz 1 GG 
ein. Sofern durch die Schließung von Einrichtungen (z. B. Beherbergungsbetrie-
ben, Gaststätten, Einrichtungen der Körperpflege oder Sport- und Vergnügungs-
stätten) mittelbar auch potenzielle Besucher dieser Einrichtungen an der Nut-
zung der Einrichtungen gehindert werden, wird auch insofern in ihr Grundrecht 
aus Artikel 2 Absatz 1 GG eingegriffen.

Diese zeitlich befristeten Grundrechtseingriffe sind nach Auffassung der Landesre-
gierung angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens bei Abwä-
gung aller Umstände und Folgen nach wie vor gerechtfertigt. Wenn die Freiheits- 
und Schutzbedarfe der verschiedenen Grundrechtsträger wie im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie in unterschiedliche Richtung weisen, haben der Gesetz-
geber und auch die von ihm zum Verordnungserlass ermächtigte Landesregierung 
von Verfassungs wegen einen erheblichen Gestaltungs- und Prognosespielraum für 
einen Ausgleich dieser widerstreitenden Grundrechte. Bei der Corona-Pandemie 
besteht dabei wegen der im fachwissenschaftlichen Diskurs auftretenden Unge-
wissheiten und der damit unsicheren Entscheidungsgrundlage auch ein tatsäch-
licher Einschätzungsspielraum. Deshalb sollen die von der Landesregierung be-
schlossenen, zeitlich befristeten Grundrechtseingriffe insbesondere dazu beitragen, 
darüber hinausgehende, noch strengere Maßnahmen und Einschränkungen auch 
für andere Bereiche zu verhindern.

–  Sie dienen der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssys-
tems im Land und damit dem Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bevöl-
kerung, zu dessen Gewährleistung das Land nach Artikel 2 Absatz 1 LV i. V. m. 
Artikel 2 Absatz 2 GG verpflichtet ist. 

–  Die Maßnahmen sind auch geeignet und erforderlich. Die bisherigen, auf be-
stimmte Bereiche fokussierten Maßnahmen waren angesichts des aktuellen Pan-
demiegeschehens keinesfalls ausreichend und damit nicht geeignet, den weite-
ren Anstieg der Infektionen zu verhindern, geschweige denn die Trendwende 
des Infektionsgeschehens herbeizuführen. 

–  Die Maßnahmen sind auch angemessen. Dies gilt sowohl für die Eingriffe in 
das Grundrecht der Normbetroffenen aus Artikel 2 Absatz 1 GG als auch für 
die Eingriffe, die mit der Untersagung des Betriebs der im Einzelnen genannten 
Einrichtungen zwangsläufig verbunden sind. Die Landesregierung überprüft re-
gelmäßig in kurzen Zeitabständen die getroffenen Maßnahmen. Dabei wägt sie 
auch die kollidierenden Grundrechte umfassend ab. Sie ist dabei erneut zu der 
Entscheidung gekommen, dass der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung für 
den eng umgrenzten Zeitraum die anderen Grundrechte der Betroffenen über-
wiegt und deshalb die Eingriffe auch unter Berücksichtigung des Verhältnismä-
ßigkeits- und Gleichheitsgrundsatzes rechtfertigt. Dabei ist der Landesregierung 
durchaus bewusst, dass die Schließung von Einrichtungen zu erheblichen wirt-
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schaftlichen Einbußen bei den betroffenen Betrieben führen kann. Diese Härten, 
welche beispielsweise durch die Betriebsschließungen entstehen, sollen durch 
finanzielle Unterstützungen abgefedert werden. Dabei liegt der Fokus auch dar-
auf, eine Kumulierung von Härten aus der ersten und zweiten Welle der Pande-
mie weitestgehend zu verhindern.

–  Von den Maßnahmen sind auch solche Einrichtungen betroffen, die in den ver-
gangenen Monaten Hygienekonzepte zur Reduzierung von Infektionsrisiken 
implementiert haben. Damit stellt die Landesregierung nicht die Wirksamkeit 
der Hygienekonzepte dieser Einrichtungen in Frage. Vielmehr wird bezweckt, 
das Infektionsgeschehen wieder umfänglich kontrollieren zu können. Hierfür 
ist eine signifikante Reduzierung der physischen Kontakte insbesondere auch 
in diesen Einrichtungen erforderlich. Die Landesregierung sieht sich weiterhin 
veranlasst, physische, nicht zwingend notwendige Kontakte in weiten Teilen 
des privaten und öffentlichen Lebens für einen kurz befristeten Zeitraum zu 
untersagen oder zumindest weitgehend zu begrenzen. Dies betrifft auch phy-
sische, nicht zwingend notwendige Kontakte in solchen Einrichtungen, für die 
nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand nicht empirisch nachgewiesen ist, 
in welchem Umfang sie zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen; auch diese 
Einrichtungen führen zu zusätzlichen Kontakten, die infektionsgefährdend sein 
können. 

Bei der Anordnung der Maßnahmen berücksichtigt die Landesregierung auch 
die Rechtsprechung, vor allem des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
(VGH). Soweit der VGH in der Vergangenheit Betriebsverbote oder Betrieb-
seinschränkungen unter dem Hinweis außer Vollzug gesetzt hat, dass die damit 
verbundenen Eingriffe unverhältnismäßig sind, hat sich die Landesregierung mit 
der Begründung des Gerichts intensiv auseinandergesetzt und die Erwägungen 
in ihrer Entscheidung berücksichtigt. Zudem hat die Landesregierung die verfas-
sungsrechtliche Verhältnismäßigkeit der von ihr getroffenen Maßnahmen stets 
engmaschig und kritisch überprüft und entsprechend der Entwicklung des Infek-
tionsgeschehens angepasst. Daher sind die befristeten Maßnahmen aus Sicht der 
Landesregierung nicht nur angemessen und für die Betroffenen zumutbar, sondern 
auch dringend geboten. Denn alle Hygienekonzepte, die letztlich auf die Präventi-
on und auf die Nachverfolgung von Infektionen abstellen, können angesichts der 
diffusen, flächendeckenden Ausbreitung des Coronavirus und der fehlenden Ka-
pazitäten zur Umsetzung einer lückenlosen Nachverfolgung von Infektionsketten 
ihre Wirkung nur noch begrenzt und insofern nicht mehr in einem Maß entfalten, 
das den Schutz des Gesundheitssystems und damit von Leib und Leben gewähr-
leisten könnte.

Die Landesregierung sieht die Folgen der getroffenen Maßnahmen nach einer um-
fassenden Abwägung der betroffenen Grundrechte als verhältnismäßig an. Ohne 
diese Eingriffe würde das pandemische Wachstum nicht eingedämmt, geschwei-
ge denn umgekehrt werden können. Die Folge wäre ein unkontrollierter Anstieg 
der Infektionen und damit eine erhebliche Gefährdung von Leib und Leben einer 
Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern, da die konkrete Gefahr besteht, dass die 
Kapazitäten des Gesundheitssystems einem weiteren Anstieg der Infektionen im 
exponentiellen Wachstum nicht mehr standhalten würden. Eine zeitnahe medizini-
sche Behandlung könnte dann ggf. nicht mehr gewährleistet werden, wenn v. a. im 
ambulanten Bereich die Ressourcen erschöpft sind. Im schlimmsten Fall, nämlich 
bei einer Überlastung der Krankenhäuser, muss durch die behandelnden Ärzte die 
Entscheidung getroffen werden, welche Patienten eine Intensivbehandlung bekom-
men bzw. beatmet werden und welche Patienten nur noch mittels „best supportive 
care“ behandelt werden.  

Hinzu kommt, dass sämtliche Maßnahmen für einen eng begrenzten Zeitraum 
angeordnet werden und Ausnahmetatbestände zur Reduzierung der belastenden 
Auswirkungen vorgesehen sind. Durch eine zeitlich begrenzte Betriebsschließung 
sollen länger andauernde und dadurch stärker einschneidende Maßnahmen mit 
deutlich härteren Folgen für die Betroffenen verhindert werden.

Ein wesentlicher Aspekt für die Landesregierung ist, dass die finanzielle Unterstüt-
zung für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, 
Selbständige, Vereine und Einrichtungen auf Bundes- und Landesebene fortgeführt 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

20

werden. Konkret bedeutet dies, dass die Novemberhilfe in den Dezember verlän-
gert (bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats) wird. Zudem wird das 
Regelwerk der Überbrückungshilfe III verlängert und entsprechend angepasst. 

Darüber hinaus berücksichtigt die Landesregierung im Rahmen der von ihr zu 
treffenden Maßnahmen stets, inwiefern der Betrieb der betroffenen Einrichtungen 
zumindest teilweise aufrechterhalten werden kann.

•  So werden z. B. bei Beherbergungsbetrieben notwendige, nicht ausschließlich 
touristische Übernachtungen von dem Verbot ausgenommen. 

•  Sportstätten und -einrichtungen können für den Freizeit- und Amateurindividu-
alsport allein, zu zweit oder mit den Personen des eigenen Haushalts sowie für 
den Spitzen- und Profisport genutzt werden. 

•  Einrichtungen des Gastgewerbes bleiben der Außer-Haus-Verkauf sowie Abhol- 
und Lieferdienstleistungen möglich. 

Anhand dieser Ausnahmen wird deutlich, dass sich die Maßnahmen ausgewogen 
und ganz gezielt auf die nach Aussagen der Sachverständigen dringend erforder-
liche Reduzierung der physischen Kontakte in der Bevölkerung beschränken und 
die damit verbundenen Maßnahmen nur soweit reichen, wie dies angesichts des 
aktuellen Infektionsgeschehens unabdingbar, aber aufgrund der nach wie vor kriti-
schen Lage noch verhältnismäßig ist. 

Mithin sind die Maßnahmen auch Teil eines in sich stimmigen Gesamtkonzeptes. 
Etwaige Ungleichbehandlungen sind durch sachliche Gründe gerechtfertigt und 
stehen im Einklang mit den Vorgaben des Gleichbehandlungsgebots nach Artikel 3 
Absatz 1 GG. Sie lassen sich entweder auf infektionsschutzbezogene Unterschiede 
zurückführen (z. B. die Öffnung für Friseurbetriebe, vgl. VGH BW, Beschluss vom 
16. Juni 2020 – 1 S 1356/20) oder werden durch die sich aus § 28 a Absatz 6 IfSG 
zu berücksichtigenden sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung sind, gerechtfertigt 
(insb. Sicherstellung des Bildungsangebots, Aufrechterhaltung der Grundversor-
gung der Bevölkerung, Gewährleistung der Versammlungs- und Religionsfreiheit). 
Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit bei der Entscheidung über 
das „Ob“ und „Wie“ von Schutznahmen werden von der Landesregierung im Rah-
men der Gesamtabwägung einbezogen und berücksichtigt, soweit dies mit dem 
Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 vereinbar ist. 
Hiermit trägt sie dem Erfordernis einer notwendigen Differenzierung in einem Ge-
samtkonzept von Schutzmaßnahmen Rechnung.

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen wird die Landesregierung laufend 
beobachten. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird sie über die Notwendig-
keit der Aufrechterhaltung bzw. über das Erfordernis weiterer Schutzmaßnahmen 
oder auch über die Aufhebung von Eingriffen in kurzen Zeitabständen entscheiden. 

Die getroffenen Maßnahmen ersetzen nicht das Erfordernis der Eigenverantwor-
tung und Solidarität der Bevölkerung: Sie ergänzen den Eigenanteil eines jeden 
Einzelnen zur Bekämpfung der Pandemie durch konkrete, zeitlich begrenzte Hand-
lungsanweisungen, die überprüft werden und deren Nichteinhaltung auch sankti-
oniert werden kann. 

Zu Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen 

In diesem Abschnitt werden die Empfehlungen und Pflichten aufgeführt, die alle 
Bürgerinnen und Bürger betreffen und die Kardinalregeln des Infektionsschutzes 
darstellen. Weitere Anforderungen können sich auch aus anderen Vorschriften 
dieser Verordnung sowie auch aus den aufgrund dieser Verordnung ergehenden 
subdelegierten Verordnungen ergeben. Die Bürgerinnen und Bürger können sich 
jedoch darauf verlassen, dass Ihnen die speziell für sie geltende Zutritts- und Teil-
nahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben vom jeweils Verant-
wortlichen mitgeteilt werden, der hierzu verpflichtet ist. 
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Zu § 2 (Allgemeine Abstandsregel) 

Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgt die Übertragung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 bei direktem Kontakt zum Beispiel durch Sprechen, 
Husten oder Niesen. Bei der Übertragung spielen Tröpfchen wie auch Aerosole 
eine wesentliche Rolle. Durch das Einhalten eines Abstands von mindestens 1,5 m 
kann die Exposition gegenüber Tröpfchen sowie in gewissen Umfang auch gegen-
über Aerosolen verringert werden. Infizierte können bereits vor Symptombeginn 
ansteckend sein. Es wird davon ausgegangen, dass schon ein bis drei Tage vor 
Symptombeginn eine hohe Ansteckungsfähigkeit besteht. Auch asymptomatische 
Personen können das Virus übertragen. 

Zu Absatz 1

Um das Risiko der Übertragung und einen unmittelbaren Kontakt zu minimieren, 
stellt Absatz 1 daher die Empfehlung auf, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Diese Abstandsregel gilt grundsätzlich für sämtli-
che Zusammenkünfte von Menschen, also auch etwa bei erlaubten Ansammlungen 
und Veranstaltungen nach den §§ 9 bis 12. Der Abstandsregel bedarf es dann nicht, 
wenn geeignete physische Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, zum 
Beispiel Plexiglasscheiben, die in Länge, Breite und Höhe derart dimensioniert 
sind, dass eine Tröpfchenübertragung zwischen Personen weitestgehend vermie-
den wird. Die Umsetzung der Abstandsempfehlung erfordert in besonderem Maße 
die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 ist im öffentlichen Raum, also allen für die Allgemeinheit zur Be-
nutzung offenstehenden Innen- und Außenbereichen, der Mindestabstand von  
1,5 Metern zwingend einzuhalten. Da sich hier potenziell viele, untereinander 
nicht bekannte Menschen begegnen, ist es zum Schutz anderer Personen vor ei-
ner Ansteckung erforderlich, nicht nur auf die Eigenverantwortung der Einzelnen 
zu setzen, sondern ein staatliches Gebot aufzustellen, das auch bußgeldbewehrt 
ist. Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt dieses Gebot in ein-
zelnen besonderen Situationen nicht, in denen ausnahmsweise ein überwiegendes 
Interesse besteht, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss. Eine 
Unterschreitung des Mindestabstands kann auch in besonderen Notsituationen er-
forderlich sein, wenn rasche Hilfe benötigt wird. Insbesondere muss auch medizi-
nisches Personal, das von Berufs wegen Umgang mit Infizierten hat, gegen eine In-
fektion aber mittels besonderer Schutzmaßnahmen ausreichend geschützt ist, den 
Mindestabstand unterschreiten dürfen. Fälle der Unzumutbarkeit beziehungsweise 
Erforderlichkeit liegen in solchen Situationen vor, in denen die Einhaltung eines 
Mindestabstands aufgrund der Umstände regelmäßig vom Verpflichteten nicht ver-
langt werden kann oder in denen ein Unterschreiten deshalb sogar geboten ist. 
Derartige Situationen ergeben sich häufig in den in § 3 Absatz 1 genannten Fällen, 
in denen zum Ausgleich eine Maskenpflicht angeordnet ist.

Ebenfalls ausdrücklich ausgenommen von der Geltung sind die nach § 9 Absatz 1 
zulässigen Ansammlungen, also ein bewusstes Aufeinandertreffen beziehungswei-
se der bewusste gemeinsame Aufenthalt von Gruppen bis zu der in § 9 Absatz 1 
genannten maximalen Personenzahl, auch im Rahmen zulässiger Veranstaltungen. 
Bei solchen sozialen Kontakten einander regelmäßig näher bekannter Personen ist 
das Infektionsrisiko minimiert und auch die Nachverfolgbarkeit regelmäßig einfa-
cher gewährleistet als bei Zusammenkünften oder Veranstaltungen einer größeren 
Zahl an Menschen. Gegenüber Menschen, mit denen gar kein Aufeinandertreffen 
beabsichtigt ist, kann demgegenüber im Rahmen des Zumutbaren stets verlangt 
werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
 
Zu Absatz 3

Ein Fall der Unzumutbarkeit kann außerdem für Kinder oder gegenüber Kindern 
– unter Umständen auch im Falle anderer betreuungsbedürftiger Personen – vor-
liegen, wenn eine Unterschreitung des Abstands generell oder mit Blick auf die 
konkrete Situation geboten oder einfach Ausdruck kindestypischen Verhaltens ist. 
Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Infektionshäufigkeit und 
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Übertragungswahrscheinlichkeit bei jüngeren Menschen geringer als im Vergleich 
zu Erwachsenen. Zudem wird aus Sicht der Landesregierung das Recht auf Bil-
dung am besten durch Lernen und Lehren in Präsenz gewährleistet. Daher nimmt 
Absatz 3 ausdrücklich Schulen, Kindertagesstätten und vergleichbare Einrichtun-
gen von den Abstandsregeln aus und erlaubt damit auch Unterricht und Zusam-
menkünfte in diesen Einrichtungen in voller Gruppengröße. 
 
Zu § 3 (Mund-Nasen-Bedeckung) 

Eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) muss Mund und Nase beim Tragen ausrei-
chend bedecken. Eine ausreichende Bedeckung liegt dann vor, wenn die MNB 
richtig über Mund, Nase, Wangen und Kinn platziert ist und an den Rändern mög-
lichst eng anliegt, um das Ein- und Ausdringen von Luft an den Seiten zu mini-
mieren. So erfüllen zum Beispiel Visiere und sog. Face Shields diese Eigenschaft 
nicht. Des Weiteren erfüllen weitmaschige oder Mund und Nase nicht durchgehend 
bedeckende Masken (z. B. löchrige Masken) diese Vorgaben nicht.

Zu Absatz 1

Da die Übertragung des Coronavirus hauptsächlich über Tröpfchen und Aerosole 
aus dem Nasen-Rachenraum erfolgt und diese Tröpfchen und Aerosole nach dem 
gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnis jedenfalls zum Teil von ei-
ner MNB zurückgehalten beziehungsweise in der Ausbreitung gehindert werden 
können, ist zum Schutz anderer Personen vor einer Ansteckung in Absatz 1 eine 
Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleich-
baren MNB für bestimmte, in § 3 Nummern 1 bis 9 näher bezeichneten Konstella-
tionen vorgesehen. Dies können zum Beispiel Situationen sein, die der schnellen 
Fortbewegung der Menschen (z. B. öffentliche Transportmittel), der Zahl der dort 
befindlichen Personen (z. B. in Einkaufszentren und diesen räumlich zugeordne-
ten Parkflächen, im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, in Fußgän-
gerbereichen, oder in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder den 
Publikumsverkehr bestimmt sind) oder der Art der Erbringung bestimmter Dienst-
leistungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 11 geschuldet sind. 

Nach Nummer 6 besteht eine MNB-Pflicht im öffentlichen Raum in Innenstädten 
innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buch-
stabe c Straßengesetz. In weiteren Bereichen in Innenstädten außerhalb von Fuß-
gängerbereichen kann eine MNB-Pflicht durch Allgemeinverfügung angeordnet 
werden. Die Festlegung der Orte und der zeitlichen Beschränkung erfolgt durch 
die örtlich zuständigen Behörden.

Darüber hinaus können die zuständigen Behörden auf Wegen im Sinne des § 3 
Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe d Straßengesetz, beispielsweise auf Friedhofs-, 
Kirch-, Schul-, Wander- und sonstigen Fußwegen in Abhängigkeit der  zeitlichen 
und räumlichen Gegebenheit (z. B. während starker Frequentierung oder solange 
keine Sicherstellung des Mindestabstandes möglich ist) eine weitere MNB-Pflicht 
regeln. 

Die Pflicht zum Tragen einer MNB nach Nummer 1 besteht nicht nur bei der Be-
nutzung öffentlicher Transportmittel selbst, sondern auch in und auf baulich er-
kennbaren Aufenthaltsbereichen wie Bahn- und Bussteige sowie Bahnhofs- und 
Flughafengebäude. Da es beim Schiffsverkehr oft an einer baulichen Abgrenzbar-
keit fehlt, werden hier nur die eigentlichen Wartebereiche der Anlegestellen, also 
die Bereiche, in denen mehrere Personen tatsächlich auf eine Beförderung warten, 
erfasst. 

Die Pflicht zum Tragen von nicht-medizinischen Alltagsmasken oder vergleich-
baren MNB nach Nummer 3 ist in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger 
humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgeschrieben und von besonderer Bedeutung, 
weil diese von vulnerablen Personen aufgesucht werden, wodurch die Gefahr der 
Ansteckung dieser Personengruppe erhöht ist. Die vorgenannte Aufzählung von 
Einrichtungen greift § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 8 bis 10 IfSG auf. In Bezug auf 
die Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist daher zu berücksichti-
gen, dass die Pflicht zum Tragen von MNB sich auf Einrichtungen beschränkt, 
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in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante 
Behandlungen durchgeführt werden. 

Aufgrund der hohen Dynamik auf Parkflächen im räumlichen Umfeld von Ein-
kaufsmöglichkeiten sieht Nummer 4 dort eine Pflicht zum Tragen einer MNB vor. 
Eine Ausnahmeregelung beim Einhalten von Mindestabständen ist nicht vorgese-
hen, da dies bei lebensnaher, typisierender Betrachtung dort nicht sichergestellt 
werden kann. Erfasst werden Parkflächen (auch in Parkhäusern), die aufgrund der 
objektiv erkennbaren räumlichen Nähe zu Einkaufzentren, Ladengeschäften und 
Märkten überwiegend dem Einkaufsverkehr dienen. Nicht erfasst sind etwa einzel-
ne Parkplätze am Straßenrand oder private Stellplätze.

Nummer 7 erfasst zum einen Räume, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, 
also alle für die Allgemeinheit zur Benutzung bestimmte Innenbereiche. Erfasst 
aus Klarstellungsgründen sind auch weitere für den Publikumsverkehr bestimmte 
Räume, also solche Räume, die zur Benutzung durch eine unbestimmte Zahl nicht 
näher bekannter Personen bestimmt sind, die aber nicht frei zugänglich sind, da 
zuerst eine Einlasskontrolle oder Vergleichbares durchgeführt wird.

Zum Schutz vor Ansteckung in Arbeits- und Betriebsstätten ist nach Nummer 8 
eine MNB zu tragen. Diese Pflicht betrifft neben geschlossenen Räumen, insbeson-
dere Flure, Treppenhäuser, Teeküchen, Pausenräume, sanitäre Einrichtungen und 
sonstige Begegnungsflächen, auch Arbeitsstätten unter freiem Himmel auf dem 
Gelände eines Betriebes. Von dieser Pflicht kann abgewichen werden, sofern am 
Arbeitsplatz selbst ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen dauerhaft si-
cher eingehalten werden kann (vgl. Absatz 2 Nummer 3). 

In Nummer 9 wird nochmals ausdrücklich klargestellt, dass die Regelungskompe-
tenz des Kultusministeriums unberührt bleibt. 

Zu Absatz 2 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind in Absatz 2 Nummern 1 bis 10 Ausnah-
men von der Pflicht zum Tragen einer MNB geregelt. 

Von Ärztinnen und Ärzten attestierte gesundheitliche Gründe zur Befreiung von 
der MNB-Plicht nach Nummer 2 können sowohl körperlich als auch psychisch be-
dingt sein. Die Einschätzung, dass ein gesundheitlicher Ausnahmegrund vorliegt, 
kann auch von approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bezie-
hungsweise approbierten Kinder- und Jugendtherapeuten bescheinigt werden. Ein 
Fall der Unzumutbarkeit kommt etwa in Betracht, wenn eine MNB von Menschen 
mit geistigen Behinderungen nicht toleriert wird oder Menschen mit Angststörun-
gen das Tragen nicht möglich ist; dies kann durch ein ärztliches Attest („Gesund-
heitszeugnis“) glaubhaft gemacht werden.

Eine Ausnahme von der MNB-Pflicht in Praxen, Einrichtungen und anderen Berei-
chen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2, 3, 7 und 8 sieht Nummer 4 vor, sofern 
die Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätigkeit dies erfordert. 
Dies gilt beispielsweise bei Notaren oder im Einwohnermeldeamt (zur Identitäts-
prüfung), beim Verlesen von Urkunden, beim Fotografen etc.

Aus praktischen Gründen darf die MNB nach Nummer 5 zur Nahrungsaufnahme 
angehoben bzw. abgenommen werden; dabei ist dennoch auf den Schutz anderer 
Personen, etwa durch Abwenden des Gesichts, zu achten.

Ein anderweitiger gleichwertiger Schutz im Sinne der Nummer 6, der das Tragen 
einer MNB nicht erforderlich macht, liegt insbesondere dann vor, wenn geeignete 
physische Barrieren vorhanden sind, z. B. Plexiglasscheiben, die in Länge, Brei-
te und Höhe derart dimensioniert sind, dass eine Tröpfchenübertragung zwischen 
Personen weitestgehend vermieden wird. Erst recht gilt dies, wenn sich etwa ein 
Triebfahrzeugführer in einer abgetrennten Fahrerkabine befindet.

Eine MNB-Pflicht besteht nach Nummer 3 nicht in Arbeits- und Betriebsstätten 
am Platz oder bei Verrichtung der Tätigkeit, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu 
weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. Diese Ausnahme gilt nicht, 
wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht. 
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Nach Nummer 9 sind sonstige Einrichtungen und Bereiche im Sinne des Absatzes 
1 Nummern 6 und 7 ebenfalls von der MNB-Pflicht ausgenommen, sofern ein Ab-
stand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. 

Nach Nummer 10 gilt die MNB-Pflicht nicht in Einrichtungen im Sinne des  
§ 1 Kindertagesbetreuungsgesetz (Kindertagesstätten, Kindertagespflege) für Kin-
der, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte dieser Einrichtungen. Die Vorschrift 
nimmt auf § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz Bezug und erfasst gleichermaßen Kin-
dertagespflegepersonen.

Zu Abschnitt 3: Besondere Anforderungen 

Die folgenden §§ 4 bis 8 sind nur dann anwendbar, wenn in der Verordnung selbst 
(etwa in § 10 Absatz 1 oder § 14) oder in einer Rechtsverordnung nach § 12 Ab- 
satz 3 oder § 16 dieser Verordnung auf sie verwiesen wird. Wer jeweils Verantwort-
licher ist, ergibt sich dabei aus der dortigen Regelung. Die Erfüllung der Pflicht 
kann dann auch durch Dritte erfolgen. § 7 hingegen betrifft stets die Personen, die 
Zutritt zu einer bestimmten Örtlichkeit haben oder an einer bestimmten Aktivität 
teilnehmen wollen und richtet sich nicht an den Verantwortlichen nach §§ 4 bis 6. 
Die Arbeitsschutzvorgaben wiederum sind stets vom Arbeitgeber gegenüber sei-
nen Beschäftigten zu erfüllen (vgl. § 2 Arbeitsschutzgesetz). 
 
Zu § 4 (Hygieneanforderungen) 

In § 4 sind die Hygieneanforderungen festgehalten, die den Mindestinhalt eines 
Hygienekonzepts festlegen. Diese Anforderungen beruhen auf den allgemein an-
erkannten Hygieneregeln und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Übertragungs-
wegen viraler Erreger. Ziel dieser Maßnahmen ist die Verringerung des Infektions-
risikos.  

Die in Nummer 1 geregelte Begrenzung der Personenanzahl auf Grundlage der 
räumlichen Kapazitäten hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles wie 
der Art des Angebots und der Zusammensetzung des Personenkreises (vgl. Ab- 
satz 2) ab. Zu ermöglichen ist in jedem Fall die Einhaltung der Abstandsregel zu 
anderen Personen. 

Nummern 2 bis 8 umschreiben die allgemein anerkannten Hygieneregeln. 

Hierzu zählt insbesondere das Vorhalten von nicht wiederverwendbaren Papier-
handtüchern. Als Alternative werden namentlich Handdesinfektionsmittel ge-
nannt. Daneben kommen auch gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtun-
gen (zum Beispiel Handtrockner mit HEPA-gefilterter Luft) in Betracht. 

Durch die Verpflichtung zur Information nach Nummer 8 ist sichergestellt, dass 
Kunden beziehungsweise Besucher Kenntnis von den für sie geltenden Regeln ha-
ben. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind Ausnahmen von der Verpflichtung der 
Hygieneanforderungen möglich, wenn diese nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Ange-
bots, deren Einhaltung nicht erforderlich oder unzumutbar machen. Die Hygie-
neanforderungen sind stets situationsadäquat zu verstehen und ermöglichen etwa 
außerhalb des geschäftlichen Verkehrs bei der Hinweispflicht nach Nummer 8 eine 
weniger strenge Handhabe. 
 
Zu § 5 (Hygienekonzepte) 

In den Fällen, in denen die Verpflichtung zur Erstellung eines Hygienekonzepts 
besteht, sind die vorgesehenen, konkreten Maßnahmen zur Verhinderung der Über-
tragung von Infektionserregern darzustellen und insbesondere die Umsetzung der 
Hygieneanforderungen nach § 4 zu konkretisieren.  

Darin müssen die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die 
Hygiene abgebildet und die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sicher-
gestellt werden. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche Maßnahmen 
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zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, müssen diese ebenfalls 
dargestellt werden. Der Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen 
individuellen Gegebenheiten und den damit einhergehenden möglichen Übertra-
gungswegen ab. 

In Absatz 2 wird geregelt, dass die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige 
Behörde die Vorlage des Hygienekonzepts verlangen kann, um die Einhaltung der 
Vorgaben gemäß §§ 4 und 5 zu überprüfen. Zudem wird klargestellt, dass damit 
keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. Folglich 
werden an ein Hygienekonzept im Sinne dieser Verordnung weniger strenge An-
forderungen gestellt. 
 
Zu § 6 (Datenverarbeitung) 

Zu Absatz 1

Um die Voraussetzung für eine möglichst effektive Kontaktpersonennachverfol-
gung zur Unterbrechung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter zu 
schaffen, ist es von besonderer Bedeutung, dass die in Absatz 1 ausdrücklich ge-
nannten Kontaktdaten von den hierzu Verpflichteten erhoben werden. Eine Kont-
rollpflicht bezüglich der Richtigkeit der Daten besteht für den Verpflichteten nicht. 
Sofern sich aufgrund der Angaben ersichtlich aufdrängt, dass offenkundig falsche 
oder unvollständige Angaben gemacht wurden, müssen diese hinterfragt werden, 
damit der Pflicht zur Datenerhebung genüge getan wird. Eine Pflicht für die Betrof-
fenen sich auszuweisen besteht nicht. Aus Praktikabilitäts- und Verhältnismäßig-
keitsgründen muss nicht der exakte Zeitpunkt von Beginn und Ende der Anwesen-
heit angegeben werden, es reicht vielmehr der ungefähre Zeitraum aus. 

Zu Absatz 2

Die Datenspeicherung ist gemäß Absatz 2 nur für die Dauer von vier Wochen zu-
lässig. Mit der sich daran anschließenden Löschungspflicht wird unter anderem 
dem festgelegten Zweck der ausschließlichen Nutzung zur Kontaktnachverfolgung 
Rechnung getragen. Als datenschutzrechtlich Verantwortlicher hat der Verpflich-
tete durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen im Sinne 
des Artikels 32 Datenschutz-Grundverordnung insbesondere die Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten sicher-
zustellen. 

Zu Absatz 3 

Der zur Erhebung der Daten Verpflichtete wird in Absatz 3 auch zur Datenüber-
mittlung an die Gesundheitsbehörden verpflichtet, sofern diese von dort aus an-
gefordert werden, um eine notwendige Kontaktpersonennachverfolgung bei Auf-
treten eines Infektionsfalls sicherzustellen. Weder der zur Erhebung der Daten 
Verpflichtete noch die Gesundheitsbehörden dürfen die Daten zu anderen Zwecken 
verwenden. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 stellt klar, welche Folge eintritt, wenn der potentielle Besucher oder Nut-
zer die angeforderten Daten nicht oder nicht vollständig abzugeben bereit ist. Ins-
besondere besteht die Verpflichtung, den potentiellen Besucher oder Nutzer von 
dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veran-
staltung auszuschließen.

Zu Absatz 5

Die zur Datenangabe verpflichteten Personen, d.h. Besucherinnen und Besucher, 
Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Veranstaltungen müssen wahrheitsgemäße Angaben machen. 
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Zu § 7 (Zutritts- und Teilnahmeverbot) 

§ 7 stellt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot in Fällen auf, in denen die Gefahr 
einer Infektion mit dem Coronavirus besonders groß ist. Dies ist der Fall, wenn 
innerhalb von 10 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
bestand (Kontaktperson Kategorie I) oder sich typische Symptome einer Infektion 
mit dem Coronavirus zeigen. Sofern Ressortverordnungen abweichende Regelun-
gen enthalten, gehen diese denen des § 7 vor.

Zu Absatz 1 

Personen, von denen aufgrund der Umstände eine besondere Gefährdung für an-
dere Personen ausgeht, können von einem Zutritt zu bestimmten Örtlichkeiten und 
der Teilnahme an bestimmten Aktivitäten ausgeschlossen werden. Erfasst sind 
nicht nur Personen, die wegen eines nicht nur flüchtigen Kontakts mit einer in-
fizierten Person ohnehin unter Quarantäne stehen, sondern weitere Personen, die 
häufige Krankheitssymptome für COVID-19 entsprechend der aktuellen Kriterien 
des Robert Koch-Instituts zeigen. Solche Symptome, die in mehr als 10 Prozent 
der Fälle auftreten, sind nach den derzeitigen Erkenntnissen Geruchs- und Ge-
schmacksstörungen, Fieber (Körpertemperatur von 38,0 Grad Celsius und mehr), 
Husten sowie Halsschmerzen. Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot kann insbesonde-
re bei solchen Örtlichkeiten und Aktivitäten in Betracht kommen, die regelmäßig 
eine längere Aufenthaltsdauer und daher eine höhere Ansteckungsgefahr mit sich 
bringen und zugleich für den Betroffenen vergleichsweise einfach verzichtbar sind. 
Vom Zutritts- und Teilnahmeverbot erfasst sind Personen, die keine MNB tragen. 
In sämtlichen vorgenannten Fällen überwiegen die Schutzinteressen der anderen 
Personen die Interessen ansteckungsverdächtiger Personen. Die Einschränkung ist 
für diese grundsätzlich zumutbar und nicht unverhältnismäßig.  

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt Ausnahmen zum Zutritts- und Teilnahmevorbot des Absatzes 1. 
Eine solche kann etwa dann vorliegen, wenn die Einhaltung im Einzelfall unzu-
mutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich 
und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie möglich 
minimiert ist. Beispielsweise ist die Teilnahme an einer nur in größeren zeitlichen 
Abständen stattfindenden berufsqualifizierenden Prüfung möglich, soweit ein 
gewisser Schutz anderer Prüflinge durch weitere Maßnahmen (wie eine größere 
räumliche Abtrennung) erfolgt. Ein Fall der Erforderlichkeit eines Zutritts aus be-
sonderen Gründen kann in Notsituationen vorliegen. Unter die Ausnahmen fällt 
auch medizinisches Personal, das zwar regelmäßig aus beruflichen Gründen Kon-
takt zu Infizierten hat, bei dem aber aufgrund weitreichender Schutzmaßnahmen 
die Infektionsgefahr für Dritte dennoch vergleichsweise gering ist. Sie sollen da-
durch nicht über die ansonsten bestehenden Beschränkungen hinaus von der Teil-
nahme am sozialen Leben ausgeschlossen werden. 
 
Zu § 8 (Arbeitsschutz) 

Die Regelungen konkretisieren die Pflichten des Arbeitgebers zum Schutz der 
Beschäftigten am Arbeitsplatz. Zum Schutz der Beschäftigten ist der Arbeitgeber 
insbesondere nach § 3 Absatz 1 Nummer 10, § 4 Nummern 1 und 3 Arbeitsschutz-
gesetz und § 4 Absatz 2 Arbeitsstättenverordnung für die erforderlichen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen verantwortlich. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zum 
Schutz vor Ansteckung in Arbeits- und Betriebsstätten zur Einhaltung der Rege-
lung des § 3 verpflichtet. Grundlage der Entscheidung des Arbeitgebers über zu 
treffende Maßnahmen ist das Ergebnis seiner aktuellen Gefährdungsbeurteilung. 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist eine Verknüpfung von Ar-
beits- und Infektionsschutz erforderlich. Die aufgeführten Regelungen definieren 
ein Mindestmaß an erforderlichen Maßnahmen und konkretisieren diese. Etwaige 
weitergehende Pflichten des Arbeitsschutzes bleiben unberührt. 
 
Zu Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen 

Die §§ 9 bis 12 enthalten insbesondere Begrenzungen für das Zusammenkommen 
mehrerer Personen. Systematisch enthält § 9 zunächst allgemeine Grundregeln für 
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Ansammlungen. Dieser Begriff umfasst grundsätzlich alle Zusammenkünfte meh-
rerer Personen. Darüber hinaus regelt § 9 private Veranstaltungen als Unterfall 
der Ansammlung. Die §§ 10 bis 12 beinhalten vorrangige, spezielle Regelungen 
für sonstige Veranstaltungen und Versammlungen als besondere Formen der An-
sammlung. 

§ 9 erlaubt dabei Ansammlungen aller Art einschließlich privater Veranstaltungen, 
aber grundsätzlich nur mit begrenzter Personenzahl. Demgegenüber werden in  
§ 10 nicht-private Veranstaltungen als „institutionalisierte Ansammlung“ mit mehr 
Personen geregelt. Aufgrund der damit einhergehenden besonderen Gefahren sind 
im Gegenzug auch besondere Infektionsschutzanforderungen zu erfüllen.

Zu § 9 (Ansammlungen und private Veranstaltungen) 

§ 9 regelt einheitlich die Kontaktbeschränkung im privaten und öffentlichen Be-
reich. 

Zu Absatz 1

Das Zusammenkommen von Personen aus einem Haushalt ist nach Nummer 1 in 
unbeschränkter Anzahl zulässig.

Nach Nummer 2 darf sich eine Person (Ausgangsperson) mit Angehörigen aus 
dem eigenen Haushalt und mit den Angehörigen aus einem weiteren Haushalt so-
wie mit Verwandten in gerader Linie treffen, sofern sich insgesamt nicht mehr als  
5 Personen treffen. Kinder dieser Haushalte bis zur Vollendung des 15. Lebens-
jahres (d. h. einschließlich 14 Jahre) werden hierbei nicht mitgezählt. Die Person 
(Ausgangsperson) selbst oder die Angehörigen aus dem weiteren Haushalt bzw. 
Verwandten in gerader Linie dürfen jeweils ihre Ehegatten, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft mitbringen. Das bedeutet, dass die Personen auch aus mehr als zwei Haus-
halten kommen können, wenn die oben genannten Kriterien zutreffen. Insgesamt 
dürfen sich aber in keinem Fall mehr als 5 Personen zusammenfinden. Kinder 
dieser Haushalte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres (d. h. einschließlich  
14 Jahre) werden hierbei nicht mitgezählt. 

Als Haushalt gelten auch Wohngruppen in Einrichtungen und besonderen Wohn-
formen im Sinne der SGB VIII, IX, XI, XII sowie Seniorenheime und ähnliche 
Einrichtungen, soweit in diesen Personen wohngruppenähnlich zusammenleben. 

Als Ansammlungen gelten bewusste Zusammentreffen verschiedener Personen un-
abhängig vom jeweiligen Zweck. Der Begriff der Veranstaltung ist definiert in § 10 
Absatz 5 und umfasst ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit 
einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalte-
rin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem 
eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt.

§ 9 Absatz 1 unterscheidet nicht zwischen Treffen im privaten Raum und Treffen 
in der Öffentlichkeit. Von einer solchen Differenzierung wurde aus Gründen der 
Rechtsklarheit sowie aus Gründen des Infektionsschutzes abgesehen. Die priva-
te Veranstaltung als Gegensatz zur sonstigen Veranstaltung ist eine Veranstaltung 
eines klar abgrenzbaren Personenkreises mit einer innerlichen Verbundenheit zur 
veranstaltenden Person oder der Teilnehmer untereinander. Gemeint sind zum Bei-
spiel Geburtstagspartys, Familienfeiern, Hochzeitsfeiern, private Krabbelgruppen 
in Haus, Wohnung oder Garten als auch in hierfür angemieteten Räumen. Auch 
eine private Verkaufsveranstaltung (Tupperparty und ähnliches) stellt eine private 
Veranstaltung dar. Hier gelten die Regelungen der oben genannten Beschränkun-
gen auf maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten mit den ent-
sprechenden oben genannten Ausnahmen. Sonstige Veranstaltungen sind in § 10 
geregelt. 

Regelungen, die den direkten zwischenmenschlichen Kontakt noch drastischer 
einschränken, wären zwar denknotwendig geeigneter, um lnfektionsketten zu un-
terbrechen bzw. eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Dies würde je-
doch einen wesentlich stärkeren Eingriff in die Freiheitsrechte der Bevölkerung 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

28

darstellen. Die Landesregierung erachtet eine Beschränkung nach der Anzahl der 
Personen und der Anzahl der betroffenen Haushalte zum Schutz von Leben und 
Gesundheit der Bevölkerung vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage 
weiterhin als erforderlich. Zudem appelliert die Landesregierung an das Verant-
wortungsgefühl der Bevölkerung, nicht notwendige Kontakte weitestgehend zu 
vermeiden. 

Die Kontaktbeschränkungen in Absatz 1 sind auch verhältnismäßig, da dem Ein-
zelnen das Recht zu entscheiden, „mit wem“ man sich trifft, durch die Maßnahmen 
nicht genommen wird. Darüber wird Absatz 1 dem sog. Familienprivileg und da-
mit der besonderen Bedeutung des familiären Zusammenlebens im Hinblick auf 
Artikel 6 Absatz 1 GG gerecht. 

Abweichend von Nummer 2 werden in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 
Ansammlungen und private Veranstaltungen mit insgesamt bis zu 10 Personen be-
liebig vieler Haushalte gestattet; auch hier werden Kinder dieser Haushalte bis zur 
Vollendung des 15. Lebensjahres ausgenommen. Mit dieser Regelung soll Weih-
nachten als besonderes Fest im Kreise von Familie und Freunden auch in diesem 
Jahr, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein. Denn diese Tage sind für den 
größten Teil der Bevölkerung für den familiären und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt besonders wichtig.

Zu Absatz 2

Die Regelung in Absatz 2, wonach Kontaktbeschränkungen nicht für Ansammlun-
gen gelten, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen, wie 
zum Beispiel Kinder- und Jugendsozialarbeit, trägt ebenfalls dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz Rechnung.

Ein weiteres Beispiel sind Ansammlungen, die der Tierseuchenprävention (Afrika-
nische Schweinepest, Maul-und-Klauen-Seuche, Geflügelpest etc.) dienen.

Gruppentherapien unterliegen den allgemeinen Veranstaltungsregelungen nach  
§ 10 und sind erlaubt.

Zu § 10 (Sonstige Veranstaltungen) 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die allgemeinen Anforderungen an sonstige Veranstaltungen 
festgelegt. Erfasst werden hiervon Veranstaltungen aller Art unabhängig vom Ge-
genstand der Veranstaltung und von der Person des Veranstalters, soweit sie nicht 
eine private Veranstaltung im Sinne des § 9 darstellen. Bei Veranstaltungen nach 
§ 10 ist es erforderlich, dass Veranstalter die allgemeinen Hygieneanforderungen 
nach § 4 einhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 für die konkrete 
Veranstaltung erstellen und eine Datenerhebung entsprechend der Vorgaben in § 6 
durchführen. Nur unter Einhaltung dieser Voraussetzungen können Veranstaltun-
gen durchgeführt werden. Die Pflichten treffen Veranstalter, also die für die Durch-
führung verantwortliche Person, Organisation oder Institution. Zur Erfüllung der 
Pflichten kann sich der Veranstalter Dritter bedienen. Außerdem gilt für Besucher 
von Veranstaltungen das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Die jeweiligen 
Arbeitgeber haben bei Veranstaltungen die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 
einzuhalten. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht in Satz 1 eine Ausnahme von Absatz 1 für Veranstaltungen als Un-
terfall der Ansammlung vor, deren Durchführung bereits nach § 9 Absatz1 zulässig 
ist. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 regelt sonstige, nicht private Veranstaltungen, die der 
Unterhaltung und damit einem angenehmen Zeitvertreib dienen, sowie sonstige 
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Kunst- und Kulturveranstaltungen, insbesondere im professionellen Bereich (z. B. 
professionelle Konzerte). Dabei werden Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanz-
aufführungen sowie Tanzunterricht und -proben ausdrücklich genannt. Der Begriff 
der Veranstaltung, die der Unterhaltung dient, geht jedoch deutlich weiter. Die Re-
gelung dient als Auffangtatbestand für die umfassende Einschränkung von nicht 
notwendigen, unterhaltenden Veranstaltungen (z. B. Gemeindefeste, betriebliche 
Weihnachtsfeiern oder Karnevalsveranstaltungen). Untersagt sind auch Veranstal-
tungen der Breitenkultur (z. B. Amateurmusik, Amateurtheater und Volkstanz) so-
wie entsprechende Proben. 

Zur wirksamen Eindämmung der Pandemie ist es bei der bestehenden Gefähr-
dungslage erforderlich, sämtliche in dieser Zeit verzichtbaren Unterhaltungsver-
anstaltungen zu unterlassen.
 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 enthält eine Öffnungsklausel für Veranstal-
tungen des Profi- und Spitzensportes (z. B. Spiele der Bundesligen, vgl. näher die 
Begründung zu § 13 Absatz 2 Nummer 6). Unter Berücksichtigung der besonderen 
wirtschaftlichen Bedeutung für den Profi- und Spitzensport werden solche Ver-
anstaltungen nicht generell untersagt; sie dürfen jedoch nur unter Ausschluss von 
Zuschauern vor Ort stattfinden.

Nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 weiterhin beschränkt erlaubt bleiben demgegen-
über sonstige, nicht private Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern, die nicht 
der Unterhaltung dienen, wie etwa Elternabende, Eigentümerversammlungen oder 
Vereinssitzungen. Volkshochschulangebote und ähnliche Bildungsangebote sind 
zulässig (hier muss der Bildungszweck eindeutig im Vordergrund stehen), soweit 
das Angebot nicht nach § 13 ausgeschlossen wäre, wenn es in anderen Einrich-
tungen erbracht werden würde (z. B. Yogakurse nach § 13 Absatz 2 Nummer 6). 
Auch Besichtigungstermine mit dem Ziel des Abschlusses von Mietverträgen, 
Übergaben im Immobilienbereich oder auch Abnahmen von Werkleistungen auf 
Baustellen sind zulässig. Bildungsangebote im Sinne des § 14 Satz 1 Nummer 5, 
die in unterschiedlichen Räumen stattfinden, sind als jeweils eine Veranstaltung im 
Sinne des § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 zu betrachten, wenn gewährleistet ist, 
dass keine Durchmischung von Personen verschiedener Veranstaltungen stattfindet 
und sind somit weiterhin zulässig.

Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwir-
kende an der Veranstaltung außer Betracht.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine Ausnahme zu Absätzen 1 bis 3 für Veranstaltungen, die im 
öffentlichen Interesse liegen und auch während einer Pandemie – soweit wie mög-
lich – durchgeführt werden müssen. Die Ausnahme umfasst namentlich Veranstal-
tungen und Sitzungen in den Bereichen der Legislative, Judikative und Exekuti-
ve – gerade auch im Zuge von Planfeststellungsverfahren im Infrastrukturbereich 
(insbesondere Straßenbau- und Eisenbahninfrastrukturprojekte) – sowie der staat-
lichen Selbstverwaltung, etwa im kommunalen Bereich. Eingeschlossen sind auch 
Pressekonferenzen. Die Ausnahme dient unter anderem der Gewährleistung der 
kommunalen Selbstverwaltung, des parlamentarischen Selbstorganisationsrechts 
und der richterlichen Unabhängigkeit. 

Die Ausnahme des Absatz 4 dient auch der Aufrechterhaltung von Maßnahmen zur 
Tierseuchenprävention (Afrikanische Schweinepest, Maul-und-Klauen-Seuche, 
Geflügelpest etc.).

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthält eine Legaldefinition des Begriffs der Veranstaltung. Hierunter fällt 
etwa auch die Durchführung von Prüfungen im Zusammenhang mit der dienst-
lichen Aus- und Weiterbildung. Die Definition dient der Abgrenzung zur bloßen 
Ansammlung, gerade auch im Rahmen des erlaubten Geschäftsbetriebs von Ein-
richtungen (vgl. § 9 Absatz 2). Sofern dort einzelne Veranstaltungen stattfinden, 
richtet sich deren Zulässigkeit nach § 10.
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Zu § 11 (Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes) 

Zu Absatz 1

Vor dem Hintergrund der überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit nach 
Artikel 8 GG wird in Absatz 1 die generelle Zulässigkeit der verfassungsrechtlich 
besonders geschützten öffentlichen und nicht-öffentlichen Versammlungen unabhän-
gig von deren Teilnehmerzahl geregelt. Nach § 28 a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
Alternative 1 IfSG ist eine Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im 
Sinne von Artikel 8 GG nur zulässig, soweit durch sämtliche zuvor zu ergreifen-
den anderen Schutzmaßnahmen keine wirksame Eindämmung der Verbreitung 
von COVID-19 erzielt werden kann; als vorrangige Maßnahmen können auch ver-
sammlungsrechtliche Auflagen nach § 15 Absatz 1 und 2 Versammlungsgesetz in 
Betracht kommen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass auch bei der Durchführung von Versammlungen aus Gründen 
des Infektionsschutzes zum Schutz der Gesundheit der Teilnehmenden und der 
Bevölkerung die allgemeinen Abstandsregeln nach § 2 zu beachten sind. Die Ver-
sammlungsleitung hat auf deren Einhaltung hinzuwirken. Durch Satz 2 wird über-
dies klargestellt, dass diese Vorgaben nicht abschließend sind und gegebenenfalls 
auch die nach dem Versammlungsrecht zuständigen Behörden (zusätzlich zu den 
nach dem Infektionsschutzrecht zuständigen Behörden, vgl. § 20 Absatz 1) weitere 
Auflagen festlegen können. 

Zu Absatz 3

Aus Absatz 3 ergibt sich klarstellend, dass Versammlungen aufgrund anderer ge-
setzlicher Grundlagen, etwa nach § 15 Versammlungsgesetz oder §§ 28, 28 a IfSG 
verboten werden können, sofern der Schutz vor Infektionen anderweitig, insbeson-
dere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann. 
 
Zu § 12 (Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen) 

Zu Absatz 1

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der verfassungsrechtlich besonders geschütz-
ten Religionsfreiheit regelt § 12 die Zulässigkeit von Veranstaltungen von Kirchen, 
Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung und Weltanschau-
ungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen. Nach § 28 a Ab- 
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Alternative 2 IfSG ist eine Untersagung von religiösen 
oder weltanschaulichen Zusammenkünften nur zulässig, soweit durch sämtliche 
zuvor zu ergreifenden anderen Schutzmaßnahmen keine wirksame Eindämmung 
der Verbreitung von COVID-19 erzielt werden kann.

Zu Absatz 2

Veranstalter von religiösen und weltanschaulichen Veranstaltungen müssen auch 
bei aufgrund von Artikel 4 GG geschützten Veranstaltungen die Vorgaben der 
§§ 4 und 5 einhalten. Bei Veranstaltungen bei Todesfällen sind die Hygieneanfor-
derungen gemäß § 4 einzuhalten. Weiterhin gilt bei allen genannten Veranstaltun-
gen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot gemäß § 7. 

Zu Absatz 3

Das Kultusministerium wird in Absatz 3 gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, er-
forderlichenfalls durch Rechtsverordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz, 
insbesondere Obergrenzen der Personenanzahl und sonstige ausführende Rege-
lungen für religiöse Veranstaltungen gemäß Absatz 1 sowie Veranstaltungen bei 
Todesfällen gemäß Absatz 2 zu erlassen.  
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Zu Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für be-
stimmte Einrichtungen und Betriebe 

In Abschnitt 5 sind die Betriebsverbote und Einschränkungen von Einrichtungen 
geregelt. 
 
Zu § 13 (Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen) 

Durch den starken Anstieg der Anzahl an Neuinfektionen ließen sich ab Oktober 
2020 erstmals die Infektionsketten in Baden-Württemberg nicht mehr nachvollzie-
hen. Dieser Umstand eines sich verändernden Infektionsgeschehens machte umfas-
sende Schutzmaßnahmen (vgl. § 28 a Abs. 3 Satz 6 IfSG) und eine Neuausrichtung 
der Gesamtkonzeption der Pandemiebekämpfung mit weitgehender Beschränkung 
der öffentlichen und privaten Kontakte erforderlich, unter Berücksichtigung der 
Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der bisherigen Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichts. Insofern hat sich eine 
anders gelagerte Situation ergeben, die es auch unter Wahrung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes rechtfertigt, die nachfolgenden, temporären Betriebsuntersa-
gungen und -einschränkungen anzuordnen. Insbesondere sind keine gleich wirksa-
men, aber milderen Mittel ersichtlich, um die Anzahl der Neuinfektionen deutlich 
zu verringern und dadurch den Aufwärtstrend der Infektionskurve umzukehren.

Vor diesem Hintergrund regelt § 13 die angesichts der akuten Gefährdungslage 
zeitlich befristete Untersagung des Betriebs von Einrichtungen für den Publikums-
verkehr. Das Betreten einer Einrichtung durch den Betreiber, dessen Mitarbeitende 
oder z. B. Handwerker bleibt demnach weiterhin gestattet. Dies gilt auch, falls 
Einrichtungen zum Zweck der Ausbildung betreten und genutzt werden sollen. Die 
Untersagung des Betriebs für den Publikumsverkehr zielt darauf ab, das Zusam-
mentreffen von Kunden, Besuchern, Nutzern und anderen Personen an einem be-
stimmten Ort auszuschließen. 

Die in § 13 aufgeführten Einrichtungen haben gemeinsam, dass sie von einer Viel-
zahl sich unbekannter Personen in teils hoher Frequentierung besucht oder genutzt 
werden. Infektionswege sind daher kaum mehr nachvollziehbar. Darüber hinaus 
würde die Weiterverbreitung des Coronavirus in solchen Einrichtungen regelmäßig 
eine Vielzahl verschiedener Cluster treffen. Mit den derzeit bestehenden Schutz- 
und Hygienemaßnahmen lassen sich Ansteckungsgefahren bei der Nutzung dieser 
Einrichtungen nicht in gleicher Weise vermeiden. Die vorübergehenden Betriebs-
untersagungen dienen der immer noch erforderlichen drastischen Reduzierung 
physischer Kontakte in der Bevölkerung und damit der Eindämmung des Anstiegs 
der Zahl von Neuinfektionen sowie dem Schutz von Gesundheit und Leben einer 
Vielzahl von Menschen und jedes Einzelnen.

Zu Absatz 1 (Clubs und Diskotheken)

Absatz 1 regelt die Untersagung von Clubs und Diskotheken als Tanzlustbarkeiten. 
Da das Betriebskonzept von Clubs und Diskotheken auf Geselligkeit und Nähe 
unter den Besuchern beruht, lassen sich Abstandsregeln, die eine Übertragung des 
Coronavirus minimieren können, unter diesen Rahmenbedingungen kaum konse-
quent einhalten. Die Besucherinnen und Besucher sind regelmäßig in Bewegung, 
schütten durch lautes Sprechen und körperliche Aktivität vermehrt Tröpfchen und 
Aerosole aus und es besteht regelmäßig Kontakt zu einer Vielzahl fremder Men-
schen. Letzteres macht eine Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten beim Aus-
bruch eines Infektionsgeschehens unter den Besucherinnen und Besuchern solcher 
Einrichtungen nahezu unmöglich. Die durchschnittliche Verweildauer von mehre-
ren Stunden erhöht zudem das Infektionsrisiko signifikant. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 (Vergnügungsstätten)

Nummer 1 umfasst den Betrieb von Vergnügungsstätten aller Art. Vergnügungsstät-
ten sind regelmäßig darauf ausgerichtet, dass sie von einer Vielzahl von Personen 
über einen längeren Zeitraum aufgesucht werden. Die vorübergehende Schließung 
dieser Einrichtungen dient der mit dem Gesamtmaßnahmenpaket zu erwirkenden 
drastischen Reduzierung physischer Kontakte in der Bevölkerung. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9400

32

Neben Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen werden hiervon auch 
Spielcasinos, Varietés, Nacht- und Tanzbars, Striptease-Lokale, Swinger-Clubs 
und Sexkinos erfasst. Auch Bowling-Center und Einrichtungen ähnlicher Art gel-
ten als Vergnügungsstätten im Sinne dieser Vorschrift, und sind daher vorüberge-
hend geschlossen zu halten, sofern der Betrieb nicht schon durch die Regelung in 
Nummer 10 untersagt ist. 

(Sport-)Wettbüros, die aufgrund ihres Betriebskonzepts auf eine längere Verweil-
dauer ausgelegt sind (z. B. durch das Angebot von Speisen und Getränken, Pay-TV 
oder andere vergleichbare Angebote), fallen ebenfalls unter die Betriebsuntersa-
gung nach Nummer 1. Im Gegensatz dazu sind Wettbüros und ähnliche Einrich-
tungen regelmäßig dann nicht als Vergnügungsstätten zu qualifizieren, wenn sich 
deren Dienstleistungsangebot ausschließlich auf das einer reinen Annahmestelle 
(Abgabe und Entgegennahme von Spielscheinen, Auszahlung von Gewinnen, Auf-
laden/Sperrung von Kundenkarten) ohne Verweilmöglichkeiten beschränkt. Ein 
längerer Aufenthalt der Besucher ist hier gerade nicht vorgesehen. 

Zu Nummer 2 (Kunst- und Kultureinrichtungen)

Neben Theatern, Opern, Konzerthäusern und Kinos werden auch Museen und alle 
anderen Einrichtungen, in denen entgeltlich oder unentgeltlich Kunst- und Kul-
turangebote dargeboten werden, geschlossen. Auch der Betrieb von Kunst- und 
Kultureinrichtungen ist auf den Besuch durch ein breites Publikum aus einem grö-
ßeren Einzugsgebiet ausgelegt. Hingegen nicht untersagt sind Angebote, die ohne 
Publikumsverkehr durchgeführt werden, wie z. B. Live-Streams.

Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bleibt auch der Probebetrieb in 
Theatern, Opern, Konzerthäusern und ähnlichen Einrichtungen aufrechterhalten, 
sodass den Betreibern die nahtlose Wiederaufnahme des Betriebs nach Ablauf der 
befristeten Maßnahmen möglich ist. Nicht gestattet ist dagegen der Probenbetrieb 
(z. B. Chorproben) durch Amateurgruppen und Hobbyvereine als Veranstaltungen 
der Breitenkultur.

Ausgenommen vom Verbot der Nummer 2 sind Autokinos, da im geschützten 
Raum eines Fahrzeuges eine Verbreitung des Virus auf andere Personengruppen 
ausgeschlossen ist. 

Ebenfalls ausgenommen sind Archive und Bibliotheken (auch Landesbibliotheken 
und Hochschulbibliotheken), Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschu-
len. Diese sind als Teil des für die Zukunft der Gesellschaft besonders bedeutsa-
men Bereichs „Schule und Bildung“ nicht von den vorübergehenden Maßnahmen 
erfasst. Musikschule in diesem Sinne ist auch der Musikverein, während er Musik-
unterricht anbietet, sofern die gleichen Standards eingehalten werden, die auch für 
Musikschulen gelten. 

Zu Nummer 3 (Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe)

Der Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr ist nach Nummer 3 unter-
sagt. Nach dem mit der vorliegenden Verordnung verfolgten Gesamtkonzept soll 
die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduziert werden. 
Damit wird verdeutlicht, dass mit der Reduzierung der öffentlichen und privaten 
Kontakte regionale und überregionale touristische Ausflüge möglichst weitgehend 
unterbleiben sollen. Andere Busverbindungen, z. B. des ÖPNV, oder der Bahnver-
kehr sind dagegen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens 
sowie der Schul- und Bildungslandschaft, wie auch der wohnortnahen Versorgung, 
unter Beachtung der jeweiligen Schutz- und Hygienekonzepte weiterhin zulässig.

Nummer 3 untersagt zudem das Anbieten entgeltlicher Übernachtungen im Inland 
für nicht notwendige oder touristische Zwecke. Auch als Übernachtungsangebot 
anzusehen ist das Anbieten von Wohnmobilstellplätzen. Die Regelung dient dem 
Ziel, eine weitere Verbreitung des Infektionsgeschehens aufgrund privater bzw. 
touristischer Reisen nach und in Baden-Württemberg zu verhindern. Touristische 
Reisen verstärken die Gefahr einer Ausweitung des Infektionsgeschehens und da-
mit einer weiteren Beschleunigung des exponentiellen Anstiegs der Neuinfekti-
onen. Zudem wird durch eine verstärkte Reisetätigkeit das Entstehen nicht mehr 
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nachvollziehbarer Infektionsketten begünstigt. Mit der Einschränkung gewerbli-
cher Übernachtungsangebote werden die Bürgerinnen und Bürger mittelbar auch 
angehalten, generell auf nicht notwendige private Reisen und Besuche – auch von 
Verwandten – zu verzichten. Dies gilt sowohl im Inland als auch für überregionale 
tagestouristische Ausflüge. Hingegen sind Übernachtungen für Teilnehmende von 
Lehrgängen und Auszubildende erlaubt.

Mildere, aber gleich wirksame Mittel, um die aktuelle pandemische Lage unter 
Kontrolle zu bekommen, sind nicht ersichtlich. Durch die Ausnahme für geschäft-
liche, dienstliche oder, in besonderen Härtefällen, privaten Übernachtungen wird 
zudem dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen. Besondere Här-
tefälle liegen etwa bei Dauercampern vor, da das Verbot ansonsten zu einer fakti-
schen Obdachlosigkeit führt sowie bei Familienbesuchen über die Weihnachtsfeier- 
tage (23. bis 27. Dezember). 

Im Rahmen nicht untersagter Übernachtungsangebote dürfen – ausschließlich – 
für Übernachtungsgäste auch gastronomische Dienstleistungen erbracht werden. 
Entsprechend anwendbar ist die Regelung bei einer Verpflegung durch (Hotel-)
Restaurants bei zulässigen Veranstaltungen, z. B. geschäftlichen Tagungen, auch 
dann, wenn keine Übernachtung erfolgt. Aus den zu Absatz 2 Nummern 7, 8 und 
11 ausgeführten Gründen ist der Betrieb von Bädern, Saunen oder Bereichen mit 
Wellnessbehandlungen jedoch untersagt. Sportbereiche können betrieben werden, 
soweit Absatz 2 Nummer 6 Ausnahmen vorsieht.

Zu Nummer 4 (Messen und Ausstellungen)

Messen im Sinne des § 64 Gewerbeordnung sowie Ausstellungen im Sinne des 
§ 65 Gewerbeordnung sind regelmäßig auf ein Zusammenkommen einer großen 
Zahl von Personen (Aussteller, Ausrichter, Besucher), oft aus einem überregiona-
len Gebiet, ausgerichtet, was zu einer Vielzahl physischer Kontakte führt. Zur Er-
reichung des Ziels einer drastischen Reduzierung physischer Kontakte sind diese 
Einrichtungen vorübergehend geschlossen zu halten.

Zu Nummer 5 (Freizeiteinrichtungen)

Auch das Angebot von Freizeitparks sowie zoologischen und botanischen Gärten 
sowie sonstigen besonderen Freizeiteinrichtungen (z. B. Tierparks, touristische 
Ausflugsschiffe, mobile Eisbahnen, Kletterparks, Hochseilgärten, Indoor-Spiel-
plätze oder Trampolinhallen) führt regelmäßig zu einem Zusammenkommen einer 
großen Zahl von Personen, oft aus einem überregionalen Gebiet, was zu einer Viel-
zahl physischer Kontakte führt. Ein Aufrechterhalten auch derartiger Angebote ist 
nicht mehr angemessen, weil das diffuse Infektionsgeschehen eingedämmt werden 
muss. 

Zu Nummer 6 (Sportanlagen und Sportstätten)

Durch Nummer 6 wird die Ausübung sportlicher Aktivitäten, an denen zeitgleich 
mehr als zwei Personen beteiligt sind, die nicht zu einem Haushalt gehören, in 
allen hierfür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen – unabhängig ob öffentlich 
oder privat – untersagt. Diese personenbezogene Einschränkung gilt für die gesam-
te Sportanlage, das heißt bei Tennishallen mit mehreren Tennisplätzen, dass auch 
hier maximal zwei Personen spielen dürfen, die nicht einem Haushalt angehören. 

Keine Anlage oder Einrichtung in diesem Sinne sind Sportboothäfen und Sport-
flugplätze. Von der Untersagung in Nummer 6 wird auch erfasst, wenn mehr als 
zwei Personen oder andere, als Personen eines gemeinsamen Haushalts, gleich-
zeitig auf oder in einer Sportanlage, einer Sportstätte oder in einer der weiter ge-
nannten Einrichtungen gleichzeitig individualsportlich aktiv sind. Nur im Freien 
dürfen weitläufige Sportanlagen und Sportstätten, wie z. B. Golf-, Tennis-, Mo-
dellflug- oder Reitplätze, auch zeitgleich von mehreren individualsportlich aktiven 
Personen im Sinne dieser Nummer genutzt werden. Voraussetzung für die Nutzung 
ist, dass keine Umkleiden und Sanitäreinrichtungen geteilt werden und Personen, 
die nicht gemeinsam sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen. Die Definition der 
Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanz-
schulen und ähnlichen Einrichtungen orientiert sich daran, wie die jeweilige Anla-
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ge bzw. der jeweilige Raum genutzt wird und nicht an der bloßen Räumlichkeit. So 
sind z. B. Räumlichkeiten, die zu Fitnessübungen, Yogaübungen oder zum Tanzen 
genutzt werden, für die Zeit der jeweiligen Nutzung als Fitnessstudio, Yogastudio 
oder Tanzschule im Sinne dieser Vorschrift anzusehen, wenn die Räumlichkeiten 
ansonsten zu anderen Zwecken genutzt werden (z. B. Yoga-, Pilates- oder Tanzkurs 
in den Räumen der VHS).

Sport als körperliche Aktivität führt zu erhöhter Atemfrequenz, mit der Folge ei-
ner stärkeren Bildung von Aerosolen, welche neben der Tröpfcheninfektion als 
Hauptübertragungsweg für die Sars-CoV-2-Viren gelten. Dies bedingt ein erhöhtes 
Infektionsrisiko.

Die Nutzung von Anlagen für den Reha-Sport im Sinne des SGB IX, den Schul-, 
Spitzen- und Profisport ist von der Untersagung ausgenommen. Profi- und Spitzen-
sportler sind Sportlerinnen und Sportler, die einen Arbeitsvertrag haben, der sie zu 
einer sportlichen Leistung gegen ein Entgelt verpflichtet und dieses überwiegend 
zur Sicherung des Lebensunterhalts dient. Dies sind Bundes- und Landeskaderath-
letinnen und -athleten sowie paralympische Bundes- und Landeskaderathletinnen 
und -athleten, selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene Sportlerinnen 
und Sportler (Vollzeittätigkeit), Mannschaften, die in länderübergreifenden Ligen 
spielen, der 1. bis 3. Bundesligen aller Sportarten, vereins- oder verbandsungebun-
dene Profisportlerinnen und -sportler ohne Bundeskaderstatus, sowie professionelle 
Balletttänzerinnen und -tänzer. 

Für diese Personengruppe wäre ein Verlust an Trainingsmöglichkeiten unverhält-
nismäßig. Dies gilt auch für den Studienbetrieb sowie dienstliche Belange (z. B. 
Polizei, Feuerwehr). Die Aufrechterhaltung des Profisports erfolgt aufgrund seiner 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung. Den Infektionsschutzbelangen 
der Bevölkerung wird dadurch Rechnung getragen, dass Zuschauer nicht zugelas-
sen werden. 

Die Ausnahme für den Schulsport beruht auf der Entscheidung der Landesregie-
rung, den Unterrichtsbetrieb zur Bildung und zum Schutz von Kindern und Fami-
lien weitestgehend aufrechtzuerhalten.

Zu Nummer 7 (Bäder und Badeseen)

Nach Nummer 7 ist der Betrieb von Bädern und Badeseen untersagt. Das Anste-
ckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft einer Vielzahl, überwiegend nicht 
bekannter Personen ausgeht, besteht insbesondere auch bei den in Nummer 7 ge-
nannten Bädern. Unabhängig davon, dass in Bädern nicht einmal der Einsatz von 
Mund-Nasen-Bedeckungen realisierbar ist, kann die Reduzierung des Kontaktes 
von Menschen in solchen Einrichtungen und Umgebungen auch nicht durch die 
bloße Einhaltung von überwachten Schutz-, Hygiene- und Abstandsregelungen als 
milderes, gleich geeignetes Mittel ersetzt werden.

Insbesondere in Thermal- und Spaßbädern halten sich Personen über eine längere 
Verweildauer auf. Der Besuch ist gekennzeichnet durch Spaß und Spiel (Spaßbä-
der) bzw. durch erhöhtes Schwitzen (Thermalbäder). Diese Umstände tragen zu 
einer deutlichen Erhöhung der Infektionsgefahr bei.  

Mit den vorgesehenen, die Nutzung durch den Reha-Sport im Sinne des SGB IX, 
den Spitzen- und Profisport sowie für den Studienbetrieb betreffenden Ausnahmen 
wird dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. Die Ausnahme 
für den Schulsport beruht auf der Entscheidung der Landesregierung, den Unter-
richtsbetrieb zur Bildung und zum Schutz von Kindern und Familien weitestge-
hend aufrecht zu erhalten.

Zu Nummer 8 (Saunen)

Der Besuch ist gekennzeichnet durch enge Kontakte in begrenzten Räumen, eine 
längere Verweildauer bei wechselnder Gruppenbildung sowie erhöhtes Schwitzen. 
Diese Umstände tragen entsprechend der Einrichtungen in Nummer 7 zu einer 
deutlichen Erhöhung der Infektionsgefahr bei.  
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Zu Nummer 9 (Einrichtungen des Gastgewerbes)

Nummer 9 betrifft insbesondere Restaurants, Bars, Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-
Bars und Kneipen. Der Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehö-
rige öffentlicher Einrichtungen ist aufrechtzuerhalten, um den Betriebsablauf die-
ser Einrichtungen zu garantieren. Zudem müssen Angehörige dieser Einrichtungen 
ihren Betrieb als ihr Cluster nicht verlassen. Auch der Betrieb von Schulkantinen, 
von Kantinen von Kindertagesstätten und von Bildungseinrichtungen nach § 14 
Satz 1 Nummer 5 ist nicht untersagt. Im Rahmen nicht untersagter Übernachtungs-
angebote dürfen – ausschließlich – für Übernachtungsgäste auch gastronomische 
Dienstleistungen erbracht werden. Für Autobahnrasthöfe, die darauf ausgelegt 
sind, dass Berufskraftfahrer in ihren Kraftfahrzeugen übernachten und die dorti-
gen Einrichtungen benutzen, gilt dies entsprechend. Damit ist es den Betreibern 
von Autobahnrasthöfen weiterhin gestattet, Berufskraftfahrern, die in ihren Last-
kraftwagen auf Parkplätzen an Autobahnrasthöfen übernachten bzw. ihre Lenkzeit-
pausen einlegen, gastronomische Dienstleistungen (Speisen und Getränke) in den 
Gasträumen anzubieten und sanitäre Anlagen (Duschen, Waschräume und Toilet-
ten) zur Verfügung zu stellen. 

Das Ansteckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft einer Vielzahl von Perso-
nen ausgeht, lässt sich auch für den Betrieb von Einrichtungen des Gastgewer-
bes feststellen. Die Schließung dieser Einrichtungen begrenzt solche physischen 
Kontaktmöglichkeiten und verhindert, dass sich viele untereinander nicht bekannte 
Menschen über einen längeren Zeitraum auf begrenztem Raum aufhalten um zu es-
sen, zu trinken und sich zu unterhalten, was mit einer hohen Infektionsgefahr ein-
hergeht. Das lediglich mit einem kurzen Aufenthalt von zudem deutlich weniger 
Menschen im Restaurant verbundene Abholen der Speisen bleibt gestattet. Auch 
Restaurants oder Bars in Hotel- und Beherbergungsbetrieben dürfen Speisen und 
Getränke im Außer-Haus-Verkauf anbieten. Der regelmäßig nur kurze Aufenthalt 
dient nicht der Kommunikation, durch die erhöhte Aerosol-Belastungen entstehen, 
sondern alleine zu dem Zweck, zubereitete Speisen oder Getränke abzuholen. 
 
Zugleich trägt die Schließungsanordnung dazu bei, dass die Menschen – insbeson-
dere im städtischen Bereich, wo ansonsten eine starke Frequentierung des öffentli-
chen Raums auftritt – vermehrt zu Hause bleiben und so physische Kontakte weit-
gehend reduziert werden. Die Landesregierung erachtet diese Maßnahme daher als 
geeignet, erforderlich und angemessen, um den Anstieg des Infektionsgeschehens 
einzudämmen und die Infektionskurve umzukehren.

Zu Nummer 10 (Mensen)

Bei Mensen und Cafeterien der Studierendenwerke handelt es sich weder um 
Restaurants noch um Kantinen im eigentlichen Sinne. Da die Lebenssachverhal-
te der Mensen und Cafeterien mit Gaststätten nach der Nummer 9 vergleichbar 
sind, ist es angesichts des pandemiebedingt an Hochschulen stark eingeschränk-
ten Präsenzstudienbetriebs angemessen, die Mensen und Cafeterien auf einen 
Außer-Haus-Verkauf zu beschränken. Entsprechend § 16 Absatz 2 Satz 2 sollen 
die Regelungen keine Anwendung finden auf die Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei 
Baden-Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen, die der 
Ressortverantwortung des Innen- bzw. Justizministeriums unterstehen. 

Zu Nummer 11 (Einrichtungen für körpernahe Dienstleistungen)

In den von Nummer 11 erfassten Einrichtungen werden körpernahe Dienstleis-
tungen erbracht, die aufgrund der Nichteinhaltung von Mindestabständen bei der 
Erbringung der Dienstleistung in der Regel mit einem erhöhten Infektionsrisiko 
einhergehen. Daher musste zur Abwendung einer akuten Gefahrenlage der Betrieb 
solcher Einrichtungen zur Inanspruchnahme nicht dringend erforderlicher, zeitlich 
in der Regel verschiebbarer Anwendungen oder Behandlungen untersagt werden. 

Friseurbetriebe und Barbershops, die nach der Handwerksordnung Friseurdienst-
leistungen erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen 
sind, sind von der Untersagung ausgenommen, soweit diese Friseurdienstleistun-
gen (z. B. Haare waschen, schneiden, färben, föhnen) anbieten. Kosmetische Leis-
tungen sowie Wellnessbehandlungen sind hiervon nicht umfasst.
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Friseurbetriebe und Barbershops weisen im Vergleich zu den mit dieser Regelung 
untersagten Einrichtungen infektionsschutzbezogene Unterschiede auf, die die 
zeitweise Ungleichbehandlung rechtfertigen. Bereits aufgrund der Art der Tätig-
keit unterscheiden sich die lnfektionsrisiken bei der Dienstleistung eines Friseur-
betriebs von denen der untersagten Einrichtungen. Bei Letzteren wird – anders als 
bei Friseuren – regelmäßig eine Face-to-face-Behandlung durchgeführt. lm Hin-
blick auf die Übertragung des Coronavirus durch Tröpfcheninfektion stellt dies aus 
Gründen des lnfektionsschutzes einen sachlichen Grund für die Differenzierung 
dar. Zudem besteht im Verhältnis zu anderen körpernahen Dienstleistungsangebo-
ten ein Grundbedürfnis in der Bevölkerung, Friseurdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen. Dies rechtfertigt auch eine andere Behandlung im Vergleich zu Nagel-
studios, bei denen zwar eine Face-to-face-Behandlung vermieden werden könnte, 
die jedoch nicht als absolut zwingendes Grundbedürfnis zu klassifizieren sind. 

Zudem wird in der Formulierung zu Nummer 11 klargestellt, dass Einrichtungen 
zur Erbringung medizinisch notwendiger Behandlungen, insbesondere Physiothe-
rapie, Ergo- und Logopädie, Podologie und Fußpflege, auch ohne ärztliche Verord-
nung, nicht von der Schließungsanordnung erfasst sind.

Zu Nummer 12 (Prostitutionsstätten)

Nummer 12 untersagt insgesamt die Ausübung jeglichen Prostitutionsgewerbes. 
Namentlich benannt sind Prostitutionsstätten, Bordelle und sonstige Einrichtun-
gen. Der Begriff der Prostitutionsstätte bezeichnet alle gewerbsmäßig betriebenen 
Betriebsstätten, wie Bordelle, bordellartige Einrichtungen, Wohnungsbordelle, 
Terminwohnungen oder Modellwohnungen. Bei der Betriebsbezeichnung als Sau-
na-Club, FKK-Club oder Swinger-Club handelt es sich nur dann um eine Prostitu-
tionsstätte, wenn dort mit Wissen der Betreiberin oder des Betreibers Prostituierte 
tätig werden, d. h. sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten. Sofern dies 
nicht der Fall ist, werden solche Einrichtungen als Vergnügungsstätten qualifiziert.

Untersagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes nach § 2 Ab-
satz 3 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG). Damit ist jede gewerbsmäßige Leis-
tung im Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch min-
destens eine andere Person von der Untersagung umfasst. Nach der gesetzlichen 
Definition des § 2 Absatz 3 ProstSchG handelt es sich um ein Prostitutionsgewer-
be, wenn eine Prostitutionsstätte betrieben, ein Prostitutionsfahrzeug bereitgestellt, 
eine Prostitutionsveranstaltung organisiert oder durchgeführt oder eine Prostituti-
onsvermittlung betrieben wird. Hierzu zählen auch Fahr- und Begleitdienste (sog. 
Escort). Ein Prostitutionsgewerbe betreibt nicht, wer ausschließlich aus ihrer oder 
seiner eigenen Prostitutionstätigkeit einen wirtschaftlichen Nutzen zieht. 

Der Umstand, dass die Erbringung sexueller Dienstleistungen, ohne dass ein Drit-
ter daraus einen wirtschaftlichen Nutzen zieht, gestattet bleibt, ist durch den Schutz 
der Intimsphäre des Einzelnen begründet. Einen so weitreichenden Eingriff des 
Staates in die Intimsphäre, der mit einem vollständigen Verbot des Erbringens  
sexueller Dienstleistungen verbunden wäre, erachtet die Landesregierung als nicht 
verhältnismäßig.

Die aus Gründen des Infektionsschutzes erforderliche Untersagung jeglicher im 
Rahmen eines Gewerbebetriebs ausgeübter sexueller Dienstleistung beruht auf 
der dem Prostitutionsgewerbe immanenten körperlichen Nähe und körperlichen 
Aktivität, die zu erhöhter Atmung und stärkerer Bildung von Aerosolen führen, 
welche neben der Tröpfcheninfektion als Hauptübertragungsweg für die SARS-
CoV-2-Viren gelten. 

Zu Absatz 3 (Einzelhandelsbetriebe)

In Absatz 3 ist für Einzelhandelsbetriebe und für in geschlossenen Räumen statt-
findende Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO eine Beschränkung der in den 
jeweiligen Räumlichkeiten zulässigen Kundenanzahl geregelt, die sich an der je-
weils zur Verfügung stehenden Quadratmeterzahl der Einrichtung (Verkaufsfläche 
im Sinne des Baurechts) orientiert. Beschäftigte werden bei der Berechnung der 
zulässigen Personenzahl nicht berücksichtigt.
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Bei Einzelhandelsbetrieben und Märkten in geschlossenen Räumen mit Verkaufs-
flächen, die kleiner als 10 m² sind, ist höchstens eine Kundin oder ein Kunde zu-
lässig. 

Bei einer Verkaufsfläche bis einschließlich 800 m², soweit diese in geschlossenen 
Räumen befindet, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kun-
den auf höchstens eine oder einen je 10 m² Verkaufsfläche beschränkt. 

Einzelhandelsbetriebe und Märkte mit einer Verkaufsfläche ab 801 m² haben auf ei-
ner Fläche von 800 m² höchstens eine Person pro 10 m² Verkaufsfläche und auf der 
800 m² übersteigenden Fläche die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen 
und Kunden auf höchstens eine Person pro 20 m² Verkaufsfläche zu beschränken. 
Diese Einschränkungen gelten – insofern abweichend vom BKMPK-Beschluss – 
nicht für den Lebensmitteleinzelhandel ab 801 m²; hier bleibt es bei der Regelung 
einer anwesenden Kundin bzw. eines Kunden je 10 m² Verkaufsfläche. Diese Er-
leichterung beruht auf der besonderen Bedeutung der Grundversorgung  der Be-
völkerung mit Lebensmitteln. 

Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen, allerdings 
sind die einzelnen Shops auch individuell zu betrachten. Die weitergehende, be-
sondere Einschränkung für großflächige Einzelhandelsbetriebe und Märkte in ge-
schlossenen Räumen ist insbesondere mit der großen Sogwirkung zu begründen. 
Ohne entsprechende Restriktionen käme es zu einer Vielzahl von Kundenbegeg-
nungen auch aus umliegenden Regionen. Zudem werden Einkaufszentren – gerade 
in der kälteren Jahreszeit – auch häufig zum reinen Aufenthalt, zur Inanspruchnah-
me gastronomischer Angebote „to go“ und der anschließenden Nahrungsaufnahme 
beim „Spazieren“ im geschlossenen Raum sowie zum Zeitvertreib aufgesucht.

Zum Einzelhandel gehört auch die Verkostung zur Probe der zum Verkauf stehen-
den Ware ohne längere Verweildauer (wie zum z. B. in Vinotheken). Aufgrund der 
besonderen Bedeutung und Notwendigkeit geöffneter Einzelhandelsbetriebe für 
die Grundversorgung der Bevölkerung wurde der Betrieb dieser Einrichtungen aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit von der Landesregierung bewusst nicht weiter 
eingeschränkt. Dies dient der Sicherung des täglichen Bedarfs der Bevölkerung 
an Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten und Konsumgütern. Die Einschränkung 
der höchstzulässigen Kundenanzahl stellt im Vergleich zur Schließung dieser Ein-
richtungen ein milderes, aber gleich wirksames und verhältnismäßiges Mittel dar. 

Aus Verhältnismäßigkeitsgründen sind einzelne begleitungsbedürftige Personen 
wie etwa kleine Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, Assistenten 
oder einer sonstigen Begleitungsperson dann nicht als Kunde im Sinne der Re-
gelung anzusehen, wenn anderenfalls aufgrund der zulässigen Höchstkundenzahl 
gerade in kleineren Geschäften nur ein Betreten des Betriebs unter Verletzung der 
Aufsichtspflicht möglich wäre. 

Die Aufrechterhaltung des Einzelhandels ist aufgrund der grundlegend unter-
schiedlichen Betriebsform im Vergleich zur Gastronomie gerechtfertigt. In Gastro-
nomiebetrieben steht in der Regel nicht der Handel mit Produkten im Vordergrund, 
sondern das dauerhafte Verweilen vor Ort zum Konsumieren von zubereiteten 
Speisen und Getränken. Im Einzelhandel wollen die Kunden hingegen bestimm-
te Waren erwerben. Dies hat zur Folge, dass im Einzelhandel grundsätzlich eine 
kürzere Verweildauer der Kunden gegeben ist. Eine intensive Kommunikation mit 
dem Personal oder anderen Kundinnen und Kunden findet in diesem anonymen 
Umfeld erfahrungsgemäß nicht statt. Zudem ist es durch die in den Räumlichkeiten 
durch die CoronaVO beschränkte zulässige Kundenanzahl ohne Weiteres möglich, 
den Mindestabstand durchgängig einzuhalten. Dabei ist im Einzelfall nicht ausge-
schlossen, dass es zu Begegnungen kommt (etwa bei Beratungsgesprächen). Die-
se Kontakte sind aber sehr flüchtiger Natur und nicht mit der Anwesenheit vieler 
Kunden über längeren Zeitraum in geschlossenen Räumen vergleichbar. Das Kon-
zept von Gastronomiebetrieben ist gerade auf das lange Verweilen von Personen in 
geschlossenen Räumen ausgerichtet, das es im Einzelhandel in dieser Form in der 
Regel nicht gibt. Insgesamt kann eine Art. 3 Abs. 1 GG widersprechende Ungleich-
behandlung bereits tatbestandlich nicht vorliegen.
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Zu Absatz 4 (Hochschulen)

Hochschulen sind Orte der Bildung und des gemeinsamen Lernens und damit Orte 
der Begegnung. Zu den Besonderheiten der Hochschulen gehört es auch, dass 
grundsätzlich in kurzfristig wechselnder Zusammensetzung eine hohe Zahl von 
Personen an einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Angeboten und Veranstal-
tungen – von der Vorlesung über die Übungen, Laborveranstaltungen und Semina-
ren bis hin zu den Prüfungen und prüfungsähnlichen Veranstaltungen – teilnimmt. 
Diese Besonderheiten machen spezielle Regelungen zum Schutz vor einer Infek-
tion mit dem Coronavirus erforderlich. Präsenzbetrieb ist daher in der pandemi-
schen Lage nur möglich, soweit es epidemiologisch verantwortbar und zwingend 
erforderlich ist, um einen erfolgreichen und ordnungsgemäßen Studienverlauf im 
Wintersemester sicherzustellen. In Präsenzform können vom Rektorat, der Akade-
mieleitung sowie dem Präsidenten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 
insbesondere zugelassen werden: 

1.  Praxisveranstaltungen an den Hochschulen, insbesondere die spezielle Labor- 
bzw. Arbeitsräume, einschließlich Sportstätten, erfordern, insbesondere Labor-
praktika, praktische Ausbildungsanteile mit Patientenkontakt unter Einhaltung 
der Vorgaben der Klinika und Lehrkrankenhäuser, Präparierkurse, sowie Veran-
staltungen mit überwiegend praktischen und künstlerischen Unterrichtsanteilen, 

2. Prüfungen, insbesondere Abschlussprüfungen, 

3. Zugangs- und Zulassungsverfahren sowie 

4.  an Musik- und Kunsthochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Akademien 
nach dem Akademiengesetz der musikalische Einzelübebetrieb oder die künst-
lerische selbstständige Arbeit am Werk,

soweit diese zwingend notwendig und nicht durch Einsatz elektronischer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien oder andere Fernlehrformate ersetzbar 
sind. 

Im Übrigen gilt die CoronaVO Studienbetrieb, soweit diese ergänzende Regelun-
gen vorsieht. 

Entsprechend § 16 Absatz 2 Satz 2 sollen die Regelungen keine Anwendung auf 
die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bil-
dung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie die Hochschule für 
Rechtspflege Schwetzingen, die der Ressortverantwortung des Innen- bzw. Justiz-
ministeriums unterstehen. 

Zu § 14 (Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Ein-
richtungen und Betriebe) 

Satz 1 legt zunächst für die dort näher bezeichneten Einrichtungen, Angebote und 
Aktivitäten fest, welche besonderen Anforderungen der Corona-Verordnung deren 
Betreiber oder Anbieter einzuhalten haben. Hierbei wird mit Bezugnahmen auf die 
§§ 4 bis 8 dieser Verordnung eine schlanke und systematische Verordnungsstruktur 
geschaffen. 

Bibliotheken, die nur einen untergeordneten Bestandteil einer größeren Organisati-
onseinheit darstellen (z. B. Gerichtsbibliotheken, Bibliotheken in Behörden sowie 
nicht-öffentliche Bibliotheken), sind nicht erfasst.

Der Begriff der Kunst- und Kultureinrichtungen beziehungsweise deren Angebote 
und Aktivitäten in Satz 1 Nummer 2 umfasst auch die Breitenkultur. 

Zu den in Satz 1 Nummer 4 genannten Fachschulen für Sozialwesen im Zuständig-
keitsbereich des Sozialministeriums gehören die Fachrichtungen Heilpädagogik, 
Heilerziehungspflege, Heilerziehungsassistenz, Jugend- und Heimerziehung und 
Arbeitserzieher sowie die Schulen für Sozialpflege – Schwerpunkt Alltagsbetreu-
ung. In Pflegeschulen werden die Pflegefachkräfte ausgebildet. Schulen für Ge-
sundheitsfachberufe sind Schulen, die eine Ausbildung nach den entsprechenden 
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bundesgesetzlich geregelten Berufsgesetzen anbieten (Physiotherapie, Logopädie, 
Ergotherapie, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, etc.). Darüber hinaus sind 
Einrichtungen und Institute erfasst, in denen Aus- und Fortbildungen für Tätigkei-
ten im Rettungsdienst durchgeführt werden und die nicht unter die Gesundheits-
fachberufe fallen. Weiterbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe 
sind Einrichtungen, die staatlich anerkannte Weiterbildungen in der Pflege anbie-
ten. Unter Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe fallen Ein-
richtungen, meist an Pflegeschulen angesiedelt, die sonstige für den Pflegeberuf 
notwendige Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegekräfte anbieten. 

Zu den sonstigen Bildungsangeboten jeglicher Art nach Satz 1 Nummer 5 zählen 
unter anderem auch Angebote der Familienbildung. 

Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO haben nach 
Satz 1 Nummer 8 Hygienekonzepte nach § 5, insbesondere ein Einlassmanage-
ment (z. B. durch Aushang) zur Regulierung von Besucherströmen (z. B. durch 
Kennzeichnung von Einbahnwegen), zu erstellen. Dieses ist in Abhängigkeit der 
Gefährdungslage und der örtlichen Gegebenheiten zu gestalten und muss geeignet 
sein, unnötige Schlangenbildungen im Außen- und Innenbereich von Einkaufspas-
sagen oder Einkaufszentren und Ladengeschäften zu verhindern. 

Lottoannahmestellen, Kioske etc. gelten regelmäßig als Einzelhandelsbetriebe im 
Sinne der Nr. 8. 

Satz 4 dient der Klarstellung, dass die in den vorstehenden Sätzen vereinzelt gere-
gelten Ausnahmen von der Anwendung der §§ 4 bis 8 auch im Rahmen etwaiger 
Veranstaltungen gelten; so wird eine einheitliche Handhabung in den jeweiligen 
Einrichtungen und Betreiben ermöglicht. Zugleich wird damit klargestellt, dass 
von diesen nicht für jede einzelne Veranstaltung etwa ein gesondertes Hygienekon-
zept aufzustellen ist, sondern vielmehr ein einheitliches Hygienekonzept genügt, 
dass die Veranstaltungen eines Betriebs oder einer Einrichtung umfasst und auf das 
dann gegebenenfalls auch andere Verantwortliche zurückgreifen können. 
 
Teil 2 – Besondere Regelungen 

In Teil 2 dieser Verordnung werden besondere Regelungen getroffen. Teil 2 enthält 
in erster Linie Verordnungsermächtigungen für die Ressorts zur Regelung spezifi-
scher Lebenssachverhalte.  
 
Zu § 15 (Grundsatz) 

Zu Absatz 1

§ 15 legt als allgemeinen Grundsatz fest, dass die aufgrund des § 12 Absatz 3 und 
der §§ 16 und 18 erlassenen Rechtsverordnungen der für die verschiedenen Sach-
bereiche zuständigen Fachministerien enthaltenen speziellen Vorgaben (Fachver-
ordnungen) den allgemeinen Regelungen des Teils 1, also den §§ 2 bis 14, in ihrem 
jeweiligen Anwendungsbereich vorgehen. In Betracht kommt auch, dass subdele-
gierte Verordnungen auf bestimmte Regelungen des Teils 1 verweisen, zusätzlich 
aber davon abweichende Regelungen enthalten.
 
Zu Absatz 2

Von dem Grundsatz in Absatz 1 wird abgewichen, d. h. diese Verordnung geht 
den Ressortverordnungen vor, soweit in letztgenannten von § 9 (Ansammlungen, 
private Veranstaltungen), § 10 Absatz 3 Nummer 1 (sonstige Veranstaltungen, die 
der Unterhaltung dienen) und § 13 Absatz 1 bis 3 (Betriebsuntersagungen und Ein-
schränkungen von Einrichtungen) abgewichen wird. 

Hiervon ausgenommen sind diejenigen Regelungen der Ressortverordnungen, die 
weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen vorsehen.
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Zu § 16 (Verordnungsermächtigungen) 

§ 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die Landesregierungen die ih-
nen nach Satz 1 erteilten Ermächtigungen, unter bestimmten Voraussetzungen Ge- 
oder Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen, auf andere 
Stellen übertragen können. Von dieser Ermächtigung wird durch § 12 Absatz 3 
und §§ 16 bis 18 Gebrauch gemacht. Soweit über die allgemeinen Regelungen in  
Teil 1 hinausgehende bereichsspezielle Vorgaben erforderlich sind, insbesondere 
eine bloße Bezugnahme auf alle oder einzelne Paragraphen der §§ 4 bis 8 im Rah-
men des § 14 nicht ausreichend ist, ist es sachgerecht, dass diese speziellen Vor-
schriften von dem für den jeweiligen Sachbereich zuständigen Fachministerium 
erlassen werden. Sofern eine Einrichtung, ein Betrieb oder Angebot zugleich noch 
weitere, gesondert geregelte Bereiche umfasst, können auch mehrere subdelegierte 
Verordnungen nebeneinander Anwendung finden. 

Klarstellend wird in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 geregelt, dass das Wissenschafts-
ministerium für Bibliotheken im Rahmen seiner Zuständigkeit ermächtigt wird 
(vgl. hierzu auch die Erläuterung zu § 14). 

Die Aufzählung in Absatz 3 Nummer 1 umfasst die Einrichtungen nach § 23 Ab- 
satz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 bis 5 IfSG. Darunter fallen Krankenhäuser, Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen und Tageskli-
niken. 

Bei den Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf in Ab-
satz 3 Nummer 2 handelt es sich um Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 Wohn-, Teil-
habe- und Pflegegesetz, die dem Zweck dienen, volljährige Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie mit 
der Wohnraumüberlassung verpflichtend Pflege- und Unterstützungsleistungen mit 
umfassenden Versorgungscharakter zur Verfügung zu stellen (umgangssprachlich: 
Pflegeheime). Weiterhin erfasst sind Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege im 
Sinne von 41 SGB XI. Nicht erfasst wird das betreute Wohnen. 

Bei den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen handelt es sich um Ein-
richtungen nach § 3 Absatz 1 Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz, die dem Zweck 
dienen, volljährige Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, ihnen Wohnraum 
zu überlassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpflichtend Pflege- und/oder 
Unterstützungsleistungen mit umfassenden Versorgungscharakter zur Verfügung 
zu stellen. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften nach Absatz 3 Nummer 4 sind nach § 4 
Absatz 1 Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz Wohnformen, die dem Zweck die-
nen, volljährigen Menschen mit Unterstützung- und Versorgungsbedarf oder mit 
Behinderungen das Leben in einem gemeinsamen Haushalt und gleichzeitig die 
Inanspruchnahme externer Pflege- und Unterstützungsleistungen gegen Entgelt zu 
ermöglichen. 

Absatz 3 Nummer 5 erfasst Betreuungs- und Entlastungsangebote sowie ehren-
amtliche Initiativen. Hierzu zählen insbesondere ehrenamtlich-bürgerschaftliche 
Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie Seniorennetzwerke und Pflegebeglei-
ter-Initiativen für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und vergleichbar Nahe-
stehende sowie Angebote der Selbsthilfe nach § 45 d SGB XI. 

Absatz 3 Nummer 6 betrifft Träger, die Leistungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit außerhalb der einzelfallbezogenen Auf-
gabenwahrnehmung im Bereich der operativ tätigen Kinder- und Jugendhilfe er-
bringen, und für Träger, die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der 
Jugendsozialarbeit betreiben. Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
sowie der Jugendsozialarbeit sind Angebote im öffentlichen Raum, Angebote in 
Beratungs- und Anlaufstellen außerhalb der Einzelberatung, Gruppenangebote 
mit feststehenden Teilnehmenden und Betreuenden, Stunden- und Tagesangebote, 
mehrtägige Angebote mit täglicher Übernachtung in der eigenen Wohnung, mehr-
tägige Angebote mit Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben oder Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit mit Übernachtungs-
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möglichkeiten sowie mehrtägige Angebote mit Übernachtung in fliegenden Bauten 
(beispielsweise Zelte). 

Hinsichtlich Absatz 3 Nummern 7 bis 9 wird auf die Begründung zu § 14 Satz 1 
Nummer 3 verwiesen. 

Absatz 8 erhält eine Auffangermächtigung, wonach das Sozialministerium im Ein-
vernehmen mit dem jeweils fachlich zuständigen Ressort für nicht bereits von den 
Absätzen 1 bis 7 sowie § 12 erfasste Einrichtungen, Betriebe, Angebote und Akti-
vitäten Vorschriften erlassen kann. So kann im Bedarfsfall schnell reagiert werden. 
 
Zu § 17 (Verordnungsermächtigungen zu Absonderungspflichten) 

Zum Schutz der Bevölkerung und im Interesse der Nachvollziehbarkeit von Infek-
tionsketten muss im Inland sichergestellt werden, dass nicht durch Einreisen in die 
Bundesrepublik Deutschland neue Impulse für das inländische Infektionsgesche-
hen geschaffen werden und – wie schon einmal zu Beginn der Epidemie – neue 
Infektionsherde durch Einreisen entstehen. Zu diesem Zweck wird das Sozialmi-
nisterium ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen für Ein- und Rückrei-
sende zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen. 

Damit auch in Zeiten steigenden Fall- und Verdachtszahlen den Erfordernissen 
eines schnellstmöglichen Infektionsschutzes Rechnung getragen werden kann, 
enthält § 17 eine Ermächtigungsgrundlage, die die Absonderung von Kranken, 
Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern, in geeigne-
ter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG im Rahmen einer unmittelbar verpflich-
tenden abstrakt-generellen Regelung ermöglicht. Dies dient der Unterstützung der 
sachlich und örtlich zuständigen Behörden, verstärkt die zentrale Botschaft und 
gewährleistet die Einheitlichkeit über alle Behördenebenen und Zuständigkeiten 
hinweg. Die Entscheidungsprozesse und Kommunikationsabläufe bei der indivi-
duellen Umsetzung und Durchsetzung vor Ort werden dadurch beschleunigt. 

Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten 

In diesem Teil wird dem Innen- und dem Sozialministerium die Möglichkeit ein-
geräumt durch gemeinsame Rechtsverordnung die Verarbeitung von Daten in im 
einzelnen bestimmten Fällen zu regeln. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten ge-
regelt.  
 
Zu § 18 (Verarbeitung personenbezogener Daten) 

Im Zuge der Bewältigung der COVID-19-Pandemie sind auf Landesebene mehre-
re öffentliche Stellen mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Infektions-
schutzgesetz befasst. Die Wahrnehmung dieser gesetzlichen Pflichten zur Unter-
richtung und zur Anordnung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 
bedingt einen geregelten Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern und 
den Ortspolizeibehörden. In bestimmten Fällen bedarf es einer Übermittlung von 
Daten über Personen, die einer laufenden Maßnahme nach dem Infektionsschutz-
gesetz unterliegen, von der Ortspolizeibehörde an den Polizeivollzugsdienst. Die-
ser wird bei Gefahr im Verzug sowie in Amts- und Vollzugshilfe ebenfalls im Rah-
men von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz tätig.  

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgaben ist der Austausch personenbezoge-
ner Daten erforderlich, der jedoch den strengen Anforderungen des Datenschut-
zes gerecht werden muss. Diese Verordnungsermächtigung ermöglicht den Erlass 
einer Verordnung zur genaueren Regelung eines Datenaustausches zwischen den 
Gesundheitsämtern, den Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst. Die 
Verordnungsermächtigung legt in den Ziffern 1 bis 4 die zulässigen Zwecke der 
Datenverarbeitung fest.
 
Zu § 19 (Ordnungswidrigkeiten) 

Zur Durchsetzung der zum Gesundheitsschutz besonders wichtigen Pflichten die-
ser Verordnung werden Ordnungswidrigkeiten geregelt. Dies bedeutet, dass die 
Nichteinhaltung der in dieser Verordnung aufgestellten Ge- und Verbote als Ord-
nungswidrigkeit sanktioniert werden kann. 
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In subdelegierten Verordnungen können eigene Bußgeldtatbestände durch Bezug-
nahme auf § 73 Absatz 1 a Nummer 24 IfSG vorgesehen werden, ohne dass es 
hierzu einer ausdrücklichen Regelung in der Hauptverordnung bedarf. 
  
Teil 4 – Schlussvorschriften 

Im Rahmen der Schlussvorschriften wird aus Verhältnismäßigkeitsgründen eine 
Abweichungsmöglichkeit der zuständigen Behörden von den Vorgaben dieser Ver-
ordnung sowie der aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zugelassen. 
Des Weiteren wird das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten dieser Verordnung 
geregelt. 

Zu § 20 (Weitergehende Maßnahmen) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht entsprechend der bisherigen Rechtslage vor, dass das Recht der 
nach dem Infektionsschutzrecht zuständigen Behörden, weitergehende Maßnah-
men zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, von dieser Verordnung und von sub-
delegierten Verordnungen unberührt bleibt. Dies soll die Behörden insbesondere in 
die Lage versetzen, bei lokalen Ausbruchsgeschehen innerhalb kurzer Zeit mittels 
Verwaltungsakten und Allgemeinverfügungen die erforderlichen weitergehenden 
Maßnahmen zu dessen Eindämmung zu ergreifen. 

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 sollen zudem Abweichungen von dieser Verordnung aus wichtigen 
Gründen im Einzelfall durch Verwaltungsakt seitens der zuständigen Behörden vor 
Ort möglich sein. Diesen verbleibt dadurch die Möglichkeit, kurzfristig und ziel-
gerichtet auf die konkreten Verhältnisse vor Ort reagieren können. So können etwa 
Ausnahmen für einzelne Einrichtungen vorgesehen werden, wenn dies aus beson-
deren Gründen erforderlich ist. Damit wird dem verfassungsrechtlich verbürgten 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 werden die Möglichkeiten einer sogenannten „Hotspotstrategie“ auf-
gezeigt. Dies bedeutet, dass in allen Hotspots ab einer Inzidenz von 50 Neuinfekti-
onen pro 100.000 Einwohnern pro Woche sofort ein konsequentes Beschränkungs-
konzept umgesetzt werden muss. Bei weiter steigendem Infektionsgeschehen sind 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Bei besonders extremen Infektionslagen mit 
einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche 
und diffusem Infektionsgeschehen sollen die umfassenden allgemeinen Maßnah-
men nochmals erweitert werden, um kurzfristig eine deutliche Absenkung des In-
fektionsgeschehens zu erreichen. Hierfür wird das Sozialministerium ermächtigt, 
die zuständigen örtlichen Behörden mittels Erlass zur Umsetzung der Hotspotstra-
tegie anzuweisen. 

Zu § 21 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

§ 21 regelt das Inkrafttreten und Außerkrafttreten dieser Verordnung sowie das 
Außerkrafttreten der Ressortverordnungen.

Danach gelten die aufgrund der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 erlassenen 
Rechtsverordnungen bis zu einem Außerkrafttreten nach Absatz 2 fort.

Mit Außerkrafttreten dieser Verordnung treten sämtliche Verordnungen, die auf 
Grundlage dieser Verordnung oder der vom 23. Juni 2020 erlassen wurden, außer 
Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.

§ 13 Absätze 2 bis 4 treten mit Ablauf des 20. Dezember 2020 außer Kraft. Im 
Übrigen tritt diese Verordnung mit Ablauf des 27. Dezember 2020 außer Kraft.
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	Unter Bezugnahme auf § 3 des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen übersende ich Ihnen beigefügt die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO), die heute von der Landesregierung beschlossen wurde.
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	Schopper
	Staatsministerin
	Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)
	 

	vom 30. November 2020
	Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, wird verordnet:
	-

	Teil 1 – Allgemeine Regelungen
	Abschnitt 1: Ziele 
	§ 1
	Ziele
	(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektionswege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgungskapazitäten gewährleistet werden.
	-
	-

	(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote aufgestellt, die Freiheiten des Einzelnen einschränken und die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduzieren. Die Umsetzung dieser Regelungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden.
	-

	Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen
	§ 2
	Allgemeine Abstandsregel
	(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.
	-

	(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen, die nach § 9 Absatz 1 zulässig sind.
	 
	-
	-

	(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren in § 16 Absatz 1 genannten Einrichtungen.
	§ 3
	Mund-Nasen-Bedeckung
	(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden
	1.  bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in  Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden,
	-
	-
	-

	2. in Einrichtungen im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11, 
	3.  in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 
	-

	4.  in und im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, Ladengeschäften und auf Märkten im Sinne der §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung (GewO) sowie auf diesen räumlich zugeordneten Parkflächen,
	5.  beim praktischen Fahr-, Boots- und Flugschulunterricht und bei den praktischen Prüfungen,
	6.  innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c Straßengesetz; darüber hinaus auf Wegen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe d Straßengesetz, soweit dies durch die zuständigen Behörden bestimmt ist, 
	-
	-

	7.   in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr bestimmt sind,
	-

	8. in Arbeits- und Betriebsstätten und
	9.   in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen sowie den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier Trägerschaft; hiervon unberührt bleiben die Regelungen der Corona-Verordnung Schule für Schulen im Sinne des § 16 Absatz 1. 
	-

	(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht
	 1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
	 2.  für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat,
	-

	 3.  in Arbeits- und Betriebsstätten am Platz oder bei Verrichtung der Tätigkeit, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; dies gilt nicht, wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht,
	-

	 4.  in Praxen, Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2, 3, 7 und 8, sofern die Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätigkeit dies erfordern,
	 5. beim Konsum von Lebensmitteln, 
	 6.  wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist,
	 7.  in den Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 und 7 bei sportlicher Betätigung in Sportanlagen und Sportstätten von Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 9,
	 8.  in den Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 7 und 8 bei Veranstaltungen im Sinne des § 10 Absatz 4,
	-

	 9.  in den Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 6 und 7, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann, oder
	 
	-

	10.  in Einrichtungen im Sinne des § 1 Kindertagesbetreuungsgesetz für Kinder, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte dieser Einrichtungen.
	Abschnitt 3: Besondere Anforderungen
	§ 4
	Hygieneanforderungen
	(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:
	-

	1.  die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird,
	-

	2.  die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,
	-

	3.  die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden,
	4.  die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
	5.  die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche,
	6.  das Vorhalten von Handwaschmitteln in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern oder Handdesinfektionsmittel oder anderen gleichwertigen hygienischen Handtrockenvorrichtungen,
	-

	7.  den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
	8.  eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf die Pflicht zu gründlichem Händewaschen in den Sanitäranlagen.
	-
	-
	-

	(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung der Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder unzumutbar ist.
	§ 5
	Hygienekonzepte
	(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein Hygienekonzept zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen dabei nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist insbesondere darzustellen, wie die Hygienevorgaben nach § 4 umgesetzt werden sollen.
	-

	(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinausgehende Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt.
	-
	-

	§ 6
	Datenverarbeitung
	(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur Datenverarbeitung Verpflichteten von Anwesenden, insbesondere Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erh
	-
	-

	(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen zu speichern und sodann zu löschen. Es ist zu gewährleisten, dass Unbefugte keine Kenntnis von den Daten erlangen.
	(3) Die Daten sind auf Verlangen der für Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig.
	(4) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
	(5) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber den zur Datenverarbeitung Verpflichteten angeben, müssen sie zutreffende Angaben machen.
	-

	§ 7
	Zutritts- und Teilnahmeverbot
	(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen,
	-

	1.  die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, 
	-

	2.  die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder
	3.  die entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
	(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall unzumutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie möglich minimiert ist.
	-

	§ 8
	Arbeitsschutz
	(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Arbeitsschutzanforderungen einzuhalten sind, hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:
	1.  die Infektionsgefährdung von Beschäftigten ist unter Berücksichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz zu minimieren,
	-

	2.  Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unterweisen, insbesondere mit Hinweis auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorgaben,
	-

	3.  die persönliche Hygiene von Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz sicherzustellen; eingesetzte Utensilien sind regelmäßig zu desinfizieren,
	-
	-

	4.  den Beschäftigten sind in ausreichender Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen bereitzustellen,
	-

	5.  Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer Erkrankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.
	-

	 
	(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber darf Informationen nach Absatz 1 Nummer 5 nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz von Beschäftigten erheben, speichern und verwenden, wenn diese ihm mitteilen, dass sie zu der dort genannten Gruppe gehören; Beschäftigte sind zu einer solchen Mitteilung nicht verpflichtet. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat diese Information zu löschen, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, spätestens aber eine Woche, nachdem d
	-
	-

	Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen
	§ 9
	Ansammlungen und private Veranstaltungen
	(1) Ansammlungen und private Veranstaltungen sind nur gestattet 
	1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder
	2.  mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts sowie Verwandten in gerader Linie, jeweils einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.
	-

	Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 Ansammlungen und private Veranstaltungen gestattet mit insgesamt nicht mehr als 10 Personen aus verschiedenen Haushalten; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.
	(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen.
	§ 10
	Sonstige Veranstaltungen 
	(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten.
	-
	-

	(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren Durchführung bereits nach § 9 Absatz 1 zulässig ist. 
	(3) Untersagt sind
	1.  Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, insbesondere Veranstaltungen der Breitenkultur, sonstige Kunst- und Kulturveranstaltungen und Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben; Spitzen- und Profisportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden, 
	-

	2. sonstige Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden.
	Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht. 
	-

	(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu dienen bestimmt sind, insbesondere auf Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von Planfeststellungsverfahren.
	-
	-

	(5) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt.
	-
	-

	§ 11
	Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes
	(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind, zulässig.
	(2) Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 hinzuwirken. Die zuständigen Behörden können weitere Auflagen, beispielsweise zur Einhaltung der Hygieneanforderungen nach § 4, festlegen.
	(3) Versammlungen können verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann.
	§ 12
	Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen
	(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung zulässig. Wer eine religiöse Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten sowie ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Die Sätze 1 bis 3 finden auf Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften entsprechende Anwendung.
	-
	-

	(2) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebete zulässig. Wer eine solche Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7.
	-
	-

	(3) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere Obergrenzen der Personenanzahl, und sonstige ausführende Regelungen für Veranstaltungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen.
	-

	Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe
	-

	§ 13
	Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen
	(1) Der Betrieb von Clubs und Diskotheken wird für den Publikumsverkehr untersagt.
	-

	(2) Ferner wird der Betrieb folgender Einrichtungen für den Publikumsverkehr untersagt:
	1.  Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen, mit der Ausnahme von Wettannahmestellen,
	-

	 2.  Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere Theater-, Opern- und Konzerthäuser, Museen sowie Kinos, mit Ausnahme von Musikschulen, Kunstschulen, Jugendkunstschulen, Autokinos sowie Archiven und Bibliotheken,
	-

	 3.  Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe und sonstige Einrichtungen, die Übernachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, mit Ausnahme von geschäftlichen, dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken notwendigen Übernachtungen,
	-

	 4.  Messen und Ausstellungen,
	 5.  Freizeitparks, zoologische und botanische Gärten sowie sonstige Freizeiteinrichtungen, auch außerhalb geschlossener Räume, und Museumsbahnen,
	-

	 6.  öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen sowie Bolzplätze, mit Ausnahme einer Nutzung für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts sowie zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport, 
	-
	-
	-

	 7.  Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang, mit Ausnahme einer Nutzung für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport, 
	 8. Saunen,
	 9.  das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften, einschließlich Shisha- und Raucherbars und gastgewerbliche Einrichtungen im Sinne des § 25 Absatz 2 Gaststättengesetz, mit Ausnahme gastgewerblicher Einrichtungen und Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Gaststättengesetz, des Außer-Haus-Verkaufs sowie von Abhol- und Lieferdiensten; ebenfalls ausgenommen ist die Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen Übernachtungsangeboten im Sinne von Nummer 3,
	-
	 
	-
	-

	10.  Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akade-miengesetz, mit Ausnahme der Ausgabe von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitnehmen und des Außer-Haus-Verkaufs; § 16 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend,
	 
	-
	 

	11.  Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege; ebenfalls ausgenommen sind Friseurbetriebe sowie Barbershops, die nach der Handwerksordnung Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen sind und
	-
	-
	-

	12.  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes.
	-

	(3) Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung, soweit diese in geschlossenen Räumen stattfinden, haben die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden in Abhängigkeit von der Größe der Verkaufsflächen wie folgt zu beschränken:
	-

	1.  bei Verkaufsflächen, die kleiner als 10 Quadratmeter sind, auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden,
	2.  bei Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmeter insgesamt und im Lebensmitteleinzelhandel auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden je 10 Quadratmeter Verkaufsfläche, 
	-
	-

	3.  bei Verkaufsflächen außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels ab 801 Quadratmeter insgesamt auf einer Fläche von 800 Quadratmeter auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche und auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.
	-

	Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen. 
	(4) Der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz wird ausgesetzt; digitale Formate und andere Fernlehrformate sind zulässig. Abweichend von Satz 1 können vom Rektorat und der Akademieleitung Veranstaltungen in Präsenzform zugelassen werden, soweit diese zwingend notwendig und nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind. § 16 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
	-
	-
	-

	§ 14 
	Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe
	Wer die nachfolgend genannten Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten betreibt oder anbietet, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygiene-konzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen:
	 1.  Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Bibliotheken, Archive und Studierendenwerke,
	 2. Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen,
	 3.  Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fachschulen für Sozialwesen, Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst und Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe im Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums,
	-
	-
	-

	 4.  Fahr-, Boots- und Flugschulen einschließlich der Abnahme der theoretischen und praktischen Prüfungen,
	 5.  sonstige Bildungseinrichtungen und -angebote jeglicher Art einschließlich der Durchführung von Prüfungen, soweit nicht in § 16 Absatz 1 aufgeführt,
	 6.  im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11 zulässige Einrichtungen, sowie Sonnenstudios,
	-

	 7.  öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitnessstudios und Yogastudios sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen,
	-

	 8.  Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO, mit Ausnahme der Anforderungen des § 6,
	-

	 9.  das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen und Leistungen im Sinne des § 25 GastG; bei gastgewerblichen Einrichtungen und Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 GastG muss die Datenverarbeitung nach § 6 nur bei externen Gästen vorgenommen werden,
	-
	-

	10. Beherbergungsbetriebe,
	11. Kongresse und
	12. Wettannahmestellen.
	Beim Betreiben oder Anbieten dieser Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Darüber hinaus sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten; dies gilt nicht im Falle des Satzes 1 Num-mern 2 und 5. Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn im Rahmen der Einrichtung, des Ange-bots oder der Aktivität eine nach § 10 erlaubte Veranstaltung durchgeführt wird. Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 gilt auch für die in § 3 Absatz 1 Nummern 1 und 4 genannten Verkeh
	-
	 
	 
	-

	Teil 2 – Besondere Regelungen
	§ 15 
	Grundsatz
	(1) Die aufgrund der §§ 16 bis 18 und des § 12 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnungen gehen sämtlichen Regelungen von Teil 1 vor, sofern dort abweichende Regelungen getroffen werden.
	-

	(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit in diesen Rechtsverordnungen von §§ 9, 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und § 13 Absätze 1 bis 3 abgewichen wird; ausgenommen sind Regelungen, die weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen vorsehen.
	-

	§ 16
	Verordnungsermächtigungen
	(1) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung für den Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule, Kindertageseinrichtungen, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-

	(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Sozialministerium durch Rechtsverordnung für den Betrieb von
	-

	1.  Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Bibliotheken und Archiven,
	-

	2. Studierendenwerken und
	3.  Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Nummer 1 und Absatz 5 aufgeführt, sowie Kinos
	-

	zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung auf die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen. Für die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg können vom Innenministerium und 
	-
	-
	-

	(3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung für den Betrieb von
	-

	1.  Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken,
	-

	2.  Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen,
	-

	3. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe,
	4.  ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosenhilfe sowie von einem Anbieter verantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz,
	5. Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege,
	6. Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
	7.  Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozialwesen in seiner Ressortzuständigkeit,
	-

	8.  Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe sowie
	9. Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst
	zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-

	(4) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus
	-

	1.  für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen Bedingungen und Anforderungen, insbesondere auch Hygienevorgaben, und
	-

	2.  die Absonderung von Personen, die in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung neu oder nach längerer Abwesenheit aufgenommen werden,
	festzulegen.
	(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für den Betrieb von
	1.  öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitnessstudios und Yogastudios und der Durchführung sportlicher Wettkämpfe sowie Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen,
	-

	2. Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrolliertem Zugang sowie
	3.  Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen sowie für entsprechende Angebote im Sinne des § 14 Satz 1 Nummer 5 in der Ressortzuständigkeit des Kultusministeriums
	 zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-

	(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für
	1.  den öffentlichen und touristischen Personenverkehr im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1 einschließlich gastgewerblicher Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 2 GastG und
	2.  die theoretische und praktische Fahr-, Boots- und Flugausbildung, die theoretischen und praktischen Prüfungen sowie die praktischen Ausbildungsinhalte der Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeug-, Boots- und Flugverkehr sowie weitere Angebote der Fahrschulen, die sich unmittelbar aus der Fahrerlaubnis-Verordnung oder dem Straßenverkehrsgesetz ergeben,
	-
	-
	-

	zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-

	(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für
	1. den Einzelhandel,
	2. das Beherbergungsgewerbe,
	3.  das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 GastG,
	 

	4. Messen, Ausstellungen sowie Kongresse,
	5. das Handwerk,
	6.  Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, medizinische und nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen,
	7. Vergnügungsstätten,
	8.  Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne des § 55 Absatz 1 GewO betrieben werden, und 
	9. Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO
	zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-

	(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung für sonstige Einrichtungen, Betriebe, Angebote und Aktivitäten, die nicht in dieser Vorschrift sowie in § 12 gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.
	-
	-

	§ 17
	Verordnungsermächtigungen zu Absonderungspflichten 
	Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen zu Absonderungspflichten und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Pflichten und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen, insbesondere 
	-

	1.  die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einreisen, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG, 
	-

	2.  die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG,
	-

	3.  die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG, sich bei den für sie zuständigen Behörden zu melden und auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Absonderung hinzuweisen,
	4. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29 IfSG und 
	5.  berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß § 31 IfSG einschließlich solcher, die sich gegen Personen richten, die ihren Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg haben, 
	-

	sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu vorzuschreiben.
	Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten
	§ 18
	Verarbeitung personenbezogener Daten
	Das Sozialministerium und das Innenministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist
	-
	-

	1.  zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor Ansteckung bei Einsätzen,
	2.  zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz,
	-

	3.  zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener Rechtsverordnungen und
	-

	4.  zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten.
	-

	§ 19
	Ordnungswidrigkeiten
	Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1 a Nummer 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	-

	 1.  entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält,
	-

	 2.  entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,
	 3.  entgegen § 6 Absatz 5 als Anwesende oder Anwesender unzutreffende Angaben zu Vorname, Nachname, Anschrift, Datum der Anwesenheit oder Telefonnummer macht,
	-

	 4.  entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung teilnimmt oder eine private Veranstaltung abhält,
	-

	 5.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 2 eine Veranstaltung abhält, 
	 6.  einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 1 Satz 3, § 12 Absatz 2 Satz 3 oder § 14 Sätze 2 oder 5 zuwiderhandelt,
	 7.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 Arbeitsschutzanforderungen nicht einhält,
	 8. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 eine Veranstaltung abhält,
	 9.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 hinwirkt,
	10. entgegen § 13 Absätze 1 oder 2 eine Einrichtung betreibt oder
	11.  entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote oder Aktivitäten betreibt oder anbietet.
	Teil 4 – Schlussvorschriften
	§ 20
	Weitergehende Maßnahmen, Abweichungen
	(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.
	(2) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall Abweichungen von den durch diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zulassen.
	-
	-

	(3) Das Sozialministerium kann den zuständigen Behörden im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht weitere Weisungen für ergänzende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen.
	-

	§ 21
	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geändert worden ist, außer Kraft. Die aufgrund der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geändert worden ist, erlassenen Rechtsverordnungen gelten bis zu einem Außerkrafttreten nach Absatz 2 Satz 3 f
	 

	(2) § 13 Absätze 2 bis 4 treten mit Ablauf des 20. Dezembers 2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung mit Ablauf des 27. Dezembers 2020 außer Kraft. Mit Außerkrafttreten dieser Verordnung gemäß Satz 2 treten sämtliche Verordnungen, die aufgrund dieser Verordnung oder der vom 23. Juni 2020 erlassen wurden, außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.
	-
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	Begründung zur Corona-Verordnung vom 30. November 2020 
	 
	Teil 1 – Allgemeine Regelungen 
	Zu Abschnitt 1: Ziele 
	In diesem Abschnitt werden die Ziele dieser Verordnung aufgeführt. 
	 
	Zu § 1 (Ziele) 
	Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt (BT-PlPr 19/154, S. 19169C), die am 18. November 2020 durch den Deutschen Bundestag bestätigt wurde und damit weiterhin besteht. 
	-

	Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) hat der Gesetzgeber erste Maßnahmen getroffen, um zum einen das Funktionieren des Gesundheitswesens in einer die gesamte Bundesrepublik betreffenden epidemischen Lage sicherzustellen und zum anderen die mit dieser besonderen Situation verbundenen negativen finanziellen Folgewirkungen abzumildern. Zu diesem Zweck wurde seither bundesweit auf Grundlage von Gesetzesänderungen, Veror
	-
	-
	-
	-

	Im Rahmen des Dritten Bevölkerungsschutzgesetzes trat unter anderem § 28 a IfSG am 19. November 2020 (BGBl. I S. 2397) in Kraft, welcher angesichts der länger als ursprünglich gedacht anhaltenden Pandemie der gesetzgeberischen Klarstellung der notwendigen Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 IfSG dient. Vor diesem Hintergrund und der weiterhin bestehenden epidemischen Lage wird die Corona-Verordnung der Landesregierung (CoronaVO) zum 1. Dezember 2020 neu erlassen. 
	-

	Da die im Rahmen des sog. „Lockdown light“ für November 2020 getroffenen Maßnahmen das Ziel der Umkehrung der besorgniserregenden Entwicklung des Infektionsgeschehens im Bund und auch in Baden-Württemberg nicht erreicht haben, wurden am 25. November 2020 von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin die Verlängerung dieser Maßnahmen sowie weitergehende Schutzmaßnahmen vereinbart, was nunmehr landesrechtlich umgesetzt werden soll. Nach wie vor gilt es, eine Lage, in
	-
	-
	-
	-
	-

	Zur Erreichung dieser Ziele und zur Abwehr der ansonsten drohenden Gefahr für Gesundheit und Leben der Bevölkerung, insbesondere von vulnerablen Personen, sieht die Landesregierung konkrete, zeitlich befristete Maßnahmen vor. Die in dieser Verordnung neu hinzugekommenen Schutzmaßnahmen basieren auf einer Vereinbarung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin vom 25. November 2020, die sich auf wissenschaftliche Empfehlungen und Prognosen, die unter anderem von den 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Verbreitung des Corona-Virus durch die Hauptübertragungswege Tröpfcheninfektion und Aerosole findet dort statt, wo Menschen aufeinandertreffen. Die bisherigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Expertisen belegen, dass die Verbreitung des besonders leicht im Wege der Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragbaren Virus nur durch eine strikte Minimierung der physischen Kontakte zwischen den Menschen eingedämmt werden kann. Die Kontaktbeschränkungen sind sowohl durch die Reduzierung privater Kontak
	-
	-
	-
	-

	Vor diesem Hintergrund wurde das Gesamtkonzept zur Bekämpfung des Coronavirus Anfang November 2020 neu ausgerichtet und wird es mit dieser Verordnung zum 1. Dezember aufgrund der nach wie vor besorgniserregenden Entwicklung nachjustiert. Ziel ist weiterhin, durch eine stets zeitlich zu befristende und regelmäßig auf die Verhältnismäßigkeit hin zu überprüfende Reduzierung öffentlicher und privater Kontakte die Ausbreitung des Virus so einzudämmen, dass sich eine pandemische Trendwende ergibt, d. h. sich die 
	-
	-
	-
	-
	-

	Unmittelbares Regelungsziel der November-Maßnahmen war eine Reduzierung physischer Kontakte in der Bevölkerung um 75 Prozent. Allerdings hat das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung nach jüngsten Erkenntnissen aus den ermittelten Daten feststellen können, dass durch diese Maßnahmen die Kontakte um lediglich 40 Prozent reduziert worden sind. Zwar wurde das exponentielle Wachstum im November gebremst. Doch auch wenn sich die Zahlen auf hohem Niveau stabilisieren, kann noch keine Entwarnung gegeben werden
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-

	Vor diesem Hintergrund können die zum 1. November 2020 getroffenen Maßnahmen noch nicht aufgehoben werden, sondern müssen in Teilen verschärft werden. Ein Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, der zudem auch eine Kontaktverfolgung gewährleistet, ist in Baden-Württemberg bei weitem noch nicht erreicht (7-Tage-Inzidenz, Stand 27. November 2020: 128,4 je 100.000 Einwohner). Dieser Wert wurde jedoch in § 28 a Absatz 3 IfSG als Orientierungsmarke für die Entscheidung über Lockerungen festgelegt.
	-
	-
	-

	Es ist daher weiterhin dringend erforderlich, alle nicht notwendigen Kontakte unbedingt zu vermeiden und die AHA+AL Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken, CoronaWarnApp, Lüften) stets einzuhalten.
	-

	Zur Erreichung der vorgenannten Ziele enthält auch die neue CoronaVO zwei zentrale Regelungsbereiche:
	-

	1.  Für Kontakte im privaten Umfeld (z. B. private Treffen, Feiern und Veranstaltungen) und in der Öffentlichkeit ist eine konkrete zahlenmäßige Beschränkung nach Teilnehmeranzahl und Anzahl der zusammenkommenden Haushalte vorgesehen.
	-
	-

	2.   Bestimmte Einrichtungen, die darauf ausgerichtet sind, dass Menschen dort zusammenkommen, sind für einen begrenzten Zeitraum vorübergehend geschlossen zu halten. Dies betrifft auch solche Einrichtungen, die in der Vergangenheit Hygienekonzepte zur Reduzierung von Infektionsrisiken implementiert haben und für die nach der verfügbaren Datenlage nicht empirisch nachgewiesen werden kann, dass sie spezifische Treiber der Pandemie sind. Angesichts des Umstandes, dass in Baden-Württemberg bei etwa 70 Prozent 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Von den Maßnahmen bewusst ausgenommen bleiben Einrichtungen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Pandemie und auch für die Zukunft der Gesellschaft und des Landes in besonderer Weise von essentieller Bedeutung sind, insbesondere die Bereiche „Kinderschutz“ und „Bildung“. Durch die Einschränkungen soll gewährleistet werden, dass Kindertagesstätten, Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen weiterhin offengehalten werden können. Für die Landesregierung hat der Präsenzunterricht an Schulen
	-
	-
	-

	Im Bereich der Wirtschaft wird durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen, wie z. B. Mund-Nase-Bedeckung, Abstandsregelungen, Beschränkung der zulässigen Personenanzahl bis hin zur vollständigen Schließung, sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung getragen. Dies bedeutet, dass im Bereich des produzierenden Gewerbes, des Handwerks und der Industrie, der sich durch geringen Publikumsverkehr auszeichnet, womit weniger physische Kontakte verbunden sind, auch weniger starke E
	-
	-
	-
	-
	-

	In diesem Zusammenhang stellt nunmehr § 28 a Absatz 6 Satz 2 IfSG klar, dass soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit bei der Entscheidung über das „Ob“ und „Wie“ von Schutznahmen im Rahmen der Gesamtabwägung einzubeziehen und zu berücksichtigen sind, soweit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 vereinbar ist. Zudem können einzelne soziale, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinhe
	-
	-
	-
	-

	Die sachliche Rechtfertigung und Differenzierung einzelner Schutzmaßnahmen ist daher nicht allein anhand des infektionsschutzrechtlichen Gefahrengrades der betroffenen Tätigkeit zu beurteilen. Vielmehr sind auch alle sonstigen relevanten Belange zu berücksichtigen, etwa die Auswirkungen der Ge- und Verbote für die betroffenen Unternehmen und Dritte sowie auch öffentliche Interessen an der uneingeschränkten Aufrechterhaltung bestimmter unternehmerischer Tätigkeiten.
	-

	Ausgenommen von den Maßnahmen sind zudem Ansammlungen und Veranstaltungen, die der Wahrnehmung besonders gewichtiger Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dienen, mithin Versammlungen nach Artikel 8 GG und Veranstaltungen, die der Glaubens- und Religionsausübung nach Artikel 4 GG dienen. Die Einschränkung dieser verfassungsrechtlich besonders geschützten Rechtsgüter ist auch vor dem Grundrechtsschutz auf Leben und körperliche Unversehrtheit bei Einhaltung der vorgeschriebenen Schutz- und Hygieneanforderung
	-
	-
	-

	Der Landesregierung ist bewusst, dass mit den Maßnahmen Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie der Betreiber der vorübergehend geschlossenen Einrichtungen verbunden sind:
	-
	-

	1.  Mit der Beschränkung der Anzahl der zulässigen Kontakte im privaten Bereich und in der Öffentlichkeit wird in das Grundrecht der Normbetroffenen aus Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 6 GG eingegriffen.
	-

	2.  Die Anordnung der Schließung bestimmter Einrichtungen greift in das Grundrecht vor allem der Betreiber dieser Einrichtungen aus Artikel 12 Absatz 1 GG ein. Sofern durch die Schließung von Einrichtungen (z. B. Beherbergungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen der Körperpflege oder Sport- und Vergnügungsstätten) mittelbar auch potenzielle Besucher dieser Einrichtungen an der Nutzung der Einrichtungen gehindert werden, wird auch insofern in ihr Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 GG eingegriffen.
	-
	-
	-
	-

	Diese zeitlich befristeten Grundrechtseingriffe sind nach Auffassung der Landesregierung angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens bei Abwägung aller Umstände und Folgen nach wie vor gerechtfertigt. Wenn die Freiheits- und Schutzbedarfe der verschiedenen Grundrechtsträger wie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in unterschiedliche Richtung weisen, haben der Gesetzgeber und auch die von ihm zum Verordnungserlass ermächtigte Landesregierung von Verfassungs wegen einen erheblichen Gesta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Sie dienen der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems im Land und damit dem Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bevölkerung, zu dessen Gewährleistung das Land nach Artikel 2 Absatz 1 LV i. V. m. Artikel 2 Absatz 2 GG verpflichtet ist. 
	-
	-

	–  Die Maßnahmen sind auch geeignet und erforderlich. Die bisherigen, auf bestimmte Bereiche fokussierten Maßnahmen waren angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens keinesfalls ausreichend und damit nicht geeignet, den weiteren Anstieg der Infektionen zu verhindern, geschweige denn die Trendwende des Infektionsgeschehens herbeizuführen. 
	-
	-
	-

	–  Die Maßnahmen sind auch angemessen. Dies gilt sowohl für die Eingriffe in das Grundrecht der Normbetroffenen aus Artikel 2 Absatz 1 GG als auch für die Eingriffe, die mit der Untersagung des Betriebs der im Einzelnen genannten Einrichtungen zwangsläufig verbunden sind. Die Landesregierung überprüft regelmäßig in kurzen Zeitabständen die getroffenen Maßnahmen. Dabei wägt sie auch die kollidierenden Grundrechte umfassend ab. Sie ist dabei erneut zu der Entscheidung gekommen, dass der Schutz der Gesundheit 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Von den Maßnahmen sind auch solche Einrichtungen betroffen, die in den vergangenen Monaten Hygienekonzepte zur Reduzierung von Infektionsrisiken implementiert haben. Damit stellt die Landesregierung nicht die Wirksamkeit der Hygienekonzepte dieser Einrichtungen in Frage. Vielmehr wird bezweckt, das Infektionsgeschehen wieder umfänglich kontrollieren zu können. Hierfür ist eine signifikante Reduzierung der physischen Kontakte insbesondere auch in diesen Einrichtungen erforderlich. Die Landesregierung sieh
	-
	-

	Bei der Anordnung der Maßnahmen berücksichtigt die Landesregierung auch die Rechtsprechung, vor allem des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH). Soweit der VGH in der Vergangenheit Betriebsverbote oder Betriebseinschränkungen unter dem Hinweis außer Vollzug gesetzt hat, dass die damit verbundenen Eingriffe unverhältnismäßig sind, hat sich die Landesregierung mit der Begründung des Gerichts intensiv auseinandergesetzt und die Erwägungen in ihrer Entscheidung berücksichtigt. Zudem hat die Landesregi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Landesregierung sieht die Folgen der getroffenen Maßnahmen nach einer umfassenden Abwägung der betroffenen Grundrechte als verhältnismäßig an. Ohne diese Eingriffe würde das pandemische Wachstum nicht eingedämmt, geschweige denn umgekehrt werden können. Die Folge wäre ein unkontrollierter Anstieg der Infektionen und damit eine erhebliche Gefährdung von Leib und Leben einer Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern, da die konkrete Gefahr besteht, dass die Kapazitäten des Gesundheitssystems einem weiteren Anst
	-
	-
	-
	-

	Hinzu kommt, dass sämtliche Maßnahmen für einen eng begrenzten Zeitraum angeordnet werden und Ausnahmetatbestände zur Reduzierung der belastenden Auswirkungen vorgesehen sind. Durch eine zeitlich begrenzte Betriebsschließung sollen länger andauernde und dadurch stärker einschneidende Maßnahmen mit deutlich härteren Folgen für die Betroffenen verhindert werden.
	Ein wesentlicher Aspekt für die Landesregierung ist, dass die finanzielle Unterstützung für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen auf Bundes- und Landesebene fortgeführt werden. Konkret bedeutet dies, dass die Novemberhilfe in den Dezember verlängert (bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats) wird. Zudem wird das Regelwerk der Überbrückungshilfe III verlängert und entsprechend angepasst. 
	-
	-

	Darüber hinaus berücksichtigt die Landesregierung im Rahmen der von ihr zu treffenden Maßnahmen stets, inwiefern der Betrieb der betroffenen Einrichtungen zumindest teilweise aufrechterhalten werden kann.
	•  So werden z. B. bei Beherbergungsbetrieben notwendige, nicht ausschließlich touristische Übernachtungen von dem Verbot ausgenommen. 
	•  Sportstätten und -einrichtungen können für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Personen des eigenen Haushalts sowie für den Spitzen- und Profisport genutzt werden. 
	-

	•  Einrichtungen des Gastgewerbes bleiben der Außer-Haus-Verkauf sowie Abhol- und Lieferdienstleistungen möglich. 
	Anhand dieser Ausnahmen wird deutlich, dass sich die Maßnahmen ausgewogen und ganz gezielt auf die nach Aussagen der Sachverständigen dringend erforderliche Reduzierung der physischen Kontakte in der Bevölkerung beschränken und die damit verbundenen Maßnahmen nur soweit reichen, wie dies angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens unabdingbar, aber aufgrund der nach wie vor kritischen Lage noch verhältnismäßig ist. 
	-
	-

	Mithin sind die Maßnahmen auch Teil eines in sich stimmigen Gesamtkonzeptes. Etwaige Ungleichbehandlungen sind durch sachliche Gründe gerechtfertigt und stehen im Einklang mit den Vorgaben des Gleichbehandlungsgebots nach Artikel 3 Absatz 1 GG. Sie lassen sich entweder auf infektionsschutzbezogene Unterschiede zurückführen (z. B. die Öffnung für Friseurbetriebe, vgl. VGH BW, Beschluss vom 16. Juni 2020 – 1 S 1356/20) oder werden durch die sich aus § 28 a Absatz 6 IfSG zu berücksichtigenden sozialen, gesells
	-
	-
	-
	-

	Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen wird die Landesregierung laufend beobachten. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird sie über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung bzw. über das Erfordernis weiterer Schutzmaßnahmen oder auch über die Aufhebung von Eingriffen in kurzen Zeitabständen entscheiden. 
	-

	Die getroffenen Maßnahmen ersetzen nicht das Erfordernis der Eigenverantwortung und Solidarität der Bevölkerung: Sie ergänzen den Eigenanteil eines jeden Einzelnen zur Bekämpfung der Pandemie durch konkrete, zeitlich begrenzte Handlungsanweisungen, die überprüft werden und deren Nichteinhaltung auch sanktioniert werden kann. 
	-
	-
	-

	Zu Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen 
	In diesem Abschnitt werden die Empfehlungen und Pflichten aufgeführt, die alle Bürgerinnen und Bürger betreffen und die Kardinalregeln des Infektionsschutzes darstellen. Weitere Anforderungen können sich auch aus anderen Vorschriften dieser Verordnung sowie auch aus den aufgrund dieser Verordnung ergehenden subdelegierten Verordnungen ergeben. Die Bürgerinnen und Bürger können sich jedoch darauf verlassen, dass Ihnen die speziell für sie geltende Zutritts- und Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygien
	-
	-

	Zu § 2 (Allgemeine Abstandsregel) 
	Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgt die Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 bei direktem Kontakt zum Beispiel durch Sprechen, Husten oder Niesen. Bei der Übertragung spielen Tröpfchen wie auch Aerosole eine wesentliche Rolle. Durch das Einhalten eines Abstands von mindestens 1,5 m kann die Exposition gegenüber Tröpfchen sowie in gewissen Umfang auch gegenüber Aerosolen verringert werden. Infizierte können bereits vor Symptombeginn ansteckend sein. Es wird davon ausgegangen, dass
	-

	Zu Absatz 1
	Um das Risiko der Übertragung und einen unmittelbaren Kontakt zu minimieren, stellt Absatz 1 daher die Empfehlung auf, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Diese Abstandsregel gilt grundsätzlich für sämtliche Zusammenkünfte von Menschen, also auch etwa bei erlaubten Ansammlungen und Veranstaltungen nach den §§ 9 bis 12. Der Abstandsregel bedarf es dann nicht, wenn geeignete physische Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, zum Beispiel Plexiglasscheiben, die in Länge, B
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Nach Absatz 2 ist im öffentlichen Raum, also allen für die Allgemeinheit zur Benutzung offenstehenden Innen- und Außenbereichen, der Mindestabstand von 1,5 Metern zwingend einzuhalten. Da sich hier potenziell viele, untereinander nicht bekannte Menschen begegnen, ist es zum Schutz anderer Personen vor einer Ansteckung erforderlich, nicht nur auf die Eigenverantwortung der Einzelnen zu setzen, sondern ein staatliches Gebot aufzustellen, das auch bußgeldbewehrt ist. Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgru
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ebenfalls ausdrücklich ausgenommen von der Geltung sind die nach § 9 Absatz 1 zulässigen Ansammlungen, also ein bewusstes Aufeinandertreffen beziehungsweise der bewusste gemeinsame Aufenthalt von Gruppen bis zu der in § 9 Absatz 1 genannten maximalen Personenzahl, auch im Rahmen zulässiger Veranstaltungen. Bei solchen sozialen Kontakten einander regelmäßig näher bekannter Personen ist das Infektionsrisiko minimiert und auch die Nachverfolgbarkeit regelmäßig einfacher gewährleistet als bei Zusammenkünften od
	-
	-

	 
	Zu Absatz 3
	Ein Fall der Unzumutbarkeit kann außerdem für Kinder oder gegenüber Kindern – unter Umständen auch im Falle anderer betreuungsbedürftiger Personen – vorliegen, wenn eine Unterschreitung des Abstands generell oder mit Blick auf die konkrete Situation geboten oder einfach Ausdruck kindestypischen Verhaltens ist. Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Infektionshäufigkeit und Übertragungswahrscheinlichkeit bei jüngeren Menschen geringer als im Vergleich zu Erwachsenen. Zudem wird aus Sicht de
	-
	-
	-
	-

	 
	Zu § 3 (Mund-Nasen-Bedeckung) 
	Eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) muss Mund und Nase beim Tragen ausreichend bedecken. Eine ausreichende Bedeckung liegt dann vor, wenn die MNB richtig über Mund, Nase, Wangen und Kinn platziert ist und an den Rändern möglichst eng anliegt, um das Ein- und Ausdringen von Luft an den Seiten zu minimieren. So erfüllen zum Beispiel Visiere und sog. Face Shields diese Eigenschaft nicht. Des Weiteren erfüllen weitmaschige oder Mund und Nase nicht durchgehend bedeckende Masken (z. B. löchrige Masken) diese Vorgaben 
	-
	-
	-

	Zu Absatz 1
	Da die Übertragung des Coronavirus hauptsächlich über Tröpfchen und Aerosole aus dem Nasen-Rachenraum erfolgt und diese Tröpfchen und Aerosole nach dem gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnis jedenfalls zum Teil von einer MNB zurückgehalten beziehungsweise in der Ausbreitung gehindert werden können, ist zum Schutz anderer Personen vor einer Ansteckung in Absatz 1 eine Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren MNB für bestimmte, in § 3 Nummern 1 bis 9 näher 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nach Nummer 6 besteht eine MNB-Pflicht im öffentlichen Raum in Innenstädten innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c Straßengesetz. In weiteren Bereichen in Innenstädten außerhalb von Fußgängerbereichen kann eine MNB-Pflicht durch Allgemeinverfügung angeordnet werden. Die Festlegung der Orte und der zeitlichen Beschränkung erfolgt durch die örtlich zuständigen Behörden.
	-
	-

	Darüber hinaus können die zuständigen Behörden auf Wegen im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe d Straßengesetz, beispielsweise auf Friedhofs-, Kirch-, Schul-, Wander- und sonstigen Fußwegen in Abhängigkeit der  zeitlichen und räumlichen Gegebenheit (z. B. während starker Frequentierung oder solange keine Sicherstellung des Mindestabstandes möglich ist) eine weitere MNB-Pflicht regeln. 
	Die Pflicht zum Tragen einer MNB nach Nummer 1 besteht nicht nur bei der Benutzung öffentlicher Transportmittel selbst, sondern auch in und auf baulich erkennbaren Aufenthaltsbereichen wie Bahn- und Bussteige sowie Bahnhofs- und Flughafengebäude. Da es beim Schiffsverkehr oft an einer baulichen Abgrenzbarkeit fehlt, werden hier nur die eigentlichen Wartebereiche der Anlegestellen, also die Bereiche, in denen mehrere Personen tatsächlich auf eine Beförderung warten, erfasst. 
	-
	-
	-

	Die Pflicht zum Tragen von nicht-medizinischen Alltagsmasken oder vergleichbaren MNB nach Nummer 3 ist in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgeschrieben und von besonderer Bedeutung, weil diese von vulnerablen Personen aufgesucht werden, wodurch die Gefahr der Ansteckung dieser Personengruppe erhöht ist. Die vorgenannte Aufzählung von Einrichtungen greift § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 
	-
	-

	Aufgrund der hohen Dynamik auf Parkflächen im räumlichen Umfeld von Einkaufsmöglichkeiten sieht Nummer 4 dort eine Pflicht zum Tragen einer MNB vor. Eine Ausnahmeregelung beim Einhalten von Mindestabständen ist nicht vorgesehen, da dies bei lebensnaher, typisierender Betrachtung dort nicht sichergestellt werden kann. Erfasst werden Parkflächen (auch in Parkhäusern), die aufgrund der objektiv erkennbaren räumlichen Nähe zu Einkaufzentren, Ladengeschäften und Märkten überwiegend dem Einkaufsverkehr dienen. Ni
	-
	-
	-

	Nummer 7 erfasst zum einen Räume, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, also alle für die Allgemeinheit zur Benutzung bestimmte Innenbereiche. Erfasst aus Klarstellungsgründen sind auch weitere für den Publikumsverkehr bestimmte Räume, also solche Räume, die zur Benutzung durch eine unbestimmte Zahl nicht näher bekannter Personen bestimmt sind, die aber nicht frei zugänglich sind, da zuerst eine Einlasskontrolle oder Vergleichbares durchgeführt wird.
	Zum Schutz vor Ansteckung in Arbeits- und Betriebsstätten ist nach Nummer 8 eine MNB zu tragen. Diese Pflicht betrifft neben geschlossenen Räumen, insbesondere Flure, Treppenhäuser, Teeküchen, Pausenräume, sanitäre Einrichtungen und sonstige Begegnungsflächen, auch Arbeitsstätten unter freiem Himmel auf dem Gelände eines Betriebes. Von dieser Pflicht kann abgewichen werden, sofern am Arbeitsplatz selbst ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen dauerhaft sicher eingehalten werden kann (vgl. Absatz 2 Nu
	-
	-

	In Nummer 9 wird nochmals ausdrücklich klargestellt, dass die Regelungskompetenz des Kultusministeriums unberührt bleibt. 
	-

	Zu Absatz 2 
	Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind in Absatz 2 Nummern 1 bis 10 Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer MNB geregelt. 
	-

	Von Ärztinnen und Ärzten attestierte gesundheitliche Gründe zur Befreiung von der MNB-Plicht nach Nummer 2 können sowohl körperlich als auch psychisch bedingt sein. Die Einschätzung, dass ein gesundheitlicher Ausnahmegrund vorliegt, kann auch von approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beziehungsweise approbierten Kinder- und Jugendtherapeuten bescheinigt werden. Ein Fall der Unzumutbarkeit kommt etwa in Betracht, wenn eine MNB von Menschen mit geistigen Behinderungen nicht toleriert wird od
	-
	-
	-
	-

	Eine Ausnahme von der MNB-Pflicht in Praxen, Einrichtungen und anderen Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2, 3, 7 und 8 sieht Nummer 4 vor, sofern die Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätigkeit dies erfordert. Dies gilt beispielsweise bei Notaren oder im Einwohnermeldeamt (zur Identitätsprüfung), beim Verlesen von Urkunden, beim Fotografen etc.
	-
	-

	Aus praktischen Gründen darf die MNB nach Nummer 5 zur Nahrungsaufnahme angehoben bzw. abgenommen werden; dabei ist dennoch auf den Schutz anderer Personen, etwa durch Abwenden des Gesichts, zu achten.
	Ein anderweitiger gleichwertiger Schutz im Sinne der Nummer 6, der das Tragen einer MNB nicht erforderlich macht, liegt insbesondere dann vor, wenn geeignete physische Barrieren vorhanden sind, z. B. Plexiglasscheiben, die in Länge, Breite und Höhe derart dimensioniert sind, dass eine Tröpfchenübertragung zwischen Personen weitestgehend vermieden wird. Erst recht gilt dies, wenn sich etwa ein Triebfahrzeugführer in einer abgetrennten Fahrerkabine befindet.
	-

	Eine MNB-Pflicht besteht nach Nummer 3 nicht in Arbeits- und Betriebsstätten am Platz oder bei Verrichtung der Tätigkeit, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. Diese Ausnahme gilt nicht, wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht. 
	Nach Nummer 9 sind sonstige Einrichtungen und Bereiche im Sinne des Absatzes 1 Nummern 6 und 7 ebenfalls von der MNB-Pflicht ausgenommen, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann. 
	-

	Nach Nummer 10 gilt die MNB-Pflicht nicht in Einrichtungen im Sinne des § 1 Kindertagesbetreuungsgesetz (Kindertagesstätten, Kindertagespflege) für Kinder, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte dieser Einrichtungen. Die Vorschrift nimmt auf § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz Bezug und erfasst gleichermaßen Kindertagespflegepersonen.
	 
	-
	-

	Zu Abschnitt 3: Besondere Anforderungen 
	Die folgenden §§ 4 bis 8 sind nur dann anwendbar, wenn in der Verordnung selbst (etwa in § 10 Absatz 1 oder § 14) oder in einer Rechtsverordnung nach § 12 Ab-satz 3 oder § 16 dieser Verordnung auf sie verwiesen wird. Wer jeweils Verantwortlicher ist, ergibt sich dabei aus der dortigen Regelung. Die Erfüllung der Pflicht kann dann auch durch Dritte erfolgen. § 7 hingegen betrifft stets die Personen, die Zutritt zu einer bestimmten Örtlichkeit haben oder an einer bestimmten Aktivität teilnehmen wollen und ric
	 
	-
	-

	 
	Zu § 4 (Hygieneanforderungen) 
	In § 4 sind die Hygieneanforderungen festgehalten, die den Mindestinhalt eines Hygienekonzepts festlegen. Diese Anforderungen beruhen auf den allgemein anerkannten Hygieneregeln und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Übertragungswegen viraler Erreger. Ziel dieser Maßnahmen ist die Verringerung des Infektionsrisikos.  
	-
	-
	-

	Die in Nummer 1 geregelte Begrenzung der Personenanzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles wie der Art des Angebots und der Zusammensetzung des Personenkreises (vgl. Ab-satz 2) ab. Zu ermöglichen ist in jedem Fall die Einhaltung der Abstandsregel zu anderen Personen. 
	 

	Nummern 2 bis 8 umschreiben die allgemein anerkannten Hygieneregeln. 
	Hierzu zählt insbesondere das Vorhalten von nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern. Als Alternative werden namentlich Handdesinfektionsmittel genannt. Daneben kommen auch gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen (zum Beispiel Handtrockner mit HEPA-gefilterter Luft) in Betracht. 
	-
	-
	-

	Durch die Verpflichtung zur Information nach Nummer 8 ist sichergestellt, dass Kunden beziehungsweise Besucher Kenntnis von den für sie geltenden Regeln haben. 
	-

	Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind Ausnahmen von der Verpflichtung der Hygieneanforderungen möglich, wenn diese nach den konkreten Umständen des Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, deren Einhaltung nicht erforderlich oder unzumutbar machen. Die Hygieneanforderungen sind stets situationsadäquat zu verstehen und ermöglichen etwa außerhalb des geschäftlichen Verkehrs bei der Hinweispflicht nach Nummer 8 eine weniger strenge Handhabe. 
	-
	-

	 
	Zu § 5 (Hygienekonzepte) 
	In den Fällen, in denen die Verpflichtung zur Erstellung eines Hygienekonzepts besteht, sind die vorgesehenen, konkreten Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Infektionserregern darzustellen und insbesondere die Umsetzung der Hygieneanforderungen nach § 4 zu konkretisieren.  
	-

	Darin müssen die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abgebildet und die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sichergestellt werden. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, müssen diese ebenfalls dargestellt werden. Der Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten und den damit einhergehenden möglichen Übertragungswegen ab. 
	-
	-

	In Absatz 2 wird geregelt, dass die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde die Vorlage des Hygienekonzepts verlangen kann, um die Einhaltung der Vorgaben gemäß §§ 4 und 5 zu überprüfen. Zudem wird klargestellt, dass damit keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. Folglich werden an ein Hygienekonzept im Sinne dieser Verordnung weniger strenge Anforderungen gestellt. 
	-

	 
	Zu § 6 (Datenverarbeitung) 
	Zu Absatz 1
	Um die Voraussetzung für eine möglichst effektive Kontaktpersonennachverfolgung zur Unterbrechung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter zu schaffen, ist es von besonderer Bedeutung, dass die in Absatz 1 ausdrücklich genannten Kontaktdaten von den hierzu Verpflichteten erhoben werden. Eine Kontrollpflicht bezüglich der Richtigkeit der Daten besteht für den Verpflichteten nicht. Sofern sich aufgrund der Angaben ersichtlich aufdrängt, dass offenkundig falsche oder unvollständige Angaben gemacht wurde
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Datenspeicherung ist gemäß Absatz 2 nur für die Dauer von vier Wochen zulässig. Mit der sich daran anschließenden Löschungspflicht wird unter anderem dem festgelegten Zweck der ausschließlichen Nutzung zur Kontaktnachverfolgung Rechnung getragen. Als datenschutzrechtlich Verantwortlicher hat der Verpflichtete durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen im Sinne des Artikels 32 Datenschutz-Grundverordnung insbesondere die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten per
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3 
	Der zur Erhebung der Daten Verpflichtete wird in Absatz 3 auch zur Datenübermittlung an die Gesundheitsbehörden verpflichtet, sofern diese von dort aus angefordert werden, um eine notwendige Kontaktpersonennachverfolgung bei Auftreten eines Infektionsfalls sicherzustellen. Weder der zur Erhebung der Daten Verpflichtete noch die Gesundheitsbehörden dürfen die Daten zu anderen Zwecken verwenden. 
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4 
	Absatz 4 stellt klar, welche Folge eintritt, wenn der potentielle Besucher oder Nutzer die angeforderten Daten nicht oder nicht vollständig abzugeben bereit ist. Insbesondere besteht die Verpflichtung, den potentiellen Besucher oder Nutzer von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
	-
	-
	-

	Zu Absatz 5
	Die zur Datenangabe verpflichteten Personen, d.h. Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen müssen wahrheitsgemäße Angaben machen. 
	Zu § 7 (Zutritts- und Teilnahmeverbot) 
	§ 7 stellt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot in Fällen auf, in denen die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus besonders groß ist. Dies ist der Fall, wenn innerhalb von 10 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person bestand (Kontaktperson Kategorie I) oder sich typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus zeigen. Sofern Ressortverordnungen abweichende Regelungen enthalten, gehen diese denen des § 7 vor.
	-

	Zu Absatz 1 
	Personen, von denen aufgrund der Umstände eine besondere Gefährdung für andere Personen ausgeht, können von einem Zutritt zu bestimmten Örtlichkeiten und der Teilnahme an bestimmten Aktivitäten ausgeschlossen werden. Erfasst sind nicht nur Personen, die wegen eines nicht nur flüchtigen Kontakts mit einer infizierten Person ohnehin unter Quarantäne stehen, sondern weitere Personen, die häufige Krankheitssymptome für COVID-19 entsprechend der aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts zeigen. Solche Sympto
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 regelt Ausnahmen zum Zutritts- und Teilnahmevorbot des Absatzes 1. Eine solche kann etwa dann vorliegen, wenn die Einhaltung im Einzelfall unzumutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie möglich minimiert ist. Beispielsweise ist die Teilnahme an einer nur in größeren zeitlichen Abständen stattfindenden berufsqualifizierenden Prüfung möglich, soweit ein gewisser Schutz anderer Prüflinge durch wei
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Zu § 8 (Arbeitsschutz) 
	Die Regelungen konkretisieren die Pflichten des Arbeitgebers zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Zum Schutz der Beschäftigten ist der Arbeitgeber insbesondere nach § 3 Absatz 1 Nummer 10, § 4 Nummern 1 und 3 Arbeitsschutzgesetz und § 4 Absatz 2 Arbeitsstättenverordnung für die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen verantwortlich. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zum Schutz vor Ansteckung in Arbeits- und Betriebsstätten zur Einhaltung der Regelung des § 3 verpflichtet. Grundlage der Entschei
	-
	-
	-

	 
	Zu Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen 
	Die §§ 9 bis 12 enthalten insbesondere Begrenzungen für das Zusammenkommen mehrerer Personen. Systematisch enthält § 9 zunächst allgemeine Grundregeln für Ansammlungen. Dieser Begriff umfasst grundsätzlich alle Zusammenkünfte mehrerer Personen. Darüber hinaus regelt § 9 private Veranstaltungen als Unterfall der Ansammlung. Die §§ 10 bis 12 beinhalten vorrangige, spezielle Regelungen für sonstige Veranstaltungen und Versammlungen als besondere Formen der Ansammlung. 
	-
	-

	§ 9 erlaubt dabei Ansammlungen aller Art einschließlich privater Veranstaltungen, aber grundsätzlich nur mit begrenzter Personenzahl. Demgegenüber werden in § 10 nicht-private Veranstaltungen als „institutionalisierte Ansammlung“ mit mehr Personen geregelt. Aufgrund der damit einhergehenden besonderen Gefahren sind im Gegenzug auch besondere Infektionsschutzanforderungen zu erfüllen.
	 

	Zu § 9 (Ansammlungen und private Veranstaltungen) 
	§ 9 regelt einheitlich die Kontaktbeschränkung im privaten und öffentlichen Bereich. 
	-

	Zu Absatz 1
	Das Zusammenkommen von Personen aus einem Haushalt ist nach Nummer 1 in unbeschränkter Anzahl zulässig.
	Nach Nummer 2 darf sich eine Person (Ausgangsperson) mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt und mit den Angehörigen aus einem weiteren Haushalt sowie mit Verwandten in gerader Linie treffen, sofern sich insgesamt nicht mehr als 5 Personen treffen. Kinder dieser Haushalte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres (d. h. einschließlich 14 Jahre) werden hierbei nicht mitgezählt. Die Person (Ausgangsperson) selbst oder die Angehörigen aus dem weiteren Haushalt bzw. Verwandten in gerader Linie dürfen jeweils ihr
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	Als Haushalt gelten auch Wohngruppen in Einrichtungen und besonderen Wohnformen im Sinne der SGB VIII, IX, XI, XII sowie Seniorenheime und ähnliche Einrichtungen, soweit in diesen Personen wohngruppenähnlich zusammenleben. 
	-

	Als Ansammlungen gelten bewusste Zusammentreffen verschiedener Personen unabhängig vom jeweiligen Zweck. Der Begriff der Veranstaltung ist definiert in § 10 Absatz 5 und umfasst ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt.
	-
	-

	§ 9 Absatz 1 unterscheidet nicht zwischen Treffen im privaten Raum und Treffen in der Öffentlichkeit. Von einer solchen Differenzierung wurde aus Gründen der Rechtsklarheit sowie aus Gründen des Infektionsschutzes abgesehen. Die private Veranstaltung als Gegensatz zur sonstigen Veranstaltung ist eine Veranstaltung eines klar abgrenzbaren Personenkreises mit einer innerlichen Verbundenheit zur veranstaltenden Person oder der Teilnehmer untereinander. Gemeint sind zum Beispiel Geburtstagspartys, Familienfeier
	-
	-
	-
	-

	Regelungen, die den direkten zwischenmenschlichen Kontakt noch drastischer einschränken, wären zwar denknotwendig geeigneter, um lnfektionsketten zu unterbrechen bzw. eine Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Dies würde jedoch einen wesentlich stärkeren Eingriff in die Freiheitsrechte der Bevölkerung darstellen. Die Landesregierung erachtet eine Beschränkung nach der Anzahl der Personen und der Anzahl der betroffenen Haushalte zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung vor dem Hintergrund der
	-
	-
	-

	Die Kontaktbeschränkungen in Absatz 1 sind auch verhältnismäßig, da dem Einzelnen das Recht zu entscheiden, „mit wem“ man sich trifft, durch die Maßnahmen nicht genommen wird. Darüber wird Absatz 1 dem sog. Familienprivileg und damit der besonderen Bedeutung des familiären Zusammenlebens im Hinblick auf Artikel 6 Absatz 1 GG gerecht. 
	-
	-

	Abweichend von Nummer 2 werden in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 Ansammlungen und private Veranstaltungen mit insgesamt bis zu 10 Personen beliebig vieler Haushalte gestattet; auch hier werden Kinder dieser Haushalte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres ausgenommen. Mit dieser Regelung soll Weihnachten als besonderes Fest im Kreise von Familie und Freunden auch in diesem Jahr, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein. Denn diese Tage sind für den größten Teil der Bevölkerung für den familiären
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Regelung in Absatz 2, wonach Kontaktbeschränkungen nicht für Ansammlungen gelten, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendsozialarbeit, trägt ebenfalls dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung.
	-
	-

	Ein weiteres Beispiel sind Ansammlungen, die der Tierseuchenprävention (Afrikanische Schweinepest, Maul-und-Klauen-Seuche, Geflügelpest etc.) dienen.
	-

	Gruppentherapien unterliegen den allgemeinen Veranstaltungsregelungen nach § 10 und sind erlaubt.
	 

	Zu § 10 (Sonstige Veranstaltungen) 
	Zu Absatz 1
	In Absatz 1 werden die allgemeinen Anforderungen an sonstige Veranstaltungen festgelegt. Erfasst werden hiervon Veranstaltungen aller Art unabhängig vom Gegenstand der Veranstaltung und von der Person des Veranstalters, soweit sie nicht eine private Veranstaltung im Sinne des § 9 darstellen. Bei Veranstaltungen nach § 10 ist es erforderlich, dass Veranstalter die allgemeinen Hygieneanforderungen nach § 4 einhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 für die konkrete Veranstaltung erstellen und eine Dat
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 sieht in Satz 1 eine Ausnahme von Absatz 1 für Veranstaltungen als Unterfall der Ansammlung vor, deren Durchführung bereits nach § 9 Absatz1 zulässig ist. 
	-

	Zu Absatz 3
	Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 regelt sonstige, nicht private Veranstaltungen, die der Unterhaltung und damit einem angenehmen Zeitvertreib dienen, sowie sonstige Kunst- und Kulturveranstaltungen, insbesondere im professionellen Bereich (z. B. professionelle Konzerte). Dabei werden Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben ausdrücklich genannt. Der Begriff der Veranstaltung, die der Unterhaltung dient, geht jedoch deutlich weiter. Die Regelung dient als Auffangtatbestan
	-
	-
	-
	-

	Zur wirksamen Eindämmung der Pandemie ist es bei der bestehenden Gefährdungslage erforderlich, sämtliche in dieser Zeit verzichtbaren Unterhaltungsveranstaltungen zu unterlassen.
	-
	-

	 
	Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 enthält eine Öffnungsklausel für Veranstaltungen des Profi- und Spitzensportes (z. B. Spiele der Bundesligen, vgl. näher die Begründung zu § 13 Absatz 2 Nummer 6). Unter Berücksichtigung der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung für den Profi- und Spitzensport werden solche Veranstaltungen nicht generell untersagt; sie dürfen jedoch nur unter Ausschluss von Zuschauern vor Ort stattfinden.
	-
	-

	Nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 weiterhin beschränkt erlaubt bleiben demgegenüber sonstige, nicht private Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern, die nicht der Unterhaltung dienen, wie etwa Elternabende, Eigentümerversammlungen oder Vereinssitzungen. Volkshochschulangebote und ähnliche Bildungsangebote sind zulässig (hier muss der Bildungszweck eindeutig im Vordergrund stehen), soweit das Angebot nicht nach § 13 ausgeschlossen wäre, wenn es in anderen Einrichtungen erbracht werden würde (z. B. Yogakurse n
	-
	-

	Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht.
	-

	Zu Absatz 4
	Absatz 4 enthält eine Ausnahme zu Absätzen 1 bis 3 für Veranstaltungen, die im öffentlichen Interesse liegen und auch während einer Pandemie – soweit wie möglich – durchgeführt werden müssen. Die Ausnahme umfasst namentlich Veranstaltungen und Sitzungen in den Bereichen der Legislative, Judikative und Exekutive – gerade auch im Zuge von Planfeststellungsverfahren im Infrastrukturbereich (insbesondere Straßenbau- und Eisenbahninfrastrukturprojekte) – sowie der staatlichen Selbstverwaltung, etwa im kommunalen
	-
	-
	-
	-

	Die Ausnahme des Absatz 4 dient auch der Aufrechterhaltung von Maßnahmen zur Tierseuchenprävention (Afrikanische Schweinepest, Maul-und-Klauen-Seuche, Geflügelpest etc.).
	Zu Absatz 5
	Absatz 5 enthält eine Legaldefinition des Begriffs der Veranstaltung. Hierunter fällt etwa auch die Durchführung von Prüfungen im Zusammenhang mit der dienstlichen Aus- und Weiterbildung. Die Definition dient der Abgrenzung zur bloßen Ansammlung, gerade auch im Rahmen des erlaubten Geschäftsbetriebs von Einrichtungen (vgl. § 9 Absatz 2). Sofern dort einzelne Veranstaltungen stattfinden, richtet sich deren Zulässigkeit nach § 10.
	-
	-

	 
	Zu § 11 (Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes) 
	Zu Absatz 1
	Vor dem Hintergrund der überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 GG wird in Absatz 1 die generelle Zulässigkeit der verfassungsrechtlich besonders geschützten öffentlichen und nicht-öffentlichen Versammlungen unabhängig von deren Teilnehmerzahl geregelt. Nach § 28 a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Alternative 1 IfSG ist eine Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 GG nur zulässig, soweit durch sämtliche zuvor zu ergreifenden anderen Schutzmaßnahmen keine wirksame Ei
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 regelt, dass auch bei der Durchführung von Versammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes zum Schutz der Gesundheit der Teilnehmenden und der Bevölkerung die allgemeinen Abstandsregeln nach § 2 zu beachten sind. Die Versammlungsleitung hat auf deren Einhaltung hinzuwirken. Durch Satz 2 wird überdies klargestellt, dass diese Vorgaben nicht abschließend sind und gegebenenfalls auch die nach dem Versammlungsrecht zuständigen Behörden (zusätzlich zu den nach dem Infektionsschutzrecht zuständigen Behö
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Aus Absatz 3 ergibt sich klarstellend, dass Versammlungen aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen, etwa nach § 15 Versammlungsgesetz oder §§ 28, 28 a IfSG verboten werden können, sofern der Schutz vor Infektionen anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann. 
	-
	-

	 
	Zu § 12 (Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen) 
	-

	Zu Absatz 1
	Vor dem Hintergrund der Bedeutung der verfassungsrechtlich besonders geschützten Religionsfreiheit regelt § 12 die Zulässigkeit von Veranstaltungen von Kirchen, Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen. Nach § 28 a Ab-satz 2 Satz 1 Nummer 1 Alternative 2 IfSG ist eine Untersagung von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften nur zulässig, soweit durch sämtliche zuvor zu ergreifenden anderen Schutzmaßnahmen kei
	-
	-
	 

	Zu Absatz 2
	Veranstalter von religiösen und weltanschaulichen Veranstaltungen müssen auch bei aufgrund von Artikel 4 GG geschützten Veranstaltungen die Vorgaben der§§ 4 und 5 einhalten. Bei Veranstaltungen bei Todesfällen sind die Hygieneanforderungen gemäß § 4 einzuhalten. Weiterhin gilt bei allen genannten Veranstaltungen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot gemäß § 7. 
	 
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Das Kultusministerium wird in Absatz 3 gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, erforderlichenfalls durch Rechtsverordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere Obergrenzen der Personenanzahl und sonstige ausführende Regelungen für religiöse Veranstaltungen gemäß Absatz 1 sowie Veranstaltungen bei Todesfällen gemäß Absatz 2 zu erlassen.  
	-
	-

	Zu Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe 
	-

	In Abschnitt 5 sind die Betriebsverbote und Einschränkungen von Einrichtungen geregelt. 
	 
	Zu § 13 (Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen) 
	Durch den starken Anstieg der Anzahl an Neuinfektionen ließen sich ab Oktober 2020 erstmals die Infektionsketten in Baden-Württemberg nicht mehr nachvollziehen. Dieser Umstand eines sich verändernden Infektionsgeschehens machte umfassende Schutzmaßnahmen (vgl. § 28 a Abs. 3 Satz 6 IfSG) und eine Neuausrichtung der Gesamtkonzeption der Pandemiebekämpfung mit weitgehender Beschränkung der öffentlichen und privaten Kontakte erforderlich, unter Berücksichtigung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie d
	-
	-
	-
	-
	-

	Vor diesem Hintergrund regelt § 13 die angesichts der akuten Gefährdungslage zeitlich befristete Untersagung des Betriebs von Einrichtungen für den Publikumsverkehr. Das Betreten einer Einrichtung durch den Betreiber, dessen Mitarbeitende oder z. B. Handwerker bleibt demnach weiterhin gestattet. Dies gilt auch, falls Einrichtungen zum Zweck der Ausbildung betreten und genutzt werden sollen. Die Untersagung des Betriebs für den Publikumsverkehr zielt darauf ab, das Zusammentreffen von Kunden, Besuchern, Nutz
	-
	-
	-

	Die in § 13 aufgeführten Einrichtungen haben gemeinsam, dass sie von einer Vielzahl sich unbekannter Personen in teils hoher Frequentierung besucht oder genutzt werden. Infektionswege sind daher kaum mehr nachvollziehbar. Darüber hinaus würde die Weiterverbreitung des Coronavirus in solchen Einrichtungen regelmäßig eine Vielzahl verschiedener Cluster treffen. Mit den derzeit bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen lassen sich Ansteckungsgefahren bei der Nutzung dieser Einrichtungen nicht in gleicher Weise 
	-
	-

	Zu Absatz 1 (Clubs und Diskotheken)
	Absatz 1 regelt die Untersagung von Clubs und Diskotheken als Tanzlustbarkeiten. Da das Betriebskonzept von Clubs und Diskotheken auf Geselligkeit und Nähe unter den Besuchern beruht, lassen sich Abstandsregeln, die eine Übertragung des Coronavirus minimieren können, unter diesen Rahmenbedingungen kaum konsequent einhalten. Die Besucherinnen und Besucher sind regelmäßig in Bewegung, schütten durch lautes Sprechen und körperliche Aktivität vermehrt Tröpfchen und Aerosole aus und es besteht regelmäßig Kontakt
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2 
	Zu Nummer 1 (Vergnügungsstätten)
	Nummer 1 umfasst den Betrieb von Vergnügungsstätten aller Art. Vergnügungsstätten sind regelmäßig darauf ausgerichtet, dass sie von einer Vielzahl von Personen über einen längeren Zeitraum aufgesucht werden. Die vorübergehende Schließung dieser Einrichtungen dient der mit dem Gesamtmaßnahmenpaket zu erwirkenden drastischen Reduzierung physischer Kontakte in der Bevölkerung. 
	-

	Neben Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen werden hiervon auch Spielcasinos, Varietés, Nacht- und Tanzbars, Striptease-Lokale, Swinger-Clubs und Sexkinos erfasst. Auch Bowling-Center und Einrichtungen ähnlicher Art gelten als Vergnügungsstätten im Sinne dieser Vorschrift, und sind daher vorübergehend geschlossen zu halten, sofern der Betrieb nicht schon durch die Regelung in Nummer 10 untersagt ist. 
	-
	-

	(Sport-)Wettbüros, die aufgrund ihres Betriebskonzepts auf eine längere Verweildauer ausgelegt sind (z. B. durch das Angebot von Speisen und Getränken, Pay-TV oder andere vergleichbare Angebote), fallen ebenfalls unter die Betriebsuntersagung nach Nummer 1. Im Gegensatz dazu sind Wettbüros und ähnliche Einrichtungen regelmäßig dann nicht als Vergnügungsstätten zu qualifizieren, wenn sich deren Dienstleistungsangebot ausschließlich auf das einer reinen Annahmestelle (Abgabe und Entgegennahme von Spielscheine
	-
	-
	-
	-

	Zu Nummer 2 (Kunst- und Kultureinrichtungen)
	Neben Theatern, Opern, Konzerthäusern und Kinos werden auch Museen und alle anderen Einrichtungen, in denen entgeltlich oder unentgeltlich Kunst- und Kulturangebote dargeboten werden, geschlossen. Auch der Betrieb von Kunst- und Kultureinrichtungen ist auf den Besuch durch ein breites Publikum aus einem größeren Einzugsgebiet ausgelegt. Hingegen nicht untersagt sind Angebote, die ohne Publikumsverkehr durchgeführt werden, wie z. B. Live-Streams.
	-
	-

	Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bleibt auch der Probebetrieb in Theatern, Opern, Konzerthäusern und ähnlichen Einrichtungen aufrechterhalten, sodass den Betreibern die nahtlose Wiederaufnahme des Betriebs nach Ablauf der befristeten Maßnahmen möglich ist. Nicht gestattet ist dagegen der Probenbetrieb (z. B. Chorproben) durch Amateurgruppen und Hobbyvereine als Veranstaltungen der Breitenkultur.
	Ausgenommen vom Verbot der Nummer 2 sind Autokinos, da im geschützten Raum eines Fahrzeuges eine Verbreitung des Virus auf andere Personengruppen ausgeschlossen ist. 
	Ebenfalls ausgenommen sind Archive und Bibliotheken (auch Landesbibliotheken und Hochschulbibliotheken), Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen. Diese sind als Teil des für die Zukunft der Gesellschaft besonders bedeutsamen Bereichs „Schule und Bildung“ nicht von den vorübergehenden Maßnahmen erfasst. Musikschule in diesem Sinne ist auch der Musikverein, während er Musikunterricht anbietet, sofern die gleichen Standards eingehalten werden, die auch für Musikschulen gelten. 
	-
	-
	-

	Zu Nummer 3 (Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe)
	Der Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr ist nach Nummer 3 untersagt. Nach dem mit der vorliegenden Verordnung verfolgten Gesamtkonzept soll die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant reduziert werden. Damit wird verdeutlicht, dass mit der Reduzierung der öffentlichen und privaten Kontakte regionale und überregionale touristische Ausflüge möglichst weitgehend unterbleiben sollen. Andere Busverbindungen, z. B. des ÖPNV, oder der Bahnverkehr sind dagegen im Hinblick auf die Aufr
	-
	-

	Nummer 3 untersagt zudem das Anbieten entgeltlicher Übernachtungen im Inland für nicht notwendige oder touristische Zwecke. Auch als Übernachtungsangebot anzusehen ist das Anbieten von Wohnmobilstellplätzen. Die Regelung dient dem Ziel, eine weitere Verbreitung des Infektionsgeschehens aufgrund privater bzw. touristischer Reisen nach und in Baden-Württemberg zu verhindern. Touristische Reisen verstärken die Gefahr einer Ausweitung des Infektionsgeschehens und damit einer weiteren Beschleunigung des exponent
	-
	-
	-

	Mildere, aber gleich wirksame Mittel, um die aktuelle pandemische Lage unter Kontrolle zu bekommen, sind nicht ersichtlich. Durch die Ausnahme für geschäftliche, dienstliche oder, in besonderen Härtefällen, privaten Übernachtungen wird zudem dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen. Besondere Härtefälle liegen etwa bei Dauercampern vor, da das Verbot ansonsten zu einer faktischen Obdachlosigkeit führt sowie bei Familienbesuchen über die Weihnachtsfeier-tage (23. bis 27. Dezember). 
	-
	-
	-
	 

	Im Rahmen nicht untersagter Übernachtungsangebote dürfen – ausschließlich – für Übernachtungsgäste auch gastronomische Dienstleistungen erbracht werden. Entsprechend anwendbar ist die Regelung bei einer Verpflegung durch (Hotel-)Restaurants bei zulässigen Veranstaltungen, z. B. geschäftlichen Tagungen, auch dann, wenn keine Übernachtung erfolgt. Aus den zu Absatz 2 Nummern 7, 8 und 11 ausgeführten Gründen ist der Betrieb von Bädern, Saunen oder Bereichen mit Wellnessbehandlungen jedoch untersagt. Sportberei
	Zu Nummer 4 (Messen und Ausstellungen)
	Messen im Sinne des § 64 Gewerbeordnung sowie Ausstellungen im Sinne des § 65 Gewerbeordnung sind regelmäßig auf ein Zusammenkommen einer großen Zahl von Personen (Aussteller, Ausrichter, Besucher), oft aus einem überregionalen Gebiet, ausgerichtet, was zu einer Vielzahl physischer Kontakte führt. Zur Erreichung des Ziels einer drastischen Reduzierung physischer Kontakte sind diese Einrichtungen vorübergehend geschlossen zu halten.
	-
	-

	Zu Nummer 5 (Freizeiteinrichtungen)
	Auch das Angebot von Freizeitparks sowie zoologischen und botanischen Gärten sowie sonstigen besonderen Freizeiteinrichtungen (z. B. Tierparks, touristische Ausflugsschiffe, mobile Eisbahnen, Kletterparks, Hochseilgärten, Indoor-Spielplätze oder Trampolinhallen) führt regelmäßig zu einem Zusammenkommen einer großen Zahl von Personen, oft aus einem überregionalen Gebiet, was zu einer Vielzahl physischer Kontakte führt. Ein Aufrechterhalten auch derartiger Angebote ist nicht mehr angemessen, weil das diffuse 
	-
	-

	Zu Nummer 6 (Sportanlagen und Sportstätten)
	Durch Nummer 6 wird die Ausübung sportlicher Aktivitäten, an denen zeitgleich mehr als zwei Personen beteiligt sind, die nicht zu einem Haushalt gehören, in allen hierfür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen – unabhängig ob öffentlich oder privat – untersagt. Diese personenbezogene Einschränkung gilt für die gesamte Sportanlage, das heißt bei Tennishallen mit mehreren Tennisplätzen, dass auch hier maximal zwei Personen spielen dürfen, die nicht einem Haushalt angehören. 
	-

	Keine Anlage oder Einrichtung in diesem Sinne sind Sportboothäfen und Sportflugplätze. Von der Untersagung in Nummer 6 wird auch erfasst, wenn mehr als zwei Personen oder andere, als Personen eines gemeinsamen Haushalts, gleichzeitig auf oder in einer Sportanlage, einer Sportstätte oder in einer der weiter genannten Einrichtungen gleichzeitig individualsportlich aktiv sind. Nur im Freien dürfen weitläufige Sportanlagen und Sportstätten, wie z. B. Golf-, Tennis-, Modellflug- oder Reitplätze, auch zeitgleich 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sport als körperliche Aktivität führt zu erhöhter Atemfrequenz, mit der Folge einer stärkeren Bildung von Aerosolen, welche neben der Tröpfcheninfektion als Hauptübertragungsweg für die Sars-CoV-2-Viren gelten. Dies bedingt ein erhöhtes Infektionsrisiko.
	-

	Die Nutzung von Anlagen für den Reha-Sport im Sinne des SGB IX, den Schul-, Spitzen- und Profisport ist von der Untersagung ausgenommen. Profi- und Spitzensportler sind Sportlerinnen und Sportler, die einen Arbeitsvertrag haben, der sie zu einer sportlichen Leistung gegen ein Entgelt verpflichtet und dieses überwiegend zur Sicherung des Lebensunterhalts dient. Dies sind Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten sowie paralympische Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, selbstständige, vere
	-
	-
	-

	Für diese Personengruppe wäre ein Verlust an Trainingsmöglichkeiten unverhältnismäßig. Dies gilt auch für den Studienbetrieb sowie dienstliche Belange (z. B. Polizei, Feuerwehr). Die Aufrechterhaltung des Profisports erfolgt aufgrund seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung. Den Infektionsschutzbelangen der Bevölkerung wird dadurch Rechnung getragen, dass Zuschauer nicht zugelassen werden. 
	-
	-

	Die Ausnahme für den Schulsport beruht auf der Entscheidung der Landesregierung, den Unterrichtsbetrieb zur Bildung und zum Schutz von Kindern und Familien weitestgehend aufrechtzuerhalten.
	-
	-

	Zu Nummer 7 (Bäder und Badeseen)
	Nach Nummer 7 ist der Betrieb von Bädern und Badeseen untersagt. Das Ansteckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft einer Vielzahl, überwiegend nicht bekannter Personen ausgeht, besteht insbesondere auch bei den in Nummer 7 genannten Bädern. Unabhängig davon, dass in Bädern nicht einmal der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckungen realisierbar ist, kann die Reduzierung des Kontaktes von Menschen in solchen Einrichtungen und Umgebungen auch nicht durch die bloße Einhaltung von überwachten Schutz-, Hygiene- und Abs
	-
	-

	Insbesondere in Thermal- und Spaßbädern halten sich Personen über eine längere Verweildauer auf. Der Besuch ist gekennzeichnet durch Spaß und Spiel (Spaßbäder) bzw. durch erhöhtes Schwitzen (Thermalbäder). Diese Umstände tragen zu einer deutlichen Erhöhung der Infektionsgefahr bei.  
	-

	Mit den vorgesehenen, die Nutzung durch den Reha-Sport im Sinne des SGB IX, den Spitzen- und Profisport sowie für den Studienbetrieb betreffenden Ausnahmen wird dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. Die Ausnahme für den Schulsport beruht auf der Entscheidung der Landesregierung, den Unterrichtsbetrieb zur Bildung und zum Schutz von Kindern und Familien weitestgehend aufrecht zu erhalten.
	-
	-

	Zu Nummer 8 (Saunen)
	Der Besuch ist gekennzeichnet durch enge Kontakte in begrenzten Räumen, eine längere Verweildauer bei wechselnder Gruppenbildung sowie erhöhtes Schwitzen. Diese Umstände tragen entsprechend der Einrichtungen in Nummer 7 zu einer deutlichen Erhöhung der Infektionsgefahr bei.  
	Zu Nummer 9 (Einrichtungen des Gastgewerbes)
	Nummer 9 betrifft insbesondere Restaurants, Bars, Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars und Kneipen. Der Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentlicher Einrichtungen ist aufrechtzuerhalten, um den Betriebsablauf dieser Einrichtungen zu garantieren. Zudem müssen Angehörige dieser Einrichtungen ihren Betrieb als ihr Cluster nicht verlassen. Auch der Betrieb von Schulkantinen, von Kantinen von Kindertagesstätten und von Bildungseinrichtungen nach § 14 Satz 1 Nummer 5 ist nicht untersagt
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Das Ansteckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft einer Vielzahl von Personen ausgeht, lässt sich auch für den Betrieb von Einrichtungen des Gastgewerbes feststellen. Die Schließung dieser Einrichtungen begrenzt solche physischen Kontaktmöglichkeiten und verhindert, dass sich viele untereinander nicht bekannte Menschen über einen längeren Zeitraum auf begrenztem Raum aufhalten um zu essen, zu trinken und sich zu unterhalten, was mit einer hohen Infektionsgefahr einhergeht. Das lediglich mit einem kurzen Au
	-
	-
	-
	-

	 
	Zugleich trägt die Schließungsanordnung dazu bei, dass die Menschen – insbesondere im städtischen Bereich, wo ansonsten eine starke Frequentierung des öffentlichen Raums auftritt – vermehrt zu Hause bleiben und so physische Kontakte weitgehend reduziert werden. Die Landesregierung erachtet diese Maßnahme daher als geeignet, erforderlich und angemessen, um den Anstieg des Infektionsgeschehens einzudämmen und die Infektionskurve umzukehren.
	-
	-
	-

	Zu Nummer 10 (Mensen)
	Bei Mensen und Cafeterien der Studierendenwerke handelt es sich weder um Restaurants noch um Kantinen im eigentlichen Sinne. Da die Lebenssachverhalte der Mensen und Cafeterien mit Gaststätten nach der Nummer 9 vergleichbar sind, ist es angesichts des pandemiebedingt an Hochschulen stark eingeschränkten Präsenzstudienbetriebs angemessen, die Mensen und Cafeterien auf einen Außer-Haus-Verkauf zu beschränken. Entsprechend § 16 Absatz 2 Satz 2 sollen die Regelungen keine Anwendung finden auf die Hochschule für
	-
	-

	Zu Nummer 11 (Einrichtungen für körpernahe Dienstleistungen)
	In den von Nummer 11 erfassten Einrichtungen werden körpernahe Dienstleistungen erbracht, die aufgrund der Nichteinhaltung von Mindestabständen bei der Erbringung der Dienstleistung in der Regel mit einem erhöhten Infektionsrisiko einhergehen. Daher musste zur Abwendung einer akuten Gefahrenlage der Betrieb solcher Einrichtungen zur Inanspruchnahme nicht dringend erforderlicher, zeitlich in der Regel verschiebbarer Anwendungen oder Behandlungen untersagt werden. 
	-

	Friseurbetriebe und Barbershops, die nach der Handwerksordnung Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen sind, sind von der Untersagung ausgenommen, soweit diese Friseurdienstleistungen (z. B. Haare waschen, schneiden, färben, föhnen) anbieten. Kosmetische Leistungen sowie Wellnessbehandlungen sind hiervon nicht umfasst.
	-
	-
	-

	Friseurbetriebe und Barbershops weisen im Vergleich zu den mit dieser Regelung untersagten Einrichtungen infektionsschutzbezogene Unterschiede auf, die die zeitweise Ungleichbehandlung rechtfertigen. Bereits aufgrund der Art der Tätigkeit unterscheiden sich die lnfektionsrisiken bei der Dienstleistung eines Friseurbetriebs von denen der untersagten Einrichtungen. Bei Letzteren wird – anders als bei Friseuren – regelmäßig eine Face-to-face-Behandlung durchgeführt. lm Hinblick auf die Übertragung des Coronavi
	-
	-
	-
	-
	-

	Zudem wird in der Formulierung zu Nummer 11 klargestellt, dass Einrichtungen zur Erbringung medizinisch notwendiger Behandlungen, insbesondere Physiotherapie, Ergo- und Logopädie, Podologie und Fußpflege, auch ohne ärztliche Verordnung, nicht von der Schließungsanordnung erfasst sind.
	-
	-

	Zu Nummer 12 (Prostitutionsstätten)
	Nummer 12 untersagt insgesamt die Ausübung jeglichen Prostitutionsgewerbes. Namentlich benannt sind Prostitutionsstätten, Bordelle und sonstige Einrichtungen. Der Begriff der Prostitutionsstätte bezeichnet alle gewerbsmäßig betriebenen Betriebsstätten, wie Bordelle, bordellartige Einrichtungen, Wohnungsbordelle, Terminwohnungen oder Modellwohnungen. Bei der Betriebsbezeichnung als Sauna-Club, FKK-Club oder Swinger-Club handelt es sich nur dann um eine Prostitutionsstätte, wenn dort mit Wissen der Betreiberi
	-
	-
	-

	Untersagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes nach § 2 Absatz 3 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG). Damit ist jede gewerbsmäßige Leistung im Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person von der Untersagung umfasst. Nach der gesetzlichen Definition des § 2 Absatz 3 ProstSchG handelt es sich um ein Prostitutionsgewerbe, wenn eine Prostitutionsstätte betrieben, ein Prostitutionsfahrzeug bereitgestellt, eine Prostitutionsveranstaltung o
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Umstand, dass die Erbringung sexueller Dienstleistungen, ohne dass ein Dritter daraus einen wirtschaftlichen Nutzen zieht, gestattet bleibt, ist durch den Schutz der Intimsphäre des Einzelnen begründet. Einen so weitreichenden Eingriff des Staates in die Intimsphäre, der mit einem vollständigen Verbot des Erbringens sexueller Dienstleistungen verbunden wäre, erachtet die Landesregierung als nicht verhältnismäßig.
	-
	 

	Die aus Gründen des Infektionsschutzes erforderliche Untersagung jeglicher im Rahmen eines Gewerbebetriebs ausgeübter sexueller Dienstleistung beruht auf der dem Prostitutionsgewerbe immanenten körperlichen Nähe und körperlichen Aktivität, die zu erhöhter Atmung und stärkerer Bildung von Aerosolen führen, welche neben der Tröpfcheninfektion als Hauptübertragungsweg für die SARS-CoV-2-Viren gelten. 
	Zu Absatz 3 (Einzelhandelsbetriebe)
	In Absatz 3 ist für Einzelhandelsbetriebe und für in geschlossenen Räumen stattfindende Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO eine Beschränkung der in den jeweiligen Räumlichkeiten zulässigen Kundenanzahl geregelt, die sich an der jeweils zur Verfügung stehenden Quadratmeterzahl der Einrichtung (Verkaufsfläche im Sinne des Baurechts) orientiert. Beschäftigte werden bei der Berechnung der zulässigen Personenzahl nicht berücksichtigt.
	-
	-

	Bei Einzelhandelsbetrieben und Märkten in geschlossenen Räumen mit Verkaufsflächen, die kleiner als 10 m² sind, ist höchstens eine Kundin oder ein Kunde zulässig. 
	-
	-

	Bei einer Verkaufsfläche bis einschließlich 800 m², soweit diese in geschlossenen Räumen befindet, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden auf höchstens eine oder einen je 10 m² Verkaufsfläche beschränkt. 
	-

	Einzelhandelsbetriebe und Märkte mit einer Verkaufsfläche ab 801 m² haben auf einer Fläche von 800 m² höchstens eine Person pro 10 m² Verkaufsfläche und auf der 800 m² übersteigenden Fläche die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden auf höchstens eine Person pro 20 m² Verkaufsfläche zu beschränken. Diese Einschränkungen gelten – insofern abweichend vom BKMPK-Beschluss – nicht für den Lebensmitteleinzelhandel ab 801 m²; hier bleibt es bei der Regelung einer anwesenden Kundin bzw. eines Kunden 
	-
	-
	-

	Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen, allerdings sind die einzelnen Shops auch individuell zu betrachten. Die weitergehende, besondere Einschränkung für großflächige Einzelhandelsbetriebe und Märkte in geschlossenen Räumen ist insbesondere mit der großen Sogwirkung zu begründen. Ohne entsprechende Restriktionen käme es zu einer Vielzahl von Kundenbegegnungen auch aus umliegenden Regionen. Zudem werden Einkaufszentren – gerade in der kälteren Jahreszeit – auch häufig zum rein
	-
	-
	-
	-

	Zum Einzelhandel gehört auch die Verkostung zur Probe der zum Verkauf stehenden Ware ohne längere Verweildauer (wie zum z. B. in Vinotheken). Aufgrund der besonderen Bedeutung und Notwendigkeit geöffneter Einzelhandelsbetriebe für die Grundversorgung der Bevölkerung wurde der Betrieb dieser Einrichtungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von der Landesregierung bewusst nicht weiter eingeschränkt. Dies dient der Sicherung des täglichen Bedarfs der Bevölkerung an Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten und Kon
	-
	-

	Aus Verhältnismäßigkeitsgründen sind einzelne begleitungsbedürftige Personen wie etwa kleine Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, Assistenten oder einer sonstigen Begleitungsperson dann nicht als Kunde im Sinne der Regelung anzusehen, wenn anderenfalls aufgrund der zulässigen Höchstkundenzahl gerade in kleineren Geschäften nur ein Betreten des Betriebs unter Verletzung der Aufsichtspflicht möglich wäre. 
	-

	Die Aufrechterhaltung des Einzelhandels ist aufgrund der grundlegend unterschiedlichen Betriebsform im Vergleich zur Gastronomie gerechtfertigt. In Gastronomiebetrieben steht in der Regel nicht der Handel mit Produkten im Vordergrund, sondern das dauerhafte Verweilen vor Ort zum Konsumieren von zubereiteten Speisen und Getränken. Im Einzelhandel wollen die Kunden hingegen bestimmte Waren erwerben. Dies hat zur Folge, dass im Einzelhandel grundsätzlich eine kürzere Verweildauer der Kunden gegeben ist. Eine i
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4 (Hochschulen)
	Hochschulen sind Orte der Bildung und des gemeinsamen Lernens und damit Orte der Begegnung. Zu den Besonderheiten der Hochschulen gehört es auch, dass grundsätzlich in kurzfristig wechselnder Zusammensetzung eine hohe Zahl von Personen an einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Angeboten und Veranstaltungen – von der Vorlesung über die Übungen, Laborveranstaltungen und Seminaren bis hin zu den Prüfungen und prüfungsähnlichen Veranstaltungen – teilnimmt. Diese Besonderheiten machen spezielle Regelungen zum
	-
	-
	-
	-
	-

	1.  Praxisveranstaltungen an den Hochschulen, insbesondere die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume, einschließlich Sportstätten, erfordern, insbesondere Laborpraktika, praktische Ausbildungsanteile mit Patientenkontakt unter Einhaltung der Vorgaben der Klinika und Lehrkrankenhäuser, Präparierkurse, sowie Veranstaltungen mit überwiegend praktischen und künstlerischen Unterrichtsanteilen, 
	-
	-

	2. Prüfungen, insbesondere Abschlussprüfungen, 
	3. Zugangs- und Zulassungsverfahren sowie 
	4.  an Musik- und Kunsthochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz der musikalische Einzelübebetrieb oder die künstlerische selbstständige Arbeit am Werk,
	-

	soweit diese zwingend notwendig und nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind. 
	-

	Im Übrigen gilt die CoronaVO Studienbetrieb, soweit diese ergänzende Regelungen vorsieht. 
	-

	Entsprechend § 16 Absatz 2 Satz 2 sollen die Regelungen keine Anwendung auf die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen, die der Ressortverantwortung des Innen- bzw. Justizministeriums unterstehen. 
	-
	-

	Zu § 14 (Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe) 
	-

	Satz 1 legt zunächst für die dort näher bezeichneten Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten fest, welche besonderen Anforderungen der Corona-Verordnung deren Betreiber oder Anbieter einzuhalten haben. Hierbei wird mit Bezugnahmen auf die §§ 4 bis 8 dieser Verordnung eine schlanke und systematische Verordnungsstruktur geschaffen. 
	Bibliotheken, die nur einen untergeordneten Bestandteil einer größeren Organisationseinheit darstellen (z. B. Gerichtsbibliotheken, Bibliotheken in Behörden sowie nicht-öffentliche Bibliotheken), sind nicht erfasst.
	-

	Der Begriff der Kunst- und Kultureinrichtungen beziehungsweise deren Angebote und Aktivitäten in Satz 1 Nummer 2 umfasst auch die Breitenkultur. 
	Zu den in Satz 1 Nummer 4 genannten Fachschulen für Sozialwesen im Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums gehören die Fachrichtungen Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Heilerziehungsassistenz, Jugend- und Heimerziehung und Arbeitserzieher sowie die Schulen für Sozialpflege – Schwerpunkt Alltagsbetreuung. In Pflegeschulen werden die Pflegefachkräfte ausgebildet. Schulen für Gesundheitsfachberufe sind Schulen, die eine Ausbildung nach den entsprechenden bundesgesetzlich geregelten Berufsgesetzen anbie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu den sonstigen Bildungsangeboten jeglicher Art nach Satz 1 Nummer 5 zählen unter anderem auch Angebote der Familienbildung. 
	Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO haben nach Satz 1 Nummer 8 Hygienekonzepte nach § 5, insbesondere ein Einlassmanagement (z. B. durch Aushang) zur Regulierung von Besucherströmen (z. B. durch Kennzeichnung von Einbahnwegen), zu erstellen. Dieses ist in Abhängigkeit der Gefährdungslage und der örtlichen Gegebenheiten zu gestalten und muss geeignet sein, unnötige Schlangenbildungen im Außen- und Innenbereich von Einkaufspassagen oder Einkaufszentren und Ladengeschäften zu verhin
	-
	-

	Lottoannahmestellen, Kioske etc. gelten regelmäßig als Einzelhandelsbetriebe im Sinne der Nr. 8. 
	Satz 4 dient der Klarstellung, dass die in den vorstehenden Sätzen vereinzelt geregelten Ausnahmen von der Anwendung der §§ 4 bis 8 auch im Rahmen etwaiger Veranstaltungen gelten; so wird eine einheitliche Handhabung in den jeweiligen Einrichtungen und Betreiben ermöglicht. Zugleich wird damit klargestellt, dass von diesen nicht für jede einzelne Veranstaltung etwa ein gesondertes Hygienekon-zept aufzustellen ist, sondern vielmehr ein einheitliches Hygienekonzept genügt, dass die Veranstaltungen eines Betri
	-

	 
	Teil 2 – Besondere Regelungen 
	In Teil 2 dieser Verordnung werden besondere Regelungen getroffen. Teil 2 enthält in erster Linie Verordnungsermächtigungen für die Ressorts zur Regelung spezifischer Lebenssachverhalte.  
	-

	 
	Zu § 15 (Grundsatz) 
	Zu Absatz 1
	§ 15 legt als allgemeinen Grundsatz fest, dass die aufgrund des § 12 Absatz 3 und der §§ 16 und 18 erlassenen Rechtsverordnungen der für die verschiedenen Sachbereiche zuständigen Fachministerien enthaltenen speziellen Vorgaben (Fachverordnungen) den allgemeinen Regelungen des Teils 1, also den §§ 2 bis 14, in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich vorgehen. In Betracht kommt auch, dass subdelegierte Verordnungen auf bestimmte Regelungen des Teils 1 verweisen, zusätzlich aber davon abweichende Regelungen enthal
	-
	-
	-

	 
	Zu Absatz 2
	Von dem Grundsatz in Absatz 1 wird abgewichen, d. h. diese Verordnung geht den Ressortverordnungen vor, soweit in letztgenannten von § 9 (Ansammlungen, private Veranstaltungen), § 10 Absatz 3 Nummer 1 (sonstige Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen) und § 13 Absatz 1 bis 3 (Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen) abgewichen wird. 
	-

	Hiervon ausgenommen sind diejenigen Regelungen der Ressortverordnungen, die weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen vorsehen.
	Zu § 16 (Verordnungsermächtigungen) 
	§ 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die Landesregierungen die ihnen nach Satz 1 erteilten Ermächtigungen, unter bestimmten Voraussetzungen Ge- oder Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen, auf andere Stellen übertragen können. Von dieser Ermächtigung wird durch § 12 Absatz 3 und §§ 16 bis 18 Gebrauch gemacht. Soweit über die allgemeinen Regelungen in Teil 1 hinausgehende bereichsspezielle Vorgaben erforderlich sind, insbesondere eine bloße Bezugnahme auf alle oder einzeln
	-
	 
	-
	-

	Klarstellend wird in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 geregelt, dass das Wissenschaftsministerium für Bibliotheken im Rahmen seiner Zuständigkeit ermächtigt wird (vgl. hierzu auch die Erläuterung zu § 14). 
	-

	Die Aufzählung in Absatz 3 Nummer 1 umfasst die Einrichtungen nach § 23 Ab-satz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 bis 5 IfSG. Darunter fallen Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken. 
	 
	-
	-
	-

	Bei den Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf in Absatz 3 Nummer 2 handelt es sich um Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz, die dem Zweck dienen, volljährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpflichtend Pflege- und Unterstützungsleistungen mit umfassenden Versorgungscharakter zur Verfügung zu stellen (umgangssprachlich: Pflegeheime). Weiterhin erfasst sind Einrich
	-
	-

	Bei den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen handelt es sich um Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz, die dem Zweck dienen, volljährige Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpflichtend Pflege- und/oder Unterstützungsleistungen mit umfassenden Versorgungscharakter zur Verfügung zu stellen. 
	-

	Ambulant betreute Wohngemeinschaften nach Absatz 3 Nummer 4 sind nach § 4 Absatz 1 Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz Wohnformen, die dem Zweck dienen, volljährigen Menschen mit Unterstützung- und Versorgungsbedarf oder mit Behinderungen das Leben in einem gemeinsamen Haushalt und gleichzeitig die Inanspruchnahme externer Pflege- und Unterstützungsleistungen gegen Entgelt zu ermöglichen. 
	-

	Absatz 3 Nummer 5 erfasst Betreuungs- und Entlastungsangebote sowie ehrenamtliche Initiativen. Hierzu zählen insbesondere ehrenamtlich-bürgerschaftliche Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie Seniorennetzwerke und Pflegebegleiter-Initiativen für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und vergleichbar Nahestehende sowie Angebote der Selbsthilfe nach § 45 d SGB XI. 
	-
	-
	-

	Absatz 3 Nummer 6 betrifft Träger, die Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit außerhalb der einzelfallbezogenen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der operativ tätigen Kinder- und Jugendhilfe erbringen, und für Träger, die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit betreiben. Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit sind Angebote im öffentlichen Raum, Angebote in Beratungs- und Anlaufstellen außerhalb de
	-
	-
	-
	-
	-

	Hinsichtlich Absatz 3 Nummern 7 bis 9 wird auf die Begründung zu § 14 Satz 1 Nummer 3 verwiesen. 
	Absatz 8 erhält eine Auffangermächtigung, wonach das Sozialministerium im Einvernehmen mit dem jeweils fachlich zuständigen Ressort für nicht bereits von den Absätzen 1 bis 7 sowie § 12 erfasste Einrichtungen, Betriebe, Angebote und Aktivitäten Vorschriften erlassen kann. So kann im Bedarfsfall schnell reagiert werden. 
	-
	-

	 
	Zu § 17 (Verordnungsermächtigungen zu Absonderungspflichten) 
	Zum Schutz der Bevölkerung und im Interesse der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten muss im Inland sichergestellt werden, dass nicht durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland neue Impulse für das inländische Infektionsgeschehen geschaffen werden und – wie schon einmal zu Beginn der Epidemie – neue Infektionsherde durch Einreisen entstehen. Zu diesem Zweck wird das Sozialministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen
	-
	-
	-
	-

	Damit auch in Zeiten steigenden Fall- und Verdachtszahlen den Erfordernissen eines schnellstmöglichen Infektionsschutzes Rechnung getragen werden kann, enthält § 17 eine Ermächtigungsgrundlage, die die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG im Rahmen einer unmittelbar verpflichtenden abstrakt-generellen Regelung ermöglicht. Dies dient der Unterstützung der sachlich und örtlich zuständigen Behörden, verstä
	-
	-
	-

	Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten 
	In diesem Teil wird dem Innen- und dem Sozialministerium die Möglichkeit eingeräumt durch gemeinsame Rechtsverordnung die Verarbeitung von Daten in im einzelnen bestimmten Fällen zu regeln. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten geregelt.  
	-
	-

	 
	Zu § 18 (Verarbeitung personenbezogener Daten) 
	Im Zuge der Bewältigung der COVID-19-Pandemie sind auf Landesebene mehrere öffentliche Stellen mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz befasst. Die Wahrnehmung dieser gesetzlichen Pflichten zur Unterrichtung und zur Anordnung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz bedingt einen geregelten Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern und den Ortspolizeibehörden. In bestimmten Fällen bedarf es einer Übermittlung von Daten über Personen, die einer laufenden Maßnahme nach dem In
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgaben ist der Austausch personenbezogener Daten erforderlich, der jedoch den strengen Anforderungen des Datenschutzes gerecht werden muss. Diese Verordnungsermächtigung ermöglicht den Erlass einer Verordnung zur genaueren Regelung eines Datenaustausches zwischen den Gesundheitsämtern, den Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst. Die Verordnungsermächtigung legt in den Ziffern 1 bis 4 die zulässigen Zwecke der Datenverarbeitung fest.
	-
	-

	 
	Zu § 19 (Ordnungswidrigkeiten) 
	Zur Durchsetzung der zum Gesundheitsschutz besonders wichtigen Pflichten dieser Verordnung werden Ordnungswidrigkeiten geregelt. Dies bedeutet, dass die Nichteinhaltung der in dieser Verordnung aufgestellten Ge- und Verbote als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden kann. 
	-
	-

	In subdelegierten Verordnungen können eigene Bußgeldtatbestände durch Bezugnahme auf § 73 Absatz 1 a Nummer 24 IfSG vorgesehen werden, ohne dass es hierzu einer ausdrücklichen Regelung in der Hauptverordnung bedarf. 
	-

	  
	Teil 4 – Schlussvorschriften 
	Im Rahmen der Schlussvorschriften wird aus Verhältnismäßigkeitsgründen eine Abweichungsmöglichkeit der zuständigen Behörden von den Vorgaben dieser Verordnung sowie der aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zugelassen. Des Weiteren wird das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten dieser Verordnung geregelt. 
	-

	Zu § 20 (Weitergehende Maßnahmen) 
	Zu Absatz 1
	Absatz 1 sieht entsprechend der bisherigen Rechtslage vor, dass das Recht der nach dem Infektionsschutzrecht zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, von dieser Verordnung und von subdelegierten Verordnungen unberührt bleibt. Dies soll die Behörden insbesondere in die Lage versetzen, bei lokalen Ausbruchsgeschehen innerhalb kurzer Zeit mittels Verwaltungsakten und Allgemeinverfügungen die erforderlichen weitergehenden Maßnahmen zu dessen Eindämmung zu ergreifen. 
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Nach Absatz 2 sollen zudem Abweichungen von dieser Verordnung aus wichtigen Gründen im Einzelfall durch Verwaltungsakt seitens der zuständigen Behörden vor Ort möglich sein. Diesen verbleibt dadurch die Möglichkeit, kurzfristig und zielgerichtet auf die konkreten Verhältnisse vor Ort reagieren können. So können etwa Ausnahmen für einzelne Einrichtungen vorgesehen werden, wenn dies aus besonderen Gründen erforderlich ist. Damit wird dem verfassungsrechtlich verbürgten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung g
	-
	-

	Zu Absatz 3
	In Absatz 3 werden die Möglichkeiten einer sogenannten „Hotspotstrategie“ aufgezeigt. Dies bedeutet, dass in allen Hotspots ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss. Bei weiter steigendem Infektionsgeschehen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Bei besonders extremen Infektionslagen mit einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche und diffusem Infektionsgeschehen sollen die u
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu § 21 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
	§ 21 regelt das Inkrafttreten und Außerkrafttreten dieser Verordnung sowie das Außerkrafttreten der Ressortverordnungen.
	Danach gelten die aufgrund der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 erlassenen Rechtsverordnungen bis zu einem Außerkrafttreten nach Absatz 2 fort.
	Mit Außerkrafttreten dieser Verordnung treten sämtliche Verordnungen, die auf Grundlage dieser Verordnung oder der vom 23. Juni 2020 erlassen wurden, außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.
	§ 13 Absätze 2 bis 4 treten mit Ablauf des 20. Dezember 2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung mit Ablauf des 27. Dezember 2020 außer Kraft.
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